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Da die Digitalisierung immer stärker alle Lebensbereiche durch-
dringt, kommen verstärkt auch wieder Forderungen nach einem 
Grundrecht auf Internetzugang auf. Vor diesem Hintergrund wäre 
nur natürlich, wenn sich auch die Gesetzgeber eingehender mit dem 
Thema befassen und politische und gesetzgeberische Optionen 
prüfen würden. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind 
i) die Gestaltungs- und Funktionsparameter für ein potenzielles 
Grundrecht auf Internetzugang, ii) die Beschreibung einer mögli-
chen Ausgestaltung, iii) die Prüfung der Vor- und Nachteile einer 
möglichen Anerkennung eines solchen Grundrechts und iv) ein 
kurzer Überblick über die EU-Gesetzgebung und über Maßnahmen, 
die für ein solches neuartiges Recht von Bedeutung sein könnten. 
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I 

Zusammenfassung 

Da die digitalen Technologien alle Lebensbereiche durchdringen und das Internet zu einer Voraus-
setzung für die Ausübung einer ganzen Reihe von Grundrechten wird, kann seine Bedeutung für 
den Einzelnen kaum überschätzt werden. Die Industrie und die Zivilgesellschaft sprechen sich klar 
für eine uneingeschränkte Konnektivität aus, und zunehmend werden wieder Forderungen nach 
einem Grundrecht auf Internetzugang laut. Prominente Persönlichkeiten wie der Präsident des 
Europäischen Parlaments, David Sassoli, und der Begründer des World Wide Web, Sir Timothy 
Berners-Lee, sprechen sich ausdrücklich für ein Grundrecht auf Internetzugang aus. Die meisten 
Wissenschaftler teilen entweder diese Ansicht oder nehmen eine abwartende Haltung ein. 

Bislang waren bestehende (und potenzielle) Anschlüsse sowie die Ausübung von Grundrechten im 
Internet durch die Rechtsprechung vor ungerechtfertigten Einschränkungen geschützt. Die Gerich-
te haben jedoch noch kein Recht auf Konnektivität anerkannt, das Einzelpersonen auf dem Rechts-
weg gegenüber dem Staat geltend machen könnten, damit dieser für die Bereitstellung elektro-
nischer Kommunikationsdienste sorgt und so ihren Zugang zum Internet sicherstellt. Für Gerichte 
und Gesetzgeber ist die Vereinbarkeit eines solchen neuartigen Rechts auf Internetzugang mit dem 
geltenden Rechtsrahmen mit Herausforderungen verbunden, die jedoch keine unüberwindlichen 
Hindernisse darstellen. Auf der Grundlage der im Europäischen Kodex für die elektronische Kommu-
nikation, im deutschen Grundgesetz und in der europäischen Säule sozialer Rechte verankerten 
Bestimmungen über öffentliche Dienstleistungen sollen in dieser Studie Gestaltungsmöglichkeiten 
und Perspektiven für ein solches Recht untersucht werden. Wirtschaftliche und dogmatische Erwä-
gungen rechtfertigen einen engen Anwendungsbereich, der eine Konnektivität nur in dem Umfang 
gewährleistet, der für die sozioökonomische Teilhabe erforderlich ist, nicht jedoch in einem Um-
fang, der für die Nutzung von Spitzentechnologien benötigt würde. Dennoch kann ein solches 
Grundrecht die Akzeptanz des Internets und den Ausbau eines zukunftssicheren Netzes fördern und 
damit gleichzeitig erheblich zur Verbesserung der Konnektivität der nächsten Generation beitragen. 
Einzelpersonen könnten den Zugang wahrscheinlich nur dann wirksam einklagen, wenn die Staaten 
die grundsätzlich geschützte Mindestkonnektivität nicht gewährleisten. 

Auf europäischer Ebene können die Europäische Menschenrechtskonvention und die EU-Charta der 
Grundrechte als Rechtsgrundlage für das in Erwägung gezogene Recht fungieren. Insbesondere die 
bestehenden Universaldienstbestimmungen im Europäischen Kodex für die elektronische Kommu-
nikation und die Möglichkeit, ein Recht auf Internetzugang in einem abgeleiteten EU-Rechtsakt 
einzuführen, sind jedoch Anlass für Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit eines europäischen 
Grundrechts auf Internetzugang. Allerdings könnte eine Kodifizierung auf grundlegender Ebene die 
einzigartige Bedeutung des Internets für den Einzelnen besser widerspiegeln und wirksam zur Über-
windung der digitalen Kluft beitragen. Einzelpersonen nehmen ihren Anspruch vielleicht bewusster 
wahr und machen ihr Recht entschiedener geltend, unter Umständen sogar auf dem Rechtsweg. 
Darüber hinaus wäre ein Grundrecht auf Internetzugang ein wirksames politisches Instrument und 
als solches Ausdruck des digitalen Wandels und der diesbezüglichen Souveränität Europas sowie 
der Fortschrittsorientierung und der Handlungsfähigkeit der Organisation, die dieses Recht einführt. 
Die zuständige Organisation würde die Entwicklungen im Bereich der „digitalen Rechte“ aktiv 
prägen, anstatt der Entwicklung der Rechtsprechung passiv zu folgen. Bedenken hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit sowie betreffend das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
insbesondere was die Rechtmäßigkeit von Einschränkungen der Konnektivität und von Inhalten 
angeht, können sich bei den Verhandlungen über die Einführung eines eigenständigen Rechts auf 
Internetzugang als Stolpersteine erweisen. 

Auch wenn dies in dieser Untersuchung nicht weiter erörtert wird, ist darauf hinzuweisen, dass die 
Einführung eines solchen Rechts drastisch an Bedeutung gewinnt, wenn die Perspektive von der 
europäischen auf die globale Ebene verlagert wird: Fast die Hälfte der Weltbevölkerung hatte 2019 
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II 

keinen Internetzugang und konnte sich daher die transformative Kraft der Informations- und 
Kommunikationstechnologien nicht zunutze machen.1 

 

  

                                                             

1 “More urgent than ever: Universal connectivity to bring 3.7 billion people online“, Pressemitteilung, Internationale 
Fernmeldeunion, 11. Dezember 2020. 

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/12/11/08/36/Universal-connectivity-urgency-billions-offline-Doreen-Bogdan-Martin
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1. Der sozioökonomische Hintergrund in der EU 
Die Internetabdeckung in der Europäischen Union (EU) liegt bei beeindruckenden 100 %. Die Zahlen 
zur tatsächlichen Nutzung (85 %), zur Breitbandnutzung (78 %), zu Nutzern mit zumindest grund-
legenden digitalen Kompetenzen (58 %), zur Abdeckung mit Zugängen der nächsten Generation 
mit mindestens 30 Mbit/s (86 %) und zur 5G-Bereitschaft (21 %) trüben das Bild.2 In ländlichen 
Gebieten 3 haben 10 % der Haushalte keinen Festnetzanschluss, und 41 % der Haushalte haben 
keinen Zugang zu Zugangstechnologien der nächsten Generation,4 mit denen Übertragungs-
geschwindigkeiten von bis zu 30 Mbit/s erreicht werden können5. Ca. 8,4 % der Unionsbürger, die 
einen Festnetz-Breitbandanschluss hatten, wurden nicht mit der Übertragungsgeschwindigkeit von 
10 Mbit/s versorgt, die im Jahr 2020 in etwa für das Funktionieren von Basisdiensten6 benötigt 
wurde. Die Anteile der betroffenen Personen an der Gesamtbevölkerung reichten von 23,3 % in 
Italien über 7,8 % in Slowenien bis zu 0,3 % in Griechenland. 7 Derzeit gibt es keine offiziellen, EU-
weiten aktuellen Berichte dazu, ob die Internetdienstanbieter die vereinbarten Leistungen vertrags-
konform erbringen. Es gibt jedoch deutliche Anhaltspunkte dafür, dass die Internetdienstanbieter 
die beworbenen Geschwindigkeiten de facto nicht bereitstellen.8 

Diese Situation ist nicht nur hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen, 9 sondern auch mit 
Blick auf die schwerwiegenden Folgen für den Einzelnen und für die Gesellschaft von Bedeu-
tung.10 Menschen ohne angemessenen Internetzugang sind in Bezug auf inzwischen ganz 

                                                             

2 Digital Economy and Society Index Report 2020 – Human Capital, Digital Economy and Society Index Report 
2020 – Connectivity und Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2020: Fragen und Antworten, 
Europäische Kommission. 

3 Siehe Definition in der Studie „Broadband Coverage in Europe 2018“, SMART 2016/0043, GD CNECT, Europäische  
Kommission, S. 16. 

4 VDSL, VDSL2-Vectoring, FTTP, DOCSIS 3.0 und DOCSIS 3.1. 
5 Digital Economy and Society Index Report 2020 – Connectivity, Europäische Kommission, S. 6. 
6 Tech4i2 ltd u. a. veranschlagten für die in Tabelle 1 (siehe unten) genannten Dienste in einer 2016 veröffentlichten 

Studie (Review of the scope of universal service, SMART 2014/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, S. 9 und 11) 
die benötigte Download-Bandbreite im Jahr 2020 auf 9,6 Mbit/s. Weitere Informationen siehe Fußnote 120. 

7 Digital Scoreboard: Broadband speeds and prices, Website der Europäischen Kommission, Juni 2020. 
8 Nach der Veröffentlichung Netzneutralität in Deutschland – Jahresbericht 2019-2020 sind bei der Bundesnetzagentur 

allein im Jahr 2019 mehr Anfragen und Beschwerden zur Internetgeschwindigkeit eingegangen (1 790 Anfragen und 
Beschwerden) als in den beiden Vorjahren (rund 1 500 Anfragen und Beschwerden). Laut der im Oktober 2014 
veröffentlichten Studie über die Qualität von Breitbanddiensten in der EU (SMART 2010/0036, GD CNECT, Europäische  
Kommission) beträgt die Download-Geschwindigkeit tatsächlich nur 75,6 % der beworbenen Geschwindigkeit. Der 
von der Kommission durchgeführten Konsultation zum Geschwindigkeits- und Qualitätsbedarf im Internet nach 2020 
zufolge sind viele Nutzer der Ansicht, dass ihre Bedürfnisse nicht in vollem Umfang erfüllt werden. 

9 Nach L. Holt und M. Jamison, Broadband and contributions to economic growth: lessons from the US experience, 
Telecommunications Policy, Bd. 33(10-11), 2009, S. 575-581, könnte im Jahr 2011 eine Erhöhung der Anzahl der 
Breitbandanschlüsse um 10 % über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Anstieg des Pro-Kopf-BIP um 1 % pro 
Jahr und zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität um 1,5 % führen. Siehe auch Der Breitbandausbau in den EU-
Mitgliedstaaten, Sonderbericht Nr. 12 2018, Europäischer Rechnungshof, S. 9. In ihrer Mitteilung „Konnektivität für 
einen wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkt“ (COM(2016)0587, 14. September 2016) hat die Kommission den 
Aspekt der Sicherung der globalen Wettbewerbsfähigkeit und des Wohlstands behandelt. Siehe auch 
Telekommunikation 2011: Investitionsanreize stärken, Wettbewerb sichern, Sondergutachten 61, deutsche 
Monopolkommission, S. 90-91, und Digital Scoreboard: Internet fixed connection speed is not sufficient, Website der 
Europäischen Kommission. 

10 Eine Nutzerperspektive wird in der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über die Konnektivität für einen 
digitalen Binnenmarkt beschrieben (SWD(2016)0300, Europäische Kommission, 14. September 2016, S. 5-7). In der 
Mitteilung über den Digitalen Kompass 2030 wird die Zukunftsvision der Europäischen Kommission dargestellt 
(COM(2021)0118, Europäische Kommission, 9. März 2021, S. 2-3). Weitere Beispiele sind dem Bericht des 
Sonderberichterstatters über die Förderung und den Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungs-
äußerung, Frank La Rue, A/HRC/17/27, Menschenrechtsrat, 16. Mai 2011, und B. Çalı, The Case for the Right to 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1022
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22bbquality%22,%22indicator%22:%22bb_speed10%22,%22breakdown%22:%22total_fbb%22,%22unit-measure%22:%22pc_lines%22,%22ref-area%22:%5B%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22EE%22,%22EU%22,%22FI%22,%22FR%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%22,%22ES%22,%22SE%22%5D%7D
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22bbquality%22,%22indicator%22:%22bb_speed10%22,%22breakdown%22:%22total_fbb%22,%22unit-measure%22:%22pc_lines%22,%22ref-area%22:%5B%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22EE%22,%22EU%22,%22FI%22,%22FR%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%22,%22ES%22,%22SE%22%5D%7D
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/quality-broadband-services-eu-samknows-study-internet-speeds-second-report
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020%23DE
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596109000962
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596109000962
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/de/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/de/
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/study-filtering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-the-internet
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s61_volltext.pdf
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s61_volltext.pdf
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22broadband%22,%22indicator%22:%22e_ispdfokx%22,%22breakdown%22:%22ent_all_xfin%22,%22unit-measure%22:%22pc_ent%22,%22ref-area%22:%5B%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22EE%22,%22EU%22,%22FI%22,%22FR%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22NO%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%22,%22ES%22,%22SE%22%5D%7D
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22broadband%22,%22indicator%22:%22e_ispdfokx%22,%22breakdown%22:%22ent_all_xfin%22,%22unit-measure%22:%22pc_ent%22,%22ref-area%22:%5B%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22EE%22,%22EU%22,%22FI%22,%22FR%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22NO%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%22,%22ES%22,%22SE%22%5D%7D
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:300:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:118:REV1&qid=1616501098511
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
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alltägliche Möglichkeiten zur Teilhabe und zur Nutzung von Chancen benachteiligt. Über sozio-
ökonomische Ungleichheiten im Zusammenhang mit dem Zugang zu IKT sowie hinsichtlich der 
Nutzung und der Auswirkungen von IKT („digitale Kluft bzw. digitale Klüfte“) wurden zahllose Bei-
träge veröffentlicht.11 Die World Wide Web Foundation stellte kürzlich fest, dass Männer unverän-
dert um 21 % häufiger online sind als Frauen. In den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt 
liegt dieser Anteil sogar bei 52 %.12 Diese Klüfte werden noch größer werden, da die Bürgerinnen 
und Bürger, die nicht über einen Internetzugang verfügen, die mit Innovation (Informationsgesell-
schaft) und Modernisierung, einschließlich des Internets der Dinge und der vernetzten Infrastruktur 
(intelligente Städte), verbundenen langfristigen Vorteile eher nicht nutzen werden.13 In einer 
Bewertung wurde pointiert festgestellt, es sei nicht hinnehmbar, dass sich infolge technischer und 
gesellschaftlicher Zwänge eine analoge Unterschicht entwickele.14 Aber auch intensive Nutzer, die 
ihre Grundrechte zunehmend unter Nutzung des Internets wahrnehmen, können durch Zugangs-
störungen wie langsame Übertragungsgeschwindigkeiten, Zensur oder willkürliche Filterung, 
Sperrung und Abschaltung Beeinträchtigungen erfahren.15 

In letzter Zeit wurden die aufgrund der unzureichenden Konnektivität bestehenden sozialen 
Ungleichheiten durch die Corona-Pandemie noch einmal verschärft: 16 Bei privilegierten Nut-
zern kamen Anrufunterbrechungen und Download-Störungen vor. Benachteiligte Nutzer hingegen 
hatten entweder gar keinen Zugang oder mussten sich mit Behelfslösungen begnügen. Dies gilt vor 
allem für die Zeit, in der Gastronomiebetriebe und öffentliche Einrichtungen (z. B. Bibliotheken) 
infolge der Regelungen zur sozialen Distanzierung geschlossen waren.17 Die OECD meldete eine 
Zunahme des Internetverkehrs um bis zu 60 % gegenüber der Zeit vor der Krise.18 Nicht zuletzt in 
Anbetracht dieser Gegebenheiten wird in Kommentaren ein Grundrecht auf Internetzugang 
gefordert. 

                                                             

Meaningful Access to the Internet as a Human Right in International Law, in A. von Arnauld u. a., The Cambridge  
Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 280 ff., zu entnehmen. 

11 M. Negreiro, Bridging the Digital Divide in the EU, Briefing, EPRS, Europäisches Parlament, Dezember 2015; D. Rückert 
u. a., The growing digital divide in Europe and the United States, Arbeitsdokumente 2020/07, Europäische  
Investitionsbank, 28. April 2020; in einer Studie zur Überprüfung des Umfangs des Universaldienstes (SMART 
2014/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, 2016, S. 50-53) wird erläutert, wie Problemen infolge sozialer 
Ausgrenzung durch Universaldienstverpflichtungen begegnet werden kann. 

12 The gender gap in internet access: using a women-centred method, Website der World Wide Web Foundation. 
13 Anhand von Beispielen veranschaulicht die Europäische Kommission ihre Vorstellung von einer europäischen 

Gigabit-Gesellschaft: Ärzte könnten aus der Ferne operieren oder Patienten zu Hause genau überwachen; Städte  
könnten eine am Echtzeit-Bedarf orientierte intelligente Steuerung des Energieverbrauchs oder von Verkehrsampeln 
einführen; in den Fabriken der Zukunft wären Maschinen, Roboter, automatisierte Prozesse, Waren und Telearbeiter 
in Echtzeit vernetzt; auf europäischen Straßen wären vernetzte Autos unterwegs.  

14 Financial Times Editorial Board, Time to close the digital divide, Financial Times, 22. Mai 2020. 
15 Arbitrary internet blocking jeopardises freedom of expression, Website des Europarats; Comparative study on 

blocking, filtering and take-down of illegal internet content, Generalsekretär, Europarat, 20. Dezember 2015; Country 
reports on filtering, blocking and take-down of illegal content on the internet, Website des Europarats; S. Tully, A 
Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects, Human Rights Law Review, Bd. 14(2), 2014, S. 191-192. 

16 Zu den Auswirkungen der COVID-Pandemie im Bildungsbereich siehe Arbeitsunterlage der Kommissions-
dienststellen zum Aktionsplan für digitale Bildung 2021-2027, SWD(2020)0209, Europäische Kommission, 
30. September 2020, S. 73-78. 

17 The New York Times Editorial Board, Doing schoolwork in the parking lot is not a solution, The New York Times,  
18. Juli 2020. 

18 Keeping the Internet up and running in times of crisis, Website der OECD; Kommissar Breton forderte Streaming-
Dienste, Betreiber und Nutzer auf, Überlastungen des Netzes zu verhindern; M. Negreiro, How digital technology is 
easing the burden of confinement, EPRS, Europäisches Parlament, 2020, dokumentiert die massive Zunahme der 
Nutzung des Internet. Im zusammenfassenden Bericht über die verfügbare Internetkapazität sowie über Regu-
lierungsmaßnahmen und sonstige Maßnahmen vor dem Hintergrund der COVID-19-Krise, BoR (20) 142 (Gremium 
Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK), 31. Juli 2020), wird festgestellt, dass der 
Datenverkehr zugenommen hat, aber keine ernsthaften Überlastungen vorgekommen sind. 

https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573884/EPRS_BRI(2015)573884_EN.pdf
https://www.eib.org/en/publications/economics-working-paper-2020-07
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://webfoundation.org/2020/03/the-gender-gap-in-internet-access-using-a-women-centred-method/
https://webfoundation.org/2020/03/the-gender-gap-in-internet-access-using-a-women-centred-method/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connectivity-european-gigabit-society-brochure
https://www.ft.com/content/df6d1cd2-9b6e-11ea-adb1-529f96d8a00b
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/arbitrary-internet-blocking-jeopardises-freedom-of-expression
https://edoc.coe.int/en/internet/7289-pdf-comparative-study-on-blocking-filtering-and-take-down-of-illegal-internet-content-.html
https://edoc.coe.int/en/internet/7289-pdf-comparative-study-on-blocking-filtering-and-take-down-of-illegal-internet-content-.html
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/country-reports
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/country-reports
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:209:FIN
https://www.nytimes.com/2020/07/18/opinion/sunday/broadband-internet-access-civil-rights.html
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/keeping-the-internet-up-and-running-in-times-of-crisis-4017c4c9/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_489
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651927
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651927
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9382-berec-summary-report-on-the-status-of-internet-capacity-regulatory-and-other-measures-in-light-of-the-covid-19-crisis
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Tabelle 1 – Internetbasierte Dienste und sozioökonomische Auswirkungen auf den 
Einzelnen 
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E-Mail J J J J J J J J 

Suchmaschinen  J J J J J J J J 

Informationen über Waren und 
Dienstleistungen      J J   

Schulungen und Ausbildung   J      

Online-Zeitungen/Online-Nachrichten  J    J   J 

Bestellen/Kaufen von Waren und 
Dienstleistungen      J J   

Vernetzung im Beruf  J  J   J   

Beschaffen von Informationen zu einem 
Thema  J J J J J J J J 

Recherchieren von gesundheitsbezogenen 
Informationen        J J 

Internet-Banking      J J   

Soziale Medien/ 
Sofortnachrichtenübermittlung  J       J 

Nutzung elektronischer Behördendienste  J J J J J J J J 

Anrufe und Videoanrufe (Standardqualität)  J J J J J J J J 

Quelle: Review of the scope of universal service, SMART 2014/0011, Europäische Kommission, 2016, S. 50. 

 

Kürzlich erklärte der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, dass der Zugang zum 
Internet als neues Menschenrecht anerkannt werden müsse.19 Dieser Aufruf wurde vom 
Internetpionier und Begründer des World Wide Web, Sir Timothy („Tim“) Berners-Lee, bekräftigt und 
von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in einer anschließenden 
Videodebatte um eine detaillierte Darlegung der europäischen Netzpolitik ergänzt.20 Bereits in ihrer 
                                                             

19 Europäisches Parlament, Präsident, D. Sassoli, Zugang zum Internet muss als Menschenrecht anerkannt werden, 
24. Juli 2020. 

20 Videodebatte mit David Sassoli, Präsident des Europäischen Parlaments: „Internet access: a new human right“, 
Website des Europäischen Parlaments, insbesondere 9:27-9:45. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59a30817-9a95-11e6-9bca-01aa75ed71a1
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-access-to-the-internet-must-be-recognised-as-a-new-human-right?lang=de
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/-ideas-for-a-new-world-internet-a-new-human-right_I197966-V_v?EPV_EDITED_VIDEOS=false&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/-ideas-for-a-new-world-internet-a-new-human-right_I197966-V_v?EPV_EDITED_VIDEOS=false&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/-ideas-for-a-new-world-internet-a-new-human-right_I197966-V_v?EPV_EDITED_VIDEOS=false&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
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Rede zur Lage der Union 21 hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen die Vorteile einer besseren 
Breitbandanbindung hervorgehoben und später im Arbeitsprogramm der Kommission für 202122 
einen digitalen Fahrplan mit klar definierten Konnektivitätszielen bis 2030 angekündigt. Bei diesen 
Anlässen hob Präsidentin von der Leyen wiederholt die beschleunigte Finanzierung der Konnekti-
vität als Leuchtturmprojekt der mit 672,5 Mrd. EUR ausgestatteten Aufbau- und Resilienzfazilität23 
hervor, wobei 20 % für Investitionen und Reformen im Bereich der Digitaltechnik vorgesehen sind. 
Während in der überwiegenden Mehrheit aller Kommentare24 eine flächendeckende Breitband-
versorgung als wünschenswert betrachtet wird, gehen die Meinungen über ein Grundrecht auf 
Internetzugang auseinander.25 Obwohl dies nicht unbedingt als Dissens zu bewerten ist, fällt doch 
auf, dass Präsident Sassoli ein Menschenrecht auf Internetzugang fordert, während Präsidentin von 
der Leyen grundrechtsbezogene Begrifflichkeiten vermeidet. Besonders deutlich wird die Band-
breite der Ansichten an den gegensätzlichen Positionen von Sir Timothy Berners-Lee, der das Kon-
zept unterstützt, und Vinton G. Cerf, einem weiteren Internetpionier, der dieser Auffassung ent-
schieden widerspricht.26 

                                                             

21 Europäische Kommission, Präsidentin U. von der Leyen, Rede zur Lage der Union, 16. September 2020. 
22 In der Mitteilung der Kommission „Arbeitsprogramm der Kommission für 2021“, Anhänge 1-4 (COM(2020)0690, 

Europäische Kommission, S. 4), wurde Europas Digitale Dekade angekündigt: die digitalen Ziele 2030 für das 
1. Quartal 2021; Mitteilung „Digitaler Kompass 2030“COM(2021)0587, Europäische Kommission, 9. März 2021. 

23 Recovery and resilience facility, Website der Europäischen Kommission; Optimising recovery and resilience facility 
funding for connectivity, Website der Europäischen Kommission. 

24 Siehe Abschnitt 4 „Stellungnahme von Interessenträgern“. 
25 Siehe Abschnitt 3.2 „Vor- und Nachteile“. 
26 V. Cerf, Internet access is not a human right, The New York Times, 4. Januar 2012. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_20_1655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2020:690:FIN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/optimising-recovery-and-resilience-facility-funding-connectivity
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/optimising-recovery-and-resilience-facility-funding-connectivity
https://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html
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2. Herangehensweise 

Als Reaktion auf die weit verbreitete Forderung nach universeller Konnektivität und als Ausgangs-
punkt für weitere Diskussionen werden in der vorliegenden Untersuchung vor allem Aspekte der 
Konnektivität behandelt. Sie befasst sich mit den Perspektiven, der Ausgestaltung und den Aus-
wirkungen eines Grundrechts auf Internetzugang, das Einzelpersonen auf dem Rechtsweg gegen-
über dem Staat geltend machen könnten, damit dieser für die Bereitstellung elektronischer Kommu-
nikationsdienste sorgt und so ihren Zugang zum Internet sicherstellt und ihnen dadurch 
Konnektivität zu praktisch allen Endpunkten des Internets verschafft.27 Auch wenn die (umstrittene) 
Unterscheidung zwischen Menschenrechten und Grundrechten nicht unterbewertet28 werden 
sollte, wird der Einfachheit halber doch der die Gemeinsamkeiten beider Konzepte vereinende 
Begriff „Grundrechte“ verwendet.29 Bei der vorliegenden Untersuchung wird ein rechtlich-poli-
tischer Ansatz verfolgt, und gegebenenfalls werden dogmatisch-philosophische Aspekte berück-
sichtigt. In Kommentaren wurde das Aufkommen der Debatte über ein Grundrecht auf Internet-
zugang mehrfach in eigenen Abschnitten behandelt. 30 In dieser Veröffentlichung stehen nun die 
weitere Entwicklung und die Einordnung des Themas innerhalb des europäischen Rechtsrahmens 
im Mittelpunkt. Beschränkungen des Internets und der darzustellenden Inhalte stoßen durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit allmählich an ihre Grenzen (teilweise, 
weil sie unter dem Deckmantel der Berufung auf den Gebrauch einer im Internet üblichen Aus-
drucksweise zurückgewiesen werden).31 Die Gerichte haben dieses bestehende Recht jedoch noch 
nicht als geeignete Rechtsgrundlage dafür anerkannt, dass die Öffentlichkeit tatsächlich von Staa-
ten verlangen könnte, Konnektivität durch materielle Maßnahmen oder rechtliche Regelungen 
sicherzustellen. Obwohl diese Frage seit zehn Jahren,32 wenn nicht sogar noch länger,33 diskutiert 
wird, haben sich die Gerichte bisher nicht geäußert, geschweige denn Stellung zu dieser Frage 
genommen. Allerdings würden sie sich wahrscheinlich mit Herausforderungen konfrontiert sehen, 
wenn sie versuchen würden, Argumente etwa aus Fällen im Zusammenhang mit dem Zugang zu 
Privateigentum und dem Medienpluralismus abzuleiten.34 Zudem würden die Gerichte wahrschein-
lich nur zu Einzelaspekten Orientierung bieten, da sie strittige Fragen in der Regel nicht allgemein, 
sondern nur bezogen auf den jeweiligen Einzelfall prüfen. Vor diesem Hintergrund und weil die 

                                                             

27 Siehe in diesem Sinne auch Artikel 2 Absatz 2 und Erwägung 4 der Verordnung (EU) 2015/2120 über Maßnahmen zum 
Zugang zum offenen Internet; zu Begriffsbestimmungen siehe Guidelines on the Implementation by National  
Regulators of European Net Neutrality Rules, BoR (16) 127, GEREK, August 2016, S. 6-7. 

28 O. Pollicino, The Right to Internet Access: Quid Iuris?, in A. von Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human 
Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 264-265, sowie – in anderem Zusammenhang – B. van der Sloot, 
Legal Fundamentalism: Is Data Protection Really a Fundamental Right, in R. Leenes u. a., Data Protection and Privacy: 
(In)visibilities and Infrastructures, Springer, 2017, S. 13-19, sowie in dieser Veröffentlichung Abschnitt 3.3. „Rechtliche 
Grundlage“. 

29 Ein ähnlicher Ansatz wird verfolgt in L. Gill u. a., Towards digital constitutionalism? Mapping attempts to craft an 
internet bill of rights, Berkman Center Research Publication Nr. 2015-15, 9. November 2015, S. 2-3. 

30 Siehe A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 23-61; N. Lucchi, The role of 
internet access in enabling individual's rights and freedoms, EUI WP RSCAS 2013/46, Juli 2013; O. Pollicino, The Right 
to Internet Access: Quid Iuris?, in A. von Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge  
University Press, Januar 2020, S. 263-268. 

31 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 62-92; W. Benedek und M. Kettemann, 
Freedom of Expression and the internet, 1. Auflage, Council of Europe Publishing, Dezember 2013; Guide on Article 10 
of the ECHR, EGMR, 31. August 2020, S. 106-107; Factsheet – Access to Internet and freedom to receive and impart 
information and ideas, Europarat, Februar 2021. 

32 Report on Freedom of Connection – Freedom of Expression, Programmabteilung „Meinungsfreiheit, Demokratie und 
Frieden“, UNESCO, 29. November 2010, S. 18-19; P. De Hert und D. Kloza, Internet (access) as a new fundamental right. 
Inflating the current rights framework?, European Journal of Law and Technology, Bd. 3(3), 2012. 

33 Artikel 5A Absatz 2 der griechischen Verfassung wurde bereits 2001 eingeführt. Siehe auch A. Peacock, Human Rights 
and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 23-61. 

34 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 108-161. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02015R2120-20201221
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50796-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50796-5
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/27435
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/27435
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Access_Internet_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Access_Internet_ENG.pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=316105111106004108005123110100030094097057069013079039085087069107104007122071083075054034098101102014042111117093071110109103037027053089084031114066081068113098037033035091064080020027012074025075031020104021111080071022010104004016089095122086003&EXT=pdf&INDEX=TRUE
http://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/123/268
http://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/123/268
http://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/123/268
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Anerkennung eines Rechts auf Internetzugang eine grundlegende Entscheidung darstellen würde, 
wäre nur natürlich, wenn sich die Gesetzgeber eingehender mit dem Thema befassen und ihre 
gesetzgeberischen Möglichkeiten prüfen würden. In dieser Veröffentlichung wird versucht, ein 
Recht zu entwickeln, das sich in die Traditionen des Rechtsrahmens einfügt und daher bei den 
Staaten Zustimmung finden könnte. 

In einem ersten Schritt wird die rechtliche Debatte untersucht (Abschnitt 2). Auf der Grundlage der 
Erkenntnisse aus dem bestehenden Rechtsrahmen, der Rechtsprechung und der Wissenschaft wer-
den relevante Parameter für die Ausgestaltung eines Grundrechts auf Internetzugang identifiziert 
und eine Möglichkeit zur Ausgestaltung erläutert (Abschnitt 2.1). Nach der Erörterung dieser Diskus-
sionsgrundlage werden die Vor- und Nachteile (Abschnitt 2.2) sowie geeignete rechtliche Rahmen-
bedingungen (Abschnitt 2.3) untersucht. In einem zweiten Schritt werden die Stellungnahmen von 
Interessenträgern behandelt, um die Zustimmungsfähigkeit zu ermitteln (Abschnitt 3). Im letzten 
Abschnitt vor der Schlussfolgerung werden in einem Überblick die Rechtsvorschriften und Maß-
nahmen der EU erörtert, die für ein neuartiges Recht auf Internetzugang von Belang sein könnten. 
In diesem Zusammenhang werden die vielfältigen Aspekte und die Facetten dieses Rechts erläutert, 
die noch einer weiteren Klärung bedürfen. 
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3. Die juristische Diskussion 

Da die digitalen Technologien alle Lebensbereiche durchdringen und das Internet zu einer Voraus-
setzung für die Ausübung einer ganzen Reihe von Grundrechten wird, machen Gesetzgeber, die 
Wirtschaft, die Wissenschaft und Organisationen der Zivilgesellschaft sich Gedanken über ein 
Grundrecht auf Internetzugang. Zur Abgrenzung und Emanzipation eines solchen Rechtes haben 
Akteure in verschiedenen Zusammenhängen Überlegungen angestellt, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen, der Europäischen Menschen-
rechtskonvention, der EU-Grundrechtecharta und der nationalen Verfassungen. 

3.1. Abgrenzung des Anwendungsbereichs 
Mehrere Aspekte sind auf allen Diskussionsebenen von Bedeutung, insbesondere was den 
gewünschten Geltungsbereich (d. h. den normativen Gehalt) eines Rechts auf Internetzugang und 
dessen Grenzen angeht. 

3.1.1. Erkenntnisse aus der Rechtsprechung 
Bisher haben weder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)35 noch der 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)36 ausdrücklich ein Recht auf Konnektivität abgeleitet, 
das Einzelpersonen auf dem Rechtsweg gegenüber dem Staat geltend machen könnten, damit er 
ihnen Zugang zum Internet verschafft. Vielmehr schützen sie auf der Grundlage des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit gemäß Artikel 10 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) bzw. Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta die (eigenständige) 
Nutzung des Internetzugangs sowie Online-Inhalte vor Eingriffe.  

Jede Maßnahme, die von staatlichen Behörden oder privaten Akteuren ergriffen wird, um 
Internetinhalte zu blockieren, zu filtern oder zu entfernen [...], muss insbesondere durch ein Gesetz 
vorgeschrieben werden, das zugänglich, klar, eindeutig und hinreichend genau ist, damit der 
Einzelne sich daran halten kann. Gleichzeitig muss sie in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig sein und in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten legitimen Ziel stehen 
(Hervorhebung durch Fettdruck hinzugefügt).37 Wie die sektorspezifischen EU-Rechtsvorschriften 
zeigen,38 gibt es jedoch kein Rechtssystem, das auf alle derartigen Maßnahmen anwendbar wäre. 
Derzeit herrscht große Unsicherheit hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und der Ausgestaltung39 von 
                                                             

35 Factsheet – Access to internet and freedom to receive and impart information and ideas, EGMR, Februar 2021. Zum 
umfassenderen Kontext siehe Guide on Article 10 of the ECHR, EGMR, 31. August 2020, S. 100 ff. (zum Zugang S. 106-
107); W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of Expression and the internet, 2. Auflage, Council of Europe Publishing, 
August 2020. 

36 Urteil des Gerichtshofs vom 24. November 2011, Scarlet Extended/SABAM, C‑70/10, ECLI:EU:C:2011:771, Rn. 50, und 
Urteil des Gerichtshofs vom 16. Februar 2012, SABAM/Netlog, C‑360/10, ECLI:EU:C:2012:85. Zur Einordnung siehe 
W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of Expression and the internet, 1. Auflage, Council of Europe Publishing, 
Dezember 2013, S. 76 und 78, und L. Jasmontaite und P. De Hert, Access to the internet in the EU, Brussels Privacy Hub 
Working Paper, Bd. 6(19), Februar 2020, S. 13. 

37 Thematic factsheet on Freedom of expression, the internet and new technologies, Europarat, Juni 2018. 
38 Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie (EU) 2019/790; Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung zur Bekämpfung der 

Verbreitung terroristischer Online-Inhalte; Artikel 25 der Richtlinie 2011/93/EU zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern; Artikel 28b Absätze 1 und 3 Unterabsatz 2 der geänderten 
Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste. Siehe in diesem Sinne auch Urteil des EGMR vom 18. Dezember 2012, 
Ahmet Yıldırım / Türkei, Beschwerde Nr. 3111/10, Rn. 33. 

39 Die Auswirkungen von Algorithmen zur Filterung oder Moderation von Online-Inhalten, Fachabteilung Bürgerrechte 
und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, September 2020; Online Platforms' Moderation of 
Illegal Content Online, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Juni 
2020.  

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Access_Internet_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-70/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-360/10&language=DE
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
https://brusselsprivacyhub.eu/publications/BPH-Working-Paper-VOL6-N19.pdf
https://rm.coe.int/freedom-of-expression-internet-and-new-technologies-14june2018-docx/16808b3530
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_19_2021_INIT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1598012531184&uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02010L0013-20181218
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115705
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2020)657101
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652718
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652718
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Filterpflichten.40 Selbst Artikel 17 der kürzlich angenommenen Urheberrechtsrichtlinie wird von 
Polen vor dem EuGH mit der Begründung angefochten, dass die anreizbasierten Mechanismen zur 
Kontrolle von Inhalten das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in seinem 
Kern untergraben würden.41  

In Anlehnung an die französische Rechtssache Hadopi42 sowie an Artikel 100 EKEK 43 und an Überle-
gungen des EGMR zu Zugangsbeschränkungen44 würde das Recht auf freie Meinungsäußerung 
wahrscheinlich auch bestehende und potenzielle Internetverbindungen (Konnektivität) vor 
ungerechtfertigten Eingriffen wie willkürlichen Internetabschaltungen und der Aussetzung von 
Diensten schützen. In anderen Fällen wurde Behörden auferlegt, Zugangsbeschränkungen aufzuhe-
ben und Häftlingen gemäß ihrem Recht auf Information und Bildung Zugangsmöglichkeiten zu 
gewähren.45 Diese Fälle haben im umfassenderen Zusammenhang jedoch nur begrenzte Bedeu-
tung, da die Behörden nur schwache Argumente zur Begründung einer Beschränkung des Zugangs 
von Häftlingen vortrugen und der EGMR 46 zu dem Schluss gelangte, dass es kein allgemeines Recht 
auf Internetzugang zugunsten von Häftlingen gibt. Selbst wenn dieses Urteil dahin gehend 
ausgelegt würde, dass Staaten aktiv tätig werden müssten, um den Zugang zum Internet zu 
erleichtern, könnte die Begründung nicht auf die Öffentlichkeit im Allgemeinen ausgedehnt 

                                                             

40 Die freiwillige (oder proaktive) Filterung durch private Einrichtungen erhöht die Komplexität zusätzlich. Hier stellen 
sich Fragen der horizontalen Wirkung und der Schutzpflichten der Behörden, um Eingriffe Dritter in das Recht der 
Nutzer auf freie Meinungsäußerung zu verhindern. Siehe dazu E. Frantziou, The Horizontal Effect of the Charter, 
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 22, 2020, und Die Auswirkungen von Algorithmen zur Filterung 
oder Moderation von Online-Inhalten, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, 
Europäisches Parlament, September 2020, S. 56. 

41 Siehe Klage vom 24. Mai 2019, Gerichtshof, Polen/Parlament und Rat, C-401/19; B. Jütte und C. Geiger, Regulating 
freedom of expression on online platforms? Poland's action to annul Article 17 of the Directive on Copyright in the 
Digital Single Market Directive, European Law Blog, 3. Februar 2021.  

42 Beschluss Nr. 2009-580 DC, Conseil Constitutionnel, 10. Juni 2009; eine kurze Übersicht ist O. Pollicino, The Right to 
Internet Access: Quid Iuris?, in Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University 
Press, Januar 2020, S. 268, zu entnehmen; siehe Überlegungen zu Artikel 100 EKEK in Abschnitt 5.1.1 „Angenommene  
Initiativen“. 

43 Siehe Überlegungen zu Artikel 100 EKEK in Abschnitt 5.1.1 „Angenommene Initiativen“. 
44 Im Urteil des EGMR vom 18. Dezember 2012, Ahmet Yıldırım/Türkei, Beschwerde Nr. 3111/10, wird in Rn. 30 der 

Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen zitiert: Jegliche Beschränkungen des Betriebs von Websites, Blogs 
oder anderen internetbasierten, elektronischen oder anderen derartigen Informationsverbreitungssystemen, ein-
schließlich Systemen zur Unterstützung einer solchen Kommunikation (Internetdienstanbieter oder Suchmaschine n 
usw.), sind nur insoweit zulässig, als sie mit Absatz 3 vereinbar sind. Zulässige Beschränkungen sollten im Allgemeinen 
inhaltsbezogen sein; allgemeine Verbote des Betriebs bestimmter Websites und Systeme sind mit Absatz 3 nicht 
vereinbar. Gegen Absatz 3 wird auch verstoßen, wenn allein aus dem Grund, dass auf einer Website oder in einem 
Informationsverbreitungssystem Kritik an der Regierung oder dem von der Regierung vertretenen politischen 
Gesellschaftssystem geübt werden könnte, die Veröffentlichung von Material durch diese Website bzw. dieses System 
verboten wird [Zitat Ende]. In diesem Zusammenhang ist auch Absatz 64 zu beachten: Es ist ein rechtlicher Rahmen 
erforderlich, der sowohl eine strenge Kontrolle des Umfangs der Verbote als auch eine wirksame gerichtliche 
Überprüfung gewährleistet, um jeglichen Machtmissbrauch zu verhindern"; Richter Pinto De Albuquerque vertrat die 
folgende abweichende Meinung: In jedem Fall ist die Sperrung des Zugangs zum Internet oder zu Teilen des Internets 
für ganze Bevölkerungsgruppen oder Teile der Öffentlichkeit niemals zu rechtfertigen, auch nicht im Interesse der 
Justiz, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit. 

45 Urteil des EGMR vom 17. Januar 2017, Jankovskis/Litauen, Beschwerde Nr. 21575/08: Im Rahmen des engen 
Anwendungsbereichs des Antrags des Häftlings gesteht das Gericht Zugang zu einer Website zu; dies setzt den 
Zugang zu einer Internetinfrastruktur und einem Endgerät voraus; A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, 
Routledge, 18. Dezember 2020, S. 84-88 (insbesondere S. 86-87), versteht dieses Urteil dahin gehend, dass der Staat  
einen Zugang zum Internet nicht beeinträchtigen darf; er leitet somit eine negative Verpflichtung aus dem Urteil ab. 
Siehe dazu auch Factsheet – Access to Internet and freedom to receive and impart information and ideas, EGMR, 
Februar 2021; Internet: case-law of the European Court of Human Rights, European Court of Human Rights Research 
Division, Juni 2015; W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of Expression and the internet, 1. Auflage, Council of 
Europe Publishing, Dezember 2013. 

46 Urteil des EGMR vom 19. Januar 2016, Kalda/Estland, Beschwerde Nr. 17429/10, Rn. 45; Urteil des EGMR vom 
17. Januar 2017, Jankovskis/Litauen, Beschwerde Nr. 21575/08, Rn. 55. 

https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/horizontal-effect-of-the-charter-towards-an-understanding-of-horizontality-as-a-structural-constitutional-principle/DAFE056FAFFF75F1905708E82E41DED5
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2020)657101
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2020)657101
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216823&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8371710
https://europeanlawblog.eu/2021/02/03/regulating-freedom-of-expression-on-online-platforms-polands-action-to-annul-article-17-of-the-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-directive/
https://europeanlawblog.eu/2021/02/03/regulating-freedom-of-expression-on-online-platforms-polands-action-to-annul-article-17-of-the-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-directive/
https://europeanlawblog.eu/2021/02/03/regulating-freedom-of-expression-on-online-platforms-polands-action-to-annul-article-17-of-the-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-directive/
https://europeanlawblog.eu/2021/02/03/regulating-freedom-of-expression-on-online-platforms-polands-action-to-annul-article-17-of-the-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-directive/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2009/2009580DC.htm
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115705
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Access_Internet_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160270
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-170354%22%5D%7D


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

  

10 

werden, da der EGMR sich ausdrücklich gegen Verallgemeinerungen aussprach. Langfristig können 
Artikel 52 Absatz 3 und Artikel 53 der EU-Grundrechtecharta die Kohärenz von Urteilen des EGMR 
und des EuGH fördern.  

Auf verfassungsrechtlicher (nationaler) Ebene könnten ähnliche Erwägungen angestellt werden; 
eine Umfrage des EGMR unter 20 Mitgliedstaaten des Europarats47 ergab, dass das Recht auf Inter-
netzugang theoretisch durch die verfassungsrechtlichen Garantien für die freie Meinungsäußerung 
und die Freiheit des Empfangs von Ideen und Informationen geschützt ist. [...]. 48 Der EGMR hat 
daraufhin als praktisches Beispiel auf die französische Rechtssache Hadopi verwiesen:49 Der franzö-
sische Verfassungsrat hat nicht verlangt, dass der Staat aktiv tätig wird, um den Zugang zum Internet 
zu erleichtern; er hat jedoch bei Urheberrechtsverletzungen die Sperrung eines Internetzugangs 
ohne vorherige gerichtliche Entscheidung für verfassungswidrig erklärt und einen Verstoß gegen 
die Bestimmungen über die freie Meinungsäußerung und die Kommunikationsfreiheit nach Maß-
gabe der Artikel 10 und 11 der Déclaration 1789 festgestellt. Entsprechend geht auch der EGMR 
nicht von einem verfassungsmäßigen positiven Recht auf Internetzugang aus. Ungeachtet der mut-
maßlichen Homogenität mit Blick auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informations-
freiheit sollten rechtliche Besonderheiten, wie eigenständige Grundrechte auf Internetzugang, wie 
sie etwa in der griechischen 50 und in der portugiesischen51 Verfassung vorgesehen sind, sowie 
andere plausible verfassungsrechtliche Gründe für ein Recht auf Internetzugang, wie das Recht auf 
Nichtdiskriminierung 52 und Sozialleistungsansprüche53, nicht außer Acht gelassen werden. 

3.1.2. Erkenntnisse aus der Wissenschaft 
Angesichts der bestehenden Dynamik haben Wissenschaftler in letzter Zeit stärker visionär gepräg-
te Konzepte für ein Recht auf Internetzugang erforscht. Gleichzeitig haben sie versucht, entwickelte 
Konzepte mit den bestehenden Verfassungsbestimmungen in Einklang zu bringen. In diesem 
Zusammenhang haben sie konzeptionelle Beschränkungen festgelegt; allerdings wurden nur selten 
spezifische Ansprüche beschrieben, die über die bestehende Rechtsprechung hinausgehen.54 Im 

                                                             

47 Aserbaidschan, Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Litauen, die Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, die Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien und das Vereinigte 
Königreich. 

48 Urteil des EGMR vom 18. Dezember 2012, Ahmet Yıldırım/Türkei, Beschwerde Nr. 3111/10, Rn. 31. Nach den 
anschließenden Ausführungen, insbesondere in den Absätzen 32 und 33, wären Einzelpersonen vor unverhältnis-
mäßigen Beschränkungen des Zugangs zu Internetverbindungen und Online-Inhalten geschützt.  

49 Beschluss Nr. 2009-580 DC, Conseil Constitutionnel, 10. Juni 2009; siehe dazu Lucchi, Regulation and Control of 
Communication: The French Online Copyright Infringement Law (Hadopi), MPI for Intellectual Property & Competition 
Law Research Paper No 11-07, 20. April 2011. 

50 Artikel 5A Absatz 2 der griechischen Verfassung: Alle Menschen haben das Recht auf Teilhabe an der Informations-
gesellschaft. Die Erleichterung des Zugangs zu elektronisch übermittelten Informationen sowie der Erstellung, des 
Austauschs und der Verbreitung dieser Informationen ist eine Verpflichtung des Staates, [...]. 

51 Artikel 35 Absatz 6 der portugiesischen Verfassung: Jedem wird freier Zugang zu öffentlich genutzten Netzen der 
Informationstechnologie garantiert, [...]; Portugal closes the digital divide via suite of digital public services, Website 
der Europäischen Kommission. 

52 Einzelpersonen können einen Anspruch auf Internetzugang aus ihrem Recht auf Gleichbehandlung ableiten, wenn 
Behörden bereits anderen Personen in einer ähnlichen Situation [den Zugang zu] Internetzugangsdienste[n] zuge-
standen haben. Siehe W. Werner, Recht auf schnelles Internet in Zeiten von SARS-CoV-2, Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht – Extra, Bd.39(22), 2020, S. 2.  

53 M. Kettemann, Zugang zum Internet: Ein Grundrecht auch für Geflüchtete, iRIGHTSinfo, 16. Oktober 2015; 
M. Kettemann, Das Internetgrundrecht zwischen Völkerrecht, Staatsrecht und Europarecht Teil II, Völkerrechtsblog, 
9. Oktober 2015, vertritt die Auffassung, ein solches Recht auf Internetzugang könne aus dem Urteil des III. Zivilsenats 
des Bundesgerichtshofs, III ZR 98/12, vom 24. Januar 2013, Rn. 17-22, in Verbindung mit dem Urteil des Ersten Senats 
des Bundesverfassungsgerichts, 1 BvL 1/09, vom 9. Februar 2010, abgeleitet werden.  

54 Siehe A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 108-161 und 212-216; 
L. Jasmontaite und P. De Hert, Access to the internet in the EU, Brussels Privacy Hub Working Paper, Bd. 6(19), Februar  
2020, S. 16, stellen fest, dass die Abgrenzung der Merkmale und des Umfangs eines solchen Rechts eine komplexe 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115705
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2009/2009580DC.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1816287&download=yes
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1816287&download=yes
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1816287&download=yes
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/projects/Portugal/portugal-closes-the-digital-divide-via-suite-of-digital-public-services
https://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2020_22.pdf
https://irights.info/artikel/internetzugang-fluechtlinge-voelkerrecht-verfassung/26266
https://irights.info/artikel/internetzugang-fluechtlinge-voelkerrecht-verfassung/26266
https://voelkerrechtsblog.org/das-internetgrundrecht-zwischen-voelkerrecht-staatsrecht-und-europarecht-ii/
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=63259&pos=0&anz=1
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/02/ls20100209_1bvl000109.html
https://brusselsprivacyhub.eu/publications/BPH-Working-Paper-VOL6-N19.pdf
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Allgemeinen erwägen Wissenschaftler, ein Recht auf Internetzugang anzuerkennen, indem sie 
entweder ein bestehendes Recht wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informations-
freiheit,55 das Recht auf Gleichbehandlung 56 oder die Garantie eines die Menschenwürde wahren-
den Existenzminimums extensiv auslegen57 (implizites Recht) oder eine völlig neue Bestimmung in 
den grundlegenden Rechtsrahmen einführen (eigenständiges Recht). Eine gesonderte rechtliche 
Regelung sollte sich (nicht zuletzt aus Gründen der Zustimmung und der Kohärenz) in die 
„Traditionen“58 und Grundsätze des bestehenden Rechtsrahmens einfügen; ein implizites Recht auf 
Internetzugang hingegen könnte darüber hinaus durch mit einer neuen Auslegung geltender 
Bestimmungen einhergehende Beschränkungen gekennzeichnet sein. Eigenständige Rechte sind 
nicht an die Ziele und Grenzen bereits bestehender Rechte (intrinsische Grenzen) gebunden, son-
dern können flexibel gestaltet werden; allerdings können sie – wie die meisten Grundrechte – durch 
kollidierende Freiheiten, Rechte und Interessen im Rahmen einer einzelfallbezogenen Abwägung 
(extrinsische Grenzen) außer Kraft gesetzt werden. Beide Ansätze sollten mit den Traditionen und 
Grundsätzen der jeweiligen Verfassung vereinbar sein.  

Ein Freiheitsrecht, das Behörden und bestimmten privaten Unternehmen verwehrt, den Zugang zu 
Internetinhalten und -verbindungen übermäßig zu beeinträchtigen („negatives Recht“), wird nach 
der Rechtsprechung zum Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in vielen 
Rechtsordnungen anerkannt bzw. könnte durchaus anerkannt werden.59 Eine Wissenschaftlerin ist 
der Auffassung, dass Einzelpersonen auf der Grundlage des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, wie es nach den Begründungen in Rechtssachen zum Medienpluralismus und 
zum Zugang zu Privateigentum (z. B. zur Infrastruktur) ausgelegt wird, Staaten verpflichten können, 
den Zugang zum Internet zu erleichtern („positives Recht“).60 Die Art der positiven Verpflichtung 
würde natürlich von den Umständen des Einzelfalls abhängen. Das Recht auf freie Meinungs-
äußerung könnte jedoch durch eine geeignete Regelung von Eigentumsrechten oder durch die 
Schaffung rechtlicher, ordnungspolitischer oder administrativer Rahmenbedingungen (einschließ-
lich Vorschriften zur Netzneutralität) geschützt werden, die die Zugänglichkeit des Internets 
gewährleisten.61 Obwohl sie sehr überzeugende Argumente für eine solche positive Verpflichtung 
vorbringt, betrachtet die Autorin als höchst ungewiss, wie die Gerichte in der Praxis entscheiden 
würden. Die erörterten Rechtssachen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Unter-
suchungsgegenstand und sind, wie die abweichenden Meinungen zeigen, an sich umstritten. 

                                                             

Aufgabe sei und dass die Ansprüche des Einzelnen auf ein solches Recht keineswegs eindeutig seien; S. Tully, A 
Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects, Human Rights Law Review, Bd. 14(2), 2014, S. 186, meint: 
Es gibt keine gemeinsame Vorstellung davon, wie ein solches Recht definiert werden könnte oder sollte. Worauf 
genau sollten Einzelpersonen Anspruch haben: Zugang zu einem Computer, zur Infrastruktur, zu Informationen, zu 
Kommunikationsmöglichkeiten oder zu einem umfassenden Dienst? [...].  

55 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 108-161. 
56 Einzelpersonen können einen Anspruch auf Internetzugang aus ihrem Recht auf Gleichbehandlung ableiten, wenn 

Behörden bereits anderen Personen in einer ähnlichen Situation [den Zugang zu] Internetzugangsdienste[n] 
zugestanden haben. Siehe auch W. Werner, Recht auf schnelles Internet in Zeiten von SARS-CoV-2, Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht – Extra, Bd. 39(22), 2020, S. 2.  

57 M. Kettemann, Zugang zum Internet: Ein Grundrecht auch für Geflüchtete, iRIGHTSinfo, 16. Oktober 2015; 
M. Kettemann, Das Internetgrundrecht zwischen Völkerrecht, Staatsrecht und Europarecht Teil II, Völkerrechtsblog, 
9. Oktober 2015; die wesentlichen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung der grundlegenden 
Sozialleistungsansprüche ergeben sich in Deutschland aus dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums (Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz).  

58 O. Pollicino, Esame in sede referente dei DDL 1317 e 1561 (diritto di accesso ad Internet), medialaws, 13. März 2015. 
59 Siehe Abschnitt 3.1.2 „Erkenntnisse aus der Rechtsprechung“ sowie A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, 

Routledge, 18. Dezember 2020, S. 62-92. Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuartigen Rechts auf 
Internetzugang stellt sich die Frage, ob Einzelpersonen durch ein eigenständiges Recht auf Internetzugang ausrei-
chend geschützt sind oder ein weiter gehender Schutz eingeräumt werden muss. 

60 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 108-161 und S. 212-216. 
61 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 142; dem Staat würde wahrscheinlich 

nicht auferlegt, öffentliche Internetzugangsdienste anzubieten. 

https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2020_22.pdf
https://irights.info/artikel/internetzugang-fluechtlinge-voelkerrecht-verfassung/26266
https://irights.info/artikel/internetzugang-fluechtlinge-voelkerrecht-verfassung/26266
https://voelkerrechtsblog.org/das-internetgrundrecht-zwischen-voelkerrecht-staatsrecht-und-europarecht-ii/
http://www.medialaws.eu/esame-in-sede-referente-dei-ddl-1317-e-1561-diritto-di-accesso-ad-internet/
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Außerdem ist die Anwendbarkeit ihrer Begründungen nicht immer offensichtlich, und der 
Anwendungsbereich des Rechts ist nach wie vor nicht geklärt. Nicht zuletzt aufgrund der 
finanziellen Belastungen62 bleibt unklar, ob Einzelpersonen lediglich einen Anspruch auf Zugang zu 
bereits bestehenden Netzen und auf die Beseitigung ungerechtfertigter Zugangsbeschränkungen 
haben oder ob sie auch z. B. finanzielle Beihilfen oder sogar einen Netzausbau (oder einen ent-
sprechenden Rechtsrahmen) verlangen können, um Zugang zu erhalten. Und schließlich würden 
die Gerichte wahrscheinlich erst langfristig Orientierung bieten, da sie strittige Fragen in der Regel 
nicht allgemein, sondern nur bezogen auf den jeweiligen Einzelfall prüfen. Daher könnten die 
Gesetzgeber Handlungsbedarf sehen. 

Subjektive Ansprüche von Einzelpersonen auf Internetzugang, die die Behörden möglicherweise 
dazu verpflichten, durch erhebliche Investitionen oder Vorschriften in die Marktwirtschaft einzu-
greifen (positives Recht 63 auf die Erbringung – d. h. Erfüllung oder Gewährleistung64 – eines 
Dienstes), dürften jedoch schwer mit den Verfassungen vereinbar 65 sein. Um die Bereitstellung 
bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, erlegen Verfassungen den Staaten ent-
weder Pflichten auf oder gewähren Einzelpersonen begrenzte positive Rechte. Grundlegende Pflich-
ten der Staaten sind nicht mit Ansprüchen zu verwechseln, da sie nur sehr eingeschränkt oder gar 

                                                             

62 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 140; siehe W. Rüfner, „Leistungsrechte“, 
in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 2006, S. 693-708, und 
D. Murswiek, „Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte“, in J. Isensee und P. Kirchhof, Handbuch des 
Staatsrechts IX, C. F. Müller, 30. September 2011, S. 586-596 und S. 605-619 zur Ableitung von positiven Rechten auf 
ein materielles Tätigwerden oder von sozialen Rechten aus bereits bestehenden Freiheitsrechten. 

63 In der Veröffentlichung The evolution of human rights auf der Website des Europarats werden positive Rechte als 
Rechte definiert, die ein aktives Tätigwerden von Regierungen erfordern. Übereinstimmend mit Peacock, Human 
Rights and the Digital Divide, S. 112-116, ist festzustellen, dass die Unterscheidung zwischen positiven und negativen 
Rechten nicht immer einfach ist [siehe S. 115 zu den Anforderungen an positive Pflichten]. Zur Verbindung des 
Konzepts der positiven und negativen Rechte/Pflichten mit dem Konzept der „sozialen Rechte“ siehe D. Murswiek, 
„Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte“, in J. Isensee und P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts IX, 
C. F. Müller, 30. September 2011, S. 574, O. De Schutter, The Charter of Fundamental Rights as a Social Rights Charter, 
CRIDHO Working Paper 2018/4, Juli 2018, S. 17-20, und M. Hildebrandt, Law for Computer Scientists and Other Folk, 
Oxford University Press, 2020, S. 99-102; zum Konzept der sozialen Rechte siehe J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale 
Grundrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte VI/1, C. F. Müller, 27. Mai 2010, S. 299-348, und 
J. Lücke, „Soziale Grundrechte als Staatszielbestimmung“, in Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 107(1), 1982, S. 15-60.  

64 Siehe Amt der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR), Fact Sheet No. 16, The  
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, S. 4: Eine Analyse der Pflichten im Zusammenhang mit den wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten kann grundsätzlich nicht getrennt von den Pflichten erfolgen, die sich 
aus der Sicherung der individuellen Ansprüche der Begünstigten des/der betreffenden Rechte(s) ergeben. Meistens 
werden die Pflichten nach „Ebenen“ entsprechend den Pflichten unterschieden, jedes einzelne der im Pakt vorgese-
henen Rechte a) zu achten, b) zu schützen, c) zu fördern und d) zu erfüllen. Zu ihrer Bedeutung siehe Interparla-
mentarische Union und Vereinte Nationen, Human Rights: Handbook for Parliamentarians No 26, 2016, S. 31-34. In der 
EMRK und der Europäischen Sozialcharta werden die Pflichten des Staates drei Kategorien zugeordnet [S. 31-32]: 
„achten“, „schützen“ und „erfüllen“. In Artikel 51 der EU-Grundrechtecharta werden die Begriffe „achten“, „[sich an] 
[...] halten“ und „fördern“ verwendet. Nach Artikel 87f des Grundgesetzes (siehe unten) „gewährleistet“ [der Bund]. 

65 B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a Human Right in International Law, in A. von 
Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 279-280; 
O. Pollicino, The Right to Internet Access: Quid Iuris?, in Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights,  
Cambridge University Press, Januar 2020, S. 268, 270 und 274; W. Rüfner „Leistungsrechte“, in D. Merten und 
H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 2006, S. 684-688, D. Murswiek, „Grundrechte als 
Teilhaberechte, soziale Grundrechte“, in J. Isensee und P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts IX, C. F. Müller, 
30. September 2011, S. 586-596, J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale Grundrechte in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union im Rechtsvergleich unter Berücksichtigung des Europäischen Rechts“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grund-
rechte in Europa nach Lissabon, Nomos, 2010, S. 903-918 (insbesondere S. 909-918); J. Iliopoulos-Strangas, „Der Schutz  
der sozialen Grundrechte in den ‚neuen' Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich – Zugleich eine 
Einführung in die mitgliedstaatlichen Allgemeinen Grundrechtslehren“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte  
in den „neuen“ Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Nomos, 2019, S. 1090-1105; D. Merten, „Begriff und Abgren-
zung der Grundrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 2006, 
S. 565-566; B. Hüpers und B. Reese, „Vorbemerkung zu Titel IV“, in J. Meyer und S. Hölscheidt, Charta der Grundrechte  
der EU, Nomos, 2019, Rn. 20-21 über das „Opt-out“-Protokoll für Polen und das Vereinigte Königreich. 

https://www.coe.int/en/web/compass/the-evolution-of-human-rights
https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2018-4-EUCFR-Social%20rights-3.pdf
https://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/openaccess/9780198860884.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
https://web.archive.org/web/20200810201247/https:/rm.coe.int/improving-the-protection-of-social-rights-in-europe-volume-i-en/168097adf1
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/30
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nicht klagbar sind und dem Gesetzgeber in der Regel einen großen Ermessensspielraum bei der 
Umsetzung der abstrakten Vorgaben einräumen.66 Auch hinsichtlich der Anerkennung subjektiver 
positiver Rechte, die ein umfangreiches Tätigwerden des Staates durch materielle Maßnahmen oder 
durch rechtliche Regelungen erfordern würden, war die Rechtsprechung bislang zurückhaltend.67 
Nachdem die Staaten tätig geworden sind, ist in den meisten Rechtsordnungen jedoch inzwischen 
eine begrenzte Klagbarkeit gegeben.68 Häufig ist diese Klagbarkeit allerdings verfahrens- und mate-
riellrechtlich beschränkt. In vielen Rechtsordnungen sind Einzelpersonen nicht befugt, bestimmte 
gerichtliche Verfahren anzustrengen (z. B. Verfassungsbeschwerden), und da die Gesetzgeber über 
einen großen Ermessensspielraum verfügen, wird der Umfang des Rechts häufig begrenzt.69 
Letztlich stellen diese mutmaßlichen Beschränkungen keine absoluten Entwicklungshindernisse 
dar; sie sollten aber nicht außer Acht gelassen werden. In vielen Rechtsordnungen zeigt sich die 

                                                             

66 Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat , 
September 2019; Studie „The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 
Fundamental Rights“, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, 
Januar 2016, S. 19 ff.; M. Butt u. a., Fundamental social rights in the constitutions of the Member States, EPRS, 
Europäisches Parlament, Februar 2000; J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale Grundrechte in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union im Rechtsvergleich unter Berücksichtigung des Europäischen Rechts“, in J. Iliopoulos-Strangas, 
Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon, Nomos, 2010, S. 903-918 (insbesondere S. 909-918); J. Iliopoulos-
Strangas, „Der Schutz der sozialen Grundrechte in den ‚neuen' Mitgliedstaaten der Europäischen Union im 
Rechtsvergleich – Zugleich eine Einführung in die mitgliedstaatlichen Allgemeinen Grundrechtslehren“, in 
J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in den „neuen“ Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Nomos, 2019, 
S. 1090-1105; M. Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-Kommentar, C. H. Beck, August 2020, Rn. 62-63; 
F. Shirvani, „Soziale Grundrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte VIII, C. F. Müller, 
29. November 2016, S. 585-624, D. Hahn, Staatszielbestimmungen im integrierten Bundesstaat, Duncker & Humblot, 
2010, S. 97-105; W. Rüfner „Leistungsrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 
18. Dezember 2006, S. 690-692; D. Murswiek, „Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte“, in J. Isensee und 
P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts IX, C. F. Müller, 30. September 2011, S. 592-593. 

67 T. von Danwitz und K. Paraschas, A Fresh Start for the Charter – Fundamental Questions on the Application of the 
European Charter of Fundamental Rights, Fordham International Law Journal, Bd. 35(5), 2017, S. 1410-1413; Analysis 
of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat, September 
2019; Studie „The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights“, 
Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, S. 19 ff.; 
M. Butt u. a., Fundamental social rights in the constitutions of the Member States, EPRS, Europäisches Parlament, 
Februar 2000: Auch wenn südeuropäische Verfassungen den Anschein erwecken, als würden sie individuelle Rechte 
garantieren (Jeder hat das Recht auf [...]), sind diese nur selten klagbar und werden letztlich als Weisung an den Staat  
betrachtet, Maßnahmen einzuleiten, die dem Bürger ermöglichen, das betreffende Recht auszuüben; J. Iliopoulos-
Strangas, „Soziale Grundrechte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich unter Berück-
sichtigung des Europäischen Rechts“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon, Nomos, 
2010, S. 903-918 (insbesondere S. 909-918); J. Iliopoulos-Strangas, „Der Schutz der sozialen Grundrechte in den 
‚neuen' Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich – Zugleich eine Einführung in die 
mitgliedstaatlichen Allgemeinen Grundrechtslehren“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in den „neuen“ 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Nomos, 2019, S. 1090-1105. 

68 J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale Grundrechte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich unter 
Berücksichtigung des Europäischen Rechts“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon, 
Nomos, 2010, S. 903-918 (insbesondere S. 909-918); J. Iliopoulos-Strangas, „Der Schutz der sozialen Grundrechte in 
den ‚neuen' Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich – Zugleich eine Einführung in die 
mitgliedstaatlichen Allgemeinen Grundrechtslehren“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in den „neuen“ 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Nomos, 2019, S. 1090-1105; C. Ladenburger, „Artikel 52 GRCh“, in 
P. J. Tettinger und K. Stern, Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen GRCh, C. H. Beck, 2006, Rn. 85-87; 
Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat , 
September 2019, S. 32-33; T. von Danwitz und K. Paraschas, A Fresh Start for the Charter – Fundamental Questions on 
the Application of the European Charter of Fundamental Rights, Fordham International Law Journal, Bd. 35(5), 2017, 
S. 1410-1413. 

69 Zur Begründung siehe entsprechend D. Murswiek, „Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte“, in 
J. Isensee und P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts IX, C. F. Müller, 30. September 2011, S. 590 und S. 592-593; 
W. Rüfner „Leistungsrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 
2006, S. 688-693, J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale Grundrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der 
Grundrechte VI/1, C. F. Müller, 27. Mai 2010, S. 321-335. 

https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/104/part3_en.htm
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/104/part3_en.htm
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
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Justiz gegenüber einer Erschließung des Potenzials positiver Rechte im Allgemeinen aufgeschlos-
sen – wenngleich nicht unbedingt mit Blick auf umfangreiche materielle Eingriffe –,70 und einige 
Wissenschaftler71 halten die Einführung eines klagbaren Anspruchs auf Zugang zum Internet für 
möglich. 

3.1.3. Ausgestaltung des Anwendungsbereichs – eine Fallstudie 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, wird in diesem Abschnitt ein möglicher Weg72 zur 
Ausgestaltung des Anwendungsbereichs eines solchen Rechts untersucht, insbesondere um der 
verbreiteten Forderung nach universeller Konnektivität als Mittel zur Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Teilhabe nachzukommen. Im Hinblick auf die gemeinsamen politischen Ziele73 
können die Bestimmung über öffentliche Telekommunikationsdienste im deutschen Grundgesetz 
(Artikel 87f des Grundgesetzes), die 
europäischen Universaldienstbe-
stimmungen (Vorschriften über 
Breitbanddienste), die Artikel 84-92 
des Europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation 
(Richtlinie (EU) 2018/1972, EKEK) 
und die nicht verbindliche Nr. 20 
der Europäischen Säule sozialer 
Rechte Anregungen für die Ausge-
staltung im Einzelnen bieten. 
Obwohl die (verbindlichen) Bestim-
mungen des EKEK und des Grund-
gesetzes weniger den Bürgerinnen und Bürgern (prima facie) klagbare Rechte einräumen als 
vielmehr dem Staat Pflichten auferlegen,74 ist der Hinweis auf die damit einhergehende Heraus-
forderung, das politische Ziel der Universaldienste mit den Haushaltsinteressen in Einklang zu 

                                                             

70 The evolution of human rights, Website des Europarats. J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale Grundrechte“, in D. Merten 
und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte VI/1, C. F. Müller, 27. Mai 2010, S. 322 ff. Zum Konzept eines positiven 
Rechts auf Schutz der Meinungsfreiheit gegenüber Dritten siehe The impact of algorithms for online content filtering 
or moderation, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, 
September 2020, S. 55-56. 

71 O. Pollicino, Esame in sede referente dei DDL 1317 e 1561 (diritto di accesso ad Internet), medialaws, 13. März 2015, 
und O. Pollicino, The Right to Internet Access: Quid Iuris?, in A. von Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New 
Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 271 und 274 ff., regt an, in Titel II der italienischen 
Verfassung ein klagbares soziales Recht auf Zugang zum Internet aufzunehmen. 

72 Das portugiesische Modell (Artikel 35 Absatz 6 der portugiesischen Verfassung) und das griechische Modell 
(Artikel 5A Absatz 2 der griechischen Verfassung) könnten durchaus einen weiteren Ansatz darstellen. Darüber hinaus 
haben verschiedene Akteure eine Internet-Grundrechtecharta vorgeschlagen, die auch Bestimmungen über 
Zugangsrechte enthält (siehe L. Gill u. a., Towards digital constitutionalism? Mapping attempts to craft an internet bill 
of rights, Berkman Center Research Publication No 2015-15, 9. November 2015, S. 16 ff., und L. Gill u. a., Pinpoint 
Version Digital Bills of Rights Matrix (Zugangsrecht)).  

73 Erwägungsgründe 212 und 213 des EKEK sowie Begründung des deutschen Entwurfs eines Rechtsakts zur Umsetzung 
des EKEK, TKG-Novelle-E, S. 348-349; Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-Kommentar, C. H. Beck, 
August 2020, Rn. 72; Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zur Einführung einer europäischen Säule sozialer 
Rechte, SWD(2017)0201, Europäische Kommission, 26. April 2017, S. 73-75. 

74 Im deutschen Grundgesetz wurde die Bestimmung über öffentliche Telekommunikationsdienste als Staatsziel 
beschrieben (siehe M. Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-Kommentar, C. H. Beck, August 2020, 
Rn. 62-63, und Urteil 8 A 104/10, Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 11. September 2012, Rn. 72 ff. Die 
europäischen Universaldienstbestimmungen (Vorschriften über Breitbanddienste) garantieren Einzelpersonen nicht 
ausdrücklich ein Recht auf Leistungen, sondern erlegen vielmehr den Mitgliedstaaten Verpflichtungen auf. „[A]us der 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs [ergibt sich jedoch], dass sich der Einzelne in all den Fällen, in denen die 
Bestimmungen einer Richtlinie inhaltlich unbedingt und hinreichend genau sind, vor nationalen Gerichten 
gegenüber dem Staat auf diese Bestimmungen berufen kann, wenn dieser die Richtlinie nicht fristgemäß oder nur 

Artikel 87f des deutschen Grundgesetzes: 
„(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des 
Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend 
angemessene und ausreichende Dienstleistungen. 

(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als 
privatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die aus dem 
Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen 
Unternehmen und durch andere private Anbieter erbracht. [...]“ 

(Hervorhebung durch Fettdruck hinzugefügt). 

https://www.coe.int/en/web/compass/the-evolution-of-human-rights
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2020)657101
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2020)657101
http://www.medialaws.eu/esame-in-sede-referente-dei-ddl-1317-e-1561-diritto-di-accesso-ad-internet/
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uCKs0POcc3fLi1wVuAZjWLmVHztD6VHVCEumlByxRcU/edit#gid=447951568
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uCKs0POcc3fLi1wVuAZjWLmVHztD6VHVCEumlByxRcU/edit#gid=447951568
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.DEU
https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926108.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017SC0201
https://openjur.de/u/554687.html
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bringen und gleichzeitig den Wettbewerb auf dem Markt zu schützen,75 als folgerichtig anzusehen, 
und die Begründung kann übernommen werden.76 Ein Recht auf Internetzugang muss mit Blick auf 
die daraus resultierenden Pflichten des Staates entwickelt werden,77 ähnlich den Rechten, die sich 
aus den Bestimmungen über öffentliche Dienstleistungen ergeben. Daher können diese Bestim-
mungen dazu dienen, Gestaltungsmerkmale hervorzuheben und die Aufmerksamkeit auf einschlä-
gige konzeptionelle Herausforderungen zu lenken. Die Gegenüberstellung ihrer Ansätze und 
Begründungen vermittelt zudem Erkenntnisse für die Ausgestaltung eines Grundrechts auf 
Internetzugang. In Anbetracht der beiden Seiten dieses in Erwägung gezogenen Rechts, d. h. der 
gleichzeitigen Begründung eines Anspruchs auf Leistungen für Einzelpersonen und einer ent-
sprechenden staatlichen Pflicht, wird in den folgenden Abschnitten zunächst untersucht, welche 
Pflichten den Regierungen auferlegt werden können und wie diese mit den individuellen 
Ansprüchen in einem kohärenten Recht verbunden werden können. 

                                                             

unzulänglich in das nationale Recht umgesetzt hat“ (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 24. Januar 2012, Dominguez, 
C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, Rn. 33, und Abschnitt 3.3.3 „Ebene der Europäischen Union“). Inwieweit Einzelpersonen 
einen Anspruch auf Internetzugang aus einem Recht auf Gleichbehandlung durch die Verwaltung ableiten können, 
ist nicht klar. 

75 Siehe Erwägungsgründe 23, 29, 210, 229 und 230 des EKEK; auch wenn wirtschaftliche Erwägungen beispielsweise in 
Menschenrechtsdebatten nicht im Vordergrund stehen, können übermäßige Eingriffe in den Markt Menschen-
rechtsziele beeinträchtigen und sollten daher berücksichtigt werden. 

76 Mitteilung „Ein Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Europa“, KOM(2011)0900, 
Europäische Kommission, 20. Dezember 2011, S. 9: „Bei den auf EU-Ebene erlassenen sektorspezifischen Vorschriften 
wurde immer sorgfältig auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der notwendigen Stärkung des Wettbewerbs und 
der Kräfte des Marktes einerseits und der ebenfalls notwendigen Sicherung des Zugangs aller Bürger zu einer 
bezahlbaren, hochwertigen Grundversorgung andererseits geachtet. Beispiele dafür sind die Regelungen für die 
netzgebundenen Sektoren von der Telekommunikation über Postdienste bis hin zu Verkehr und Energie.“ Zum Sektor 
der elektronischen Kommunikation siehe S. 12. Siehe in diesem Sinne auch Mitteilung „Universaldienst im Bereich der 
elektronischen Kommunikation“, KOM(2011)0795, Europäische Kommission, 23. November 2011, S. 9 ff.; in der 
Veröffentlichung Telekommunikation 2017: Auf Wettbewerb bauen!, Sondergutachten 78, deutsche Monopol-
kommission, 2017, wird auf S. 84 betont, dass das politische Ziel der „Konnektivität“ im EKEK nun explizit verankert 
werde.  

77 Siehe Fact Sheet No 16, The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, OHCHR, S. 4: Eine Analyse der 
Pflichten im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten kann grundsätzlich nicht 
getrennt von den Pflichten durchgeführt werden, die sich aus der Sicherung der individuellen Ansprüche der 
Begünstigten des/der betreffenden Rechte(s) ergeben. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2012:33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.DEU
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52011DC0795
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s78_volltext.pdf
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s78_volltext.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf
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Der Aspekt der Verpflichtung 
Mit den Bestimmungen sowohl des deutschen Grundgesetzes als auch des EKEK werden 
i) konkretere und operative Ziele zur Sicherstellung der Teilhabe (durch eine für die Grundver-
sorgung erforderliche Mindestkonnektivität) festgelegt und ii) die dem Staat zur Verfügung stehen-
den Mittel zur Erreichung dieser Ziele (Regulierungsinstrumente) begrenzt. 

i) Die deutsche Verfassungsbestimmung 78 beschreibt Mindestanforderungen an die Leistung von 
Telekommunikationsdiensten, beispielsweise von Internetdiensten („angemessene und ausrei-
chende“), nur ungenau, während die Universaldienstbestimmungen eine konkretere, aber dennoch 
dynamische Grundlinie vorgeben. Dabei sind mehrere Aspekte von Bedeutung: 

 Die Bestimmungen sowohl des deutschen Grundgesetzes als auch des EKEK enthalten 
Leistungsvorgaben; dies deutet darauf hin, dass es nicht ausreicht, nur den Zugang zur Infra-
struktur zu gewährleisten. Ein Internetzugang ist nur dann angemessen, wenn eine bestimmte 
Leistungsqualität gegeben ist. Da benachteiligte Gruppen nur die Internetdienste nutzen wür-
den, die sie sich auch leisten können, gewährleisten beide Bestimmungen die Erschwing-
lichkeit der Basisdienste. In ähnlicher Weise sollten bei Bestrebungen zur Einführung eines 
Rechts auf Internetzugang die Leistung und die Erschwinglichkeit berücksichtigt werden 
(siehe dazu auch den vierten Aufzählungspunkt).  

 Nach beiden Ansätzen ist der Staat verpflichtet, ein grundlegendes (nicht jedoch ein „opti-
males“) Niveau von Internetdiensten zu gewährleisten. Beide Ansätze sollen allerdings 
weniger die Konnektivität der nächsten Generation fördern, als vielmehr dafür sorgen, dass 

                                                             

78 Allerdings ist nicht nur der Wortlaut ungenau, sondern der Gesetzgeber erhält auch einen großen 
Ermessensspielraum bei der Festlegung der Einzelheiten; M. Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-
Kommentar, C. H. Beck, August 2020, Rn. 65; J. Kühling und K.-H. Neumann, „Ökonomische und rechtliche 
Rahmenbedingungen zum Ausbau und zur Finanzierung von Breitband-Hochleistungsinfrastrukturen in dünn besie-
delten Gebieten“, in R. Inderst u. a., Der Ausbau neuer Netze in der Telekommunikation, Nomos, 2012, S. 195; K. Cannivé , 
Infrastrukturgewährleistung in der Telekommunikation zwischen Staat und Markt, Duncker & Humblot, 2001, S. 65 und 
166; B. Holznagel und H. Beine, „Rechtsrahmen staatlicher Breitbandförderung“, Multimedia und Recht, Bd. 18(9), 2015, 
S. 568-569. 

Artikel 84 EKEK: 
„(1) Die Mitgliedstaaten stellen unter Berücksichtigung der spezifischen nationalen Gegebenheiten sicher, 
dass alle Verbraucher in ihrem Gebiet zu einem erschwinglichen Preis Zugang zu einem verfügbaren 
angemessenen Breitbandinternetzugangsdienst und zu Sprachkommunikationsdiensten haben, die 
mit der in ihrem Gebiet angegebenen Qualität, einschließlich des zugrunde liegenden Anschlusses, an 
einem festen Standort verfügbar sind. 

(2) Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten auch für die Erschwinglichkeit der nicht an einem festen 
Standort bereitgestellten Dienste gemäß Absatz 1 sorgen, wenn sie dies für erforderlich halten, um die 
uneingeschränkte soziale und wirtschaftliche Teilhabe der Verbraucher an der Gesellschaft 
sicherzustellen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat bestimmt angesichts der nationalen Gegebenheiten und in Anbetracht der von 
der Mehrheit der Verbraucher in seinem Hoheitsgebiet genutzten Mindestbandbreite unter Berücksich-
tigung des GEREK-Berichts über bewährte Verfahren den angemessenen Breitbandinternetzugangs-
dienst für die Zwecke des Absatzes 1, um die zur Gewährleistung der sozialen und wirtschaftlichen 
Teilhabe in der Gesellschaft unerlässliche Bandbreite bereitzustellen. Der angemessene Breitband-
internetzugangsdienst muss die Bandbreite bereitstellen können, die erforderlich ist, um mindestens das 
Mindestangebot an Diensten gemäß Anhang V unterstützen zu können. [...]. 

(Hervorhebung durch Fettdruck hinzugefügt) 
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niemand abgehängt wird.79 Bei der Entwicklung eines neuen, eigenständigen Rechts auf 
einen Breitbandinternetzugang können ambitioniertere Ziele in Betracht gezogen werden. 
Dabei sind jedoch die erheblichen Investitionskosten,80 Rentabilitätsprobleme,81 
wettbewerbsverzerrenden Wirkungen,82 sozioökonomischen Unterschiede zwischen den 
Regionen und die Wechselwirkung mit anderen Grundrechten und Grundsätzen83 zu 
berücksichtigen. Um Streitigkeiten über den Umfang des Auftrags vorzubeugen,84 sollte 
geklärt werden, ob Regierungen einen Internetdienst vorsehen können, der über die 
Grundversorgung hinausgeht.  

 Bei beiden Bezugsszenarien werden sozioökonomische und regionale Unterschiede und 
technologische Fortschritte berücksichtigt. Ein Grundrecht sollte ferner zukunftssicher sein. 
Dazu sollte es nicht von einem statischen, sondern einem dynamischen Bezugsszenario aus-
gehen. Den Gesetzgebern und Verwaltungen bliebe es überlassen, (u. a. numerische) 
Leistungsparameter für die Branche festzulegen und die operativen Schwellenwerte zu über-
wachen und erforderlichenfalls anzupassen.85 Dieser Ansatz würde jedoch für Einzelpersonen 
eine erhebliche Unsicherheit hinsichtlich ihrer grundsätzlich garantierten Ansprüche bedeu-
ten und könnte sie davon abhalten, Verwaltungsentscheidungen und Verordnungen 
anzufechten. 

 In Anlehnung an die bestehenden Bestimmungen könnten die Bezugsszenarien die Kriterien 
qualitative „Angemessenheit“, quantitative „Verfügbarkeit“ und „Erschwinglichkeit“ 
umfassen. Ein angemessener Breitbandinternetzugang könnte dadurch gekennzeichnet sein, 

                                                             

79 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, BT Drucksache 12/7269, Bundesregierung und 
Bundesministerium für Post und Telekommunikation (BMPT), 14. April 1994, S. 5; K. Cannivé, Infrastruktu r-
gewährleistung in der Telekommunikation zwischen Staat und Markt, Duncker & Humblot, 2001, S. 64; J. Kühling und K.-
H. Neumann, „Ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen zum Ausbau und zur Finanzierung von Breitband-
Hochleistungsinfrastrukturen in dünn besiedelten Gebieten“, in R. Inderst u. a., Der Ausbau neuer Netze in der 
Telekommunikation, Nomos, 2012, S. 165 und S. 196-200; M. Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-
Kommentar, C. H. Beck, August 2020, Rn. 5, 6 und 66, stellt klar, dass Artikel 87f des Grundgesetzes derzeit nur in dieser 
Weise ausgelegt wird, diese Bestimmung aber eine stärker interventionistische Auslegung zulässt.  

80 Studie „Review of the scope of universal service“, SMART 2014/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, 2016, S. 78-
80. 

81 Staatliches Augenmaß beim Netzausbau, 11. Sektorgutachten Telekommunikation (2019), deutsche Monopol-
kommission, S. 17-21. 

82 Investitionsanreize stärken, Wettbewerb sichern, Sondergutachten 61, Telekommunikation 2011, deutsche Monopol-
kommission, S. 86-87; Rechtlich abgesicherter Anspruch auf schnelles Internet: Gutachten stellt sinnvolle 
Umsetzungsszenarien vor, Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (BREKO); siehe auch T. Fetzer, „Wettbe-
werb und Regulierung auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft“, in J. Kühling und D. Zimmer, Neue Gemein-
wohlherausforderungen – Konsequenzen für Wettbewerbsrecht und Regulierung, Nomos, 2020, S. 85. 

83 In diesem Zusammenhang sollten die konkurrierenden Rechte und Ziele wie die unternehmerische Freiheit der 
Anbieter (Artikel 16 EU-Grundrechtecharta) sowie die wirtschaftlichen Ziele wie die Förderung einer in hohem Maße 
wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft (Artikel 3 Absatz 3 EUV) und die Liberalisierung des Telekommuni-
kationssektors (siehe Artikel 106 Absatz 1 AEUV und Erwägungsgrund 210 EKEK) berücksichtigt werden. Für die 
Bestrebungen zur Einführung eines Rechts auf Internetzugang sprechen hingegen die sozialen Erwägungen in 
Artikel 36 der EU-Grundrechtecharta, Artikel 14 des AEUV, Artikel 106 Absatz 2 des AEUV und das Protokoll Nr. 26 über 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Siehe auch die Mitteilung „Ein Qualitätsrahmen für Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse in Europa“, KOM(2011)0900, Europäische Kommission, 20. Dezember 2011. 

84 M. Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-Kommentar, C. H. Beck, August 2020, Rn. 66; J. Kühling und 
K.-H. Neumann, „Ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen zum Ausbau und zur Finanzierung von 
Breitband-Hochleistungsinfrastrukturen in dünn besiedelten Gebieten“, in R. Inderst u. a., Der Ausbau neuer Netze in 
der Telekommunikation, Nomos, 2012, S. 197-198. 

85 In der Regel sind die Mitgliedstaaten für die Umsetzung der von der EU beschlossenen Maßnahmen verantwortlich 
(Artikel 4 Absatz 3 EUV und Artikel 291 Absatz 1 AEUV), und mit den Grundsätzen der begrenzten Einzelermächtigung 
und der Subsidiarität werden Grenzen für die Beteiligung der EU festgelegt. Nach T. Fetzer, „Wettbewerb und Regulie-
rung auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft“, in J. Kühling und D. Zimmer, Neue Gemeinwohlherausforderun -
gen – Konsequenzen für Wettbewerbsrecht und Regulierung, Nomos, 2020, S. 69 (85) könnten in einer Gigabit-
Gesellschaft sehr strenge Leistungsanforderungen auferlegt werden, wenn Leistungsunterbrechungen Menschen-
leben gefährden würden.  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/12/072/1207269.pdf
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/11sg_telekommunikation.pdf
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s61_volltext.pdf
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_de.pdf
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dass er ein bestimmtes Mindestangebot an Diensten unterstützen muss.86 Darüber hinaus 
können die nationalen Gegebenheiten und die Mindestbandbreite, die der Mehrheit der Ver-
braucher zur Verfügung steht, als Kriterien für die Festlegung der für die soziale und 
wirtschaftliche Teilhabe an der Gesellschaft erforderlichen Bandbreite dienen.87 Bezugs-
kriterien für die Erschwinglichkeit könnten der durchschnittliche Preis, die Anschlusskosten 
und das durchschnittliche Nettoeinkommen pro Haushalt sein.88 Ob die Gebühren für ein 
gesamtes Gebiet einheitlich sein sollten, ist umstritten.89 Je nachdem, wie detailliert und 
flexibel90 die Bezugskriterien festgelegt werden, erhalten die Regierungen mehr oder weniger 
klare Anweisungen bzw. größere oder geringere Ermessensspielräume. Eine vage Formulie-
rung bringt Unsicherheiten mit sich und erfordert die schrittweise Entwicklung spezifischer 
Ansprüche durch die Rechtsprechung, würde die Bestimmung aber zukunftssicher machen. 

 Im Gegensatz zur Bestimmung im deutschen Grundgesetz („flächendeckende [...] 
(Telekommunikations]dienstleistungen“) geben die EKEK-Bestimmungen den Ort der 
Leistung vor (an einem festen Standort),91 überlassen es aber den Mitgliedstaaten zu ent-
scheiden, ob sie die Erschwinglichkeit von Funktechnologien vorschreiben wollen. Im 
deutschen Rechtsakt zur Umsetzung des EKEK (TKG-Novelle) wird der Begriff „an einem festen 
Standort“ als Hauptwohnung und Geschäftsort des Endnutzers ausgelegt.92 Die Gewähr-
leistung eines Internetzugangs an einem „festen Standort“ bietet dem Begünstigten zwar 
Sicherheit, ist aber wahrscheinlich nicht zukunftssicher und zu spezifisch, um als Vorlage für 
eine grundlegende Bestimmung zu dienen.93 

 Beide Vorschriften sind technisch mehr oder weniger neutral formuliert. Während im 
deutschen Grundgesetz von „Dienstleistungen [...] im Bereich [...] der Telekommunikation“ die 
Rede ist, zielen die Bestimmungen des EKEK darauf ab, die Verfügbarkeit von „Breitband-
zugängen“ zu gewährleisten. Als Kompromiss könnte eine Formulierung verwendet werden, 
die sich auf Telekommunikationsdienste bezieht und auf das „Internet“ als eine diesem 
Bereich untergeordnete Technologie Bezug nimmt. In diesem Fall müssten auch die Auswir-
kungen auf andere Telekommunikationsdienste berücksichtigt werden.  

                                                             

86 In der Studie „Review of the scope of universal service“, SMART 2014/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, 2016, 
S. 9 und 11, prognostizierten Tech4i2 ltd u. a., diese Dienste würden im Jahr 2020 eine Download-Bandbreite von 
9,6 Mbit/s erfordern. Siehe dazu auch Fußnote 120. 

87 Artikel 84 Absatz 3 EKEK; Möglicherweise könnte die Anzahl der aktiven Nutzer pro Haushalt relevant sein. 
88 Siehe Begründung der TKG-Novelle-E, S. 353. Weitere Informationen siehe Bericht über bewährte Verfahren der 

Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Bestimmung des angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes, 
BoR (19) 260, GEREK, 6. Dezember 2019, S. 26-28; Bericht über das Ergebnis der öffentlichen Konsultation zum Entwurf 
des GEREK-Berichts über bewährte Verfahren der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Bestimmung des 
angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes, BoR (20) 98, GEREK, 11. Juni 2020, S. 14; Studie „Review of the 
scope of universal service“, SMART 2014/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, 2016, S. 94-101. 

89 M. Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-Kommentar, C. H. Beck, August 2020, Rn. 71. 
90 Zum Ermessensspielraum für Regierungen siehe M. Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-Kommentar,  

C. H. Beck, August 2020, Rn. 65; J. Kühling und K.-H. Neumann, „Ökonomische und rechtliche Rahmenbedingunge n 
zum Ausbau und zur Finanzierung von Breitband-Hochleistungsinfrastrukturen in dünn besiedelten Gebieten“, in 
R. Inderst u. a., Der Ausbau neuer Netze in der Telekommunikation, Nomos, 2012, S. 195; T. Schmitt, Die Bedarfsplanung 
von Infrastrukturen als Regulierungsinstrument, Mohr Siebeck, 2015, S. 224-225; K. Cannivé, Infrastrukturgewährleistu n g  
in der Telekommunikation zwischen Staat und Markt, Duncker & Humblot, 2001, S. 65 und 166; B. Holznagel und 
H. Beine, „Rechtsrahmen staatlicher Breitbandförderung“, Multimedia und Recht, Bd. 18(9), 2015, S. 568-569. 

91 Studie „Review of the scope of universal service“, SMART 2014/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, 2016, S. 91-
93. 

92 § 156 Absatz 1 TKG-Novelle, BR-Drs. 325/21, 23. April 2021, und Begründung der TKG-Novelle-E, S. 349. 
93 Siehe L. Jasmontaite und P. De Hert, Access to the internet in the EU, Brussels Privacy Hub Working Paper, Bd. 6(19), 

Februar 2020, S. 8; dort wird die Ausweitung der bestehenden Universaldienstbestimmungen auf eine mobile 
Breitbandverbindung vorgeschlagen.  

https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.DEU
https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926108.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8920-berec-report-on-member-states8217-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9278-berec-report-on-the-outcome-of-the-public-consultation-on-the-draft-berec-report-on-member-states8217-best-practices-to-support-the-defining-of-adequate-broadband-internet-access-service
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0301-0400/325-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0301-0400/325-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926108.pdf
https://brusselsprivacyhub.eu/publications/BPH-Working-Paper-VOL6-N19.pdf
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ii) Das deutsche Grundgesetz schreibt keine spezifischen Mittel (Regelungsinstrumente) zur 
Verwirklichung des Ziels (eine für die Grundversorgung erforderliche Mindestkonnektivität)94 vor, 
während in den Universaldienstbestimmungen spezifische Mittel genannt werden. Gemäß Arti-
kel 86 EKEK können die EU-Mitgliedstaaten Internetdienstanbietern oder Gruppen von Anbietern 
Universaldienstverpflichtungen auferlegen, die dann alle angemessenen Anträge auf die Bereit-
stellung von Breitband-Universaldienstangeboten annehmen müssen.95 Dieses Instrument darf 
jedoch nur unter bestimmten Umständen zur Anwendung kommen. Ein Einsatz kommt nur dann in 
Betracht, wenn „unter normalen wirtschaftlichen Gegebenheiten oder mithilfe sonstiger politischer 
Instrumente keine Erbringung des Universaldienstes möglich ist“.96 Weitere Instrumente der öffent-
lichen Politik sind z. B. „Finanzinstrumente im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen und der Fazilität ‚Connecting Europe‘, die Inanspruchnahme von Mitteln aus den 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds, die Verknüpfung von Versorgungsverpflichtungen 
mit Funkfrequenznutzungsrechten zur Förderung des Breitbandnetzausbaus in dünner besiedelten 
Gebieten sowie öffentliche Investitionen im Einklang mit dem Beihilferecht der Union“.97 Nach 
Artikel 86 EKEK und den Erwägungsgründen 229 und 230 EKEK gilt das Subsidiaritätsprinzip für das 
Instrument der Universaldienstverpflichtungen hinsichtlich „kosteneffizienter und weniger wett-
bewerbsverzerrender“ Instrumente im Sinne des im EKEK beschriebenen Ziels der Förderung eines 
„wirksamen und fairen Wettbewerbs“ (Erwägungsgrund 23 EKEK) einschließlich der Minimierung 
von Marktverfälschungen (siehe z. B. Artikel 85 Absatz 5 und Artikel 86 Absatz 2 EKEK). Im Wesent-
lichen zeigen diese komplizierten Anwendungsregeln, dass alle Vorschriften über die staatlichen 
Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben sorgfältig und unter vollständiger Berücksichtigung ihrer recht-
lichen und wirtschaftlichen Auswirkungen entwickelt werden müssen. Insbesondere sollten die 
Auswirkungen auf Rechte – wie die „unternehmerische Freiheit“ (Artikel 16 EU-Grundrechte-
charta)98 – sowie auf grundlegende wirtschaftliche Ziele99 – wie die Förderung einer „in hohem 
Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft“ (Artikel 3 Absatz 3 EUV) und die Libera-
lisierung100 des Telekommunikationssektors (Artikel 106 Absatz 1 AEUV und Erwägungsgrund 210 
EKEK) – berücksichtigt werden101.  

Im Gegensatz zum EKEK sind der Bestimmung im deutschen Grundgesetz relevante Hinweise 
hinsichtlich der Regelungsinstrumente zur Erfüllung der Mindestanforderungen an die 

                                                             

94 Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-Kommentar, C. H. Beck, August 2020, Rn. 63 und Rn. 83-87. 
95 Diese Anbieter können ihrerseits eine Entschädigung nach den innerstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung von 

Artikel 89 EKEK verlangen. 
96 Rechtliche Herausforderungen bei der Schaffung von Anreizen für einen flächendeckende Ausbau von 

Glasfaserinfrastrukturen, Z30/SEV/288.3/1784/DG13, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI), 25. Juli 2019, S. 51; Ausbauanreize für Glasfaser sowie ausgewählte infrastrukturbezogene Rechtsfragen zur 
Umsetzung des europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation, S. 38-39; A. Neumann, Optionen für die 
Ausgestaltung eines rechtlich abgesicherten Anspruchs auf schnelles Internet aus telekommunikationsrechtlicher 
Sicht, S. 22. 

97 Erwägungsgrund 229 EKEK. 
98 K. Cannivé, Infrastrukturgewährleistung in der Telekommunikation zwischen Staat und Markt, Duncker & Humblot, 2001, 

S. 70; W. Werner, Recht auf schnelles Internet in Zeiten von SARS-CoV-2, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Extra,  
Bd. 39(22), 2020, S. 5. 

99 Auch wenn wirtschaftliche Erwägungen beispielsweise in Menschenrechtsdebatten nicht im Vordergrund stehen, 
können übermäßige Eingriffe in den Markt Menschenrechtsziele beeinträchtigen und sollten daher berücksichtigt 
werden. 

100 Siehe Mitteilung „Ein Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Europa“, KOM(2011)0900, 
Europäische Kommission, 20. Dezember 2011, S. 5. 

101 Für einen stärker interventionistischen Ansatz hingegen sprechen möglicherweise die sozialen und allgemeinen 
Erwägungen in Artikel 36 der EU-Grundrechtecharta, Artikel 14 des AEUV, Artikel 106 Absatz 2 des AEUV und das 
Protokoll Nr. 26 über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Siehe H. W. Micklitz, Universal Services: Nucleus 
for a Social European Private Law, EUI WP Law 2009/12, 2009, S. 2-9, zum Zusammenwirken von Universaldienst-
verpflichtungen, Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.DEU
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/rechtsgutachten-ausbauanreize-glasfaser-goldmedia-kuehling.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/rechtsgutachten-ausbauanreize-glasfaser-goldmedia-kuehling.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/rechtsgutachten-ausbauanreize-glasfaser-goldmedia-kuehling.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/rechtsgutachten-ausbauanreize-glasfaser-goldmedia-kuehling.html
http://irnik.de/publikationen/gutachten/2019-02-01_BREKO_Gutachten_rechtlich_abgesicherter_Anspruch_auf_schnelles_Internet.pdf
http://irnik.de/publikationen/gutachten/2019-02-01_BREKO_Gutachten_rechtlich_abgesicherter_Anspruch_auf_schnelles_Internet.pdf
http://irnik.de/publikationen/gutachten/2019-02-01_BREKO_Gutachten_rechtlich_abgesicherter_Anspruch_auf_schnelles_Internet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.DEU
https://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2020_22.pdf
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_de.pdf
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/12238
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/12238
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/12238
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Breitbandversorgung kaum zu entnehmen. Sie begründet „lediglich“ den Vorrang der Bereit-
stellung eines Internetzugangs „als privatwirtschaftliche Tätigkeit“. Dieses Bekenntnis zu Privati-
sierung und Wettbewerb verwehrt der Bundesregierung grundsätzlich, Internetdienste direkt anzu-
bieten, und beschränkt ihren Handlungsspielraum daher auf regulierende Eingriffe (in Verbindung 
mit einer Ausgleichsregelung).102 Weitere Anforderungen aufgrund der im Grundgesetz veranker-
ten Wirtschaftsordnung werden im Wege der Auslegung entwickelt.103 Da die Umstände einen 
flexiblen Ansatz erfordern können, werden komplizierte Regelungen für die Hierarchie der Rege-
lungsinstrumente in Verfassungen gewöhnlich nicht explizit ausformuliert. Stärker ausgeprägt ist 
die Spezifität eher bei branchenspezifischen Regelungen. Dies sollte bei der Ausarbeitung eines 
eigenständigen Rechts auf Internetzugang bedacht werden. Da der Gesetzgeber bei der Entwick-
lung des neuen Rechts ähnliche grundlegende wirtschaftliche Ziele berücksichtigen müsste, könn-
ten Einzelpersonen von einem Staat wahrscheinlich eher verlangen, dass er die Konnektivität 
sicherstellt, als dass der Staat die bestehende Pflicht selbst erfüllt. 104  

Der rechtliche Aspekt 
Grundlage der genannten Erwägungen sind bereits bestehende Gesetze (d. h. vorgefasste Auffas-
sungen). Daher sind sie in Bezug auf i) mit der Verpflichtung des Staates korrelierende Ansprüche 
von Einzelpersonen, ii) andere durch den Anwendungsbereich abgedeckte Ansprüche und iii) das 
Zusammenwirken des in Erwägung gezogenen Rechts mit bereits bestehenden Rechten nicht 
erschöpfend.  

                                                             

102 Zweiter Senat des Bundesverfassungsgerichts, 2 BvL 4/09, 17. Januar 2012, Rn. 71; J. Kühling und K.-H. Neumann, 
„Ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen zum Ausbau und zur Finanzierung von Breitband-
Hochleistungsinfrastrukturen in dünn besiedelten Gebieten“, in R. Inderst u. a., Der Ausbau neuer Netze in der 
Telekommunikation, Nomos, 2012, S. 196; M. Möstl, „Artikel 87f GG“, in T. Maunz und G. Dürig, GG-Kommentar,  
C. H. Beck, August 2020, Rn. 5 und 6, stellt klar, dass Artikel 87f des Grundgesetzes derzeit nur in dieser Weise 
ausgelegt wird, diese Bestimmung aber eine stärker interventionistische Auslegung zulässt; M. Cornils, „Geschichte 
und Entwicklung des deutschen Telekommunikationsrechts“, in M. Geppert und R. Schütz, Beck'scher TKG-Kommen-
tar, Teil B., Einl., A., Rn. 21-24; M. Cornils, „Staatliche Infrastrukturverantwortung und kontingente Marktvoraus-
setzungen“, in Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 131(3), 2006, 378; K. Cannivé, Infrastrukturgewährleistung in der 
Telekommunikation zwischen Staat und Markt, Duncker & Humblot, 2001, S. 68-81; E. Peuker, Verfassungswandel durch 
Digitalisierung, Mohr Siebeck, 2020, S. 261. Zum Wandel der Rolle des Staates vom Gewährleistungsstaat zu einem 
ermöglichenden Staat siehe C. Franzius, Der Gewährleistungsstaat, und C. Franzius, Die europäische Dimension des 
Gewährleistungsstaates. 

103 Siehe z. B. Optionen für die Ausgestaltung eines rechtlich abgesicherten Anspruchs auf schnelles Internet aus 
telekommunikationsrechtlicher Sicht, Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (BREKO), 1. Februar 2019, S. 8-
14; Telekommunikativer Breitbandausbau in Form des Universaldienstes, WD 5 – 3000 – 065/2011, Bundestag WD, 
29. März 2011, S. 7-11; J. Kühling und K.-H. Neumann, „Ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen zum 
Ausbau und zur Finanzierung von Breitband-Hochleistungsinfrastrukturen in dünn besiedelten Gebieten“, in 
R. Inderst u. a., Der Ausbau neuer Netze in der Telekommunikation, Nomos, 2012, S. 189-204. 

104 Siehe Fact Sheet No.16, The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, OHCHR, S. 4: Eine Analyse der 
Pflichten im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten kann grundsätzlich nicht 
getrennt von den Pflichten durchgeführt werden, die sich aus der Sicherung der individuellen Ansprüche der 
Begünstigten des/der betreffenden Rechte(s) ergeben. Meistens werden die Pflichten nach „Ebenen“ entsprechend 
den Pflichten unterschieden, jedes einzelne der im Pakt vorgesehenen Rechte a) zu achten, b) zu schützen, c) zu 
fördern und d) zu erfüllen.  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/01/ls20120117_2bvl000409.html
http://userpage.fu-berlin.de/%7Eeurope/team/FranziusC/texts/gew%E4hrleistungsstaat.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/%7Eeurope/team/FranziusC/Gewaehrleistungsstaat-WP.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/%7Eeurope/team/FranziusC/Gewaehrleistungsstaat-WP.pdf
http://irnik.de/publikationen/gutachten/2019-02-01_BREKO_Gutachten_rechtlich_abgesicherter_Anspruch_auf_schnelles_Internet.pdf
http://irnik.de/publikationen/gutachten/2019-02-01_BREKO_Gutachten_rechtlich_abgesicherter_Anspruch_auf_schnelles_Internet.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/412660/543b8575ffaacac5c292708b72325a78/WD-5-065-11-pdf-data.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf
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i) Die Ansprüche des Einzelnen sollten mit 
den dem Staat auferlegten Verpflichtun-
gen und dem jeweiligen Rechtsrahmen in 
Einklang gebracht werden, um ein kohä-
rentes Recht zu schaffen. Die Rechts-
ansprüche bestimmen die rechtlichen 
Beziehungen zwischen den Begünstigten, 
d. h. den Einzelpersonen, dem Staat und 
den beteiligten Akteuren, z. B. den Anbie-
tern. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Verfassungsbestimmungen sich nicht auf 
Rechtsakte stützen, sondern einer eigenen Logik folgen.105 Die jüngsten Überlegungen und Vor-
schläge auf der Verfassung nachgeordneten Ebenen können Aufschluss darüber geben, wie Ver-
pflichtungen und Ansprüche am besten (nicht) miteinander verbunden werden sollten. Zwei Stu-
dien zufolge106 räumt das deutsche Gesetz zur Umsetzung des EKEK (TKG-Novelle) Einzelpersonen 
das Recht ein, einen Vertrag mit einem vom Staat benannten Internetdienstanbieter abzu-
schließen.107 Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Modell als grundlegend eingeführt wird. Dieses 
Modell würde nicht nur ein weitgehend beispielloses, subjektives (mutmaßlich) soziales Recht auf 
Internetzugang 108 gewähren, sondern dem Begünstigten auch ausdrücklich ermöglichen, sich 
gegenüber anderen privatrechtlichen juristischen Personen auf ein Grundrecht zu berufen.109 Beides 

                                                             

105 Beispielsweise J. Nickel, Human Rights, Stanford Encyclopaedia of Philosophy, 11. April 2019; S. van Duffel, Moral 
Philosophy, in D. Shelton, The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Dezember 2013, S. 32-53; 
B. van der Sloot, Legal Fundamentalism: Is Data Protection Really a Fundamental Right, in R. Leenes u. a., Data  
Protection and Privacy: (In)visibilities and Infrastructures, Springer, 2017, S. 13-19. 

106 Rechtliche Herausforderungen bei der Schaffung von Anreizen für einen flächendeckende Ausbau von 
Glasfaserinfrastrukturen, Z30/SEV/288.3/1784/DG13, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI), 25. Juli 2019; Optionen für die Ausgestaltung eines rechtlich abgesicherten Anspruchs auf schnelles Internet 
aus telekommunikationsrechtlicher Sicht, Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (BREKO), 1. Februar 2019; 
B. Holznagel, „Verbraucherschutz in der Netzregulierung gewinnt an Bedeutung“, Verbraucher und Recht, Bd. 34(12), 
2019, S. 441-442. 

107 Nach § 156 Absatz 1 TKG-Novelle haben Endnutzer einen Anspruch auf Bereitstellung eines Internetzugangs gegen 
die nach § 161 Absatz 1 bzw. Absätze 2 oder 3 TKG-Novelle benannten Anbieter. In der Begründung der TKG-Novelle-
E (siehe S. 349 ff.) erläutern die Bundesregierung, das BMWi und das BMVI, dieses Recht sei gleichbedeutend mit dem 
Anspruch auf einen Vertragsabschluss mit einem benannten Anbieter. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) entschädigt  
die nach § 161 Absatz 2 bzw. 3 TKG-Novelle benannten Anbieter am Ende eines Kalenderjahres, sofern die Netto-
kosten eine unzumutbare Belastung darstellen (§ 162 ff. TKG-Novelle). Im Rahmen der öffentlichen Konsultation 
kritisierte der Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (BREKO), dass ein Recht auf Internetzugang im Wider-
spruch zu Artikel 86 EKEK stehe, der einen Universaldienstmechanismus als letztes Mittel („ultima ratio“) vorsieht. Die 
Verabschiedung eines Rechts auf Internetzugang zum 1. Januar 2021 wurde von der Regierungskoalition am 14. März 
2018 vereinbart und später im Eckpunktepapier zur nationalen TKG-Novelle von BMWi und BMVI (S. 22) mit der 
Umsetzung des EKEK verknüpft. Dieses Vorgehen wurde vom BREKO bereits am 21. Februar 2019 kritisiert. Zur 
zugrundeliegenden Doktrin siehe W.-W. Micklitz, Universal Services: Nucleus for a Social European Private Law, EUI  
WP Law 2009/12, und B. Holznagel, „Verbraucherschutz in der Netzregulierung gewinnt an Bedeutung“, in 
Verbraucher und Recht, Bd. 34(12), 2019, S. 441 ff.  

108 Siehe Abschnitt 3.1.2 „Erkenntnisse aus der Wissenschaft“ und entsprechende Fußnoten. Zur Berücksichtigung eines 
subjektiven Rechts auf Sozialdienstleistungen siehe Studie „The European Social Charter in the context of 
implementation of the EU Charter of Fundamental Rights“, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, S. 16 ff.; T. von Danwitz und K. Paraschas, A Fresh Start for 
the Charter – Fundamental Questions on the Application of the European Charter of Fundamental Rights, Fordham  
International Law Journal, Bd. 35(5), 2017, S. 1411-1413; J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale Grundrechte“, in D. Merten und 
H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte VI/1, C. F. Müller, 27. Mai 2010, S. 321-335; D. Murswiek, „Grundrechte als 
Teilhaberechte, soziale Grundrechte“, in J. Isensee und P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts IX, C. F. Müller, 
30. September 2011, S. 587-590 und S. 594; W. Rüfner, „Leistungsrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der 
Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 2006, S. 683-688.  

109 Zur direkten horizontalen Wirkung der EU-Grundrechtecharta siehe E. Frantziou, The Horizontal Effect of the Charter, 
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 22, 2020, insbesondere S. 214 zum Zusammenwirken mit sozialen 

Nr. 20 der europäischen Säule sozialer Rechte 
Jede Person hat das Recht auf den Zugang zu 
hochwertigen essenziellen Dienstleistungen wie Wasser-, 
Sanitär- und Energieversorgung, Verkehr, Finanzdienste 
und digitale Kommunikation. Hilfsbedürftigen wird 
Unterstützung für den Zugang zu diesen 
Dienstleistungen gewährt.  
 

(Hervorhebung durch Fettdruck hinzugefügt) 
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ist umstritten und wird restriktiv gehandhabt (siehe vorstehende Fußnoten). Die Einführung eines 
ausdrücklichen Rechts, einen Vertrag mit einer privatrechtlichen juristischen Person zu schließen, 
würde wahrscheinlich einen Bruch mit der Tradition vieler Verfassungen darstellen. Darüber hinaus 
sollte es den EU-Mitgesetzgebern110 und den Regierungen der Mitgliedstaaten überlassen bleiben, 
wie sie das erforderliche Maß an Konnektivität erreichen (siehe vorheriger Unterabschnitt). 
Artikel 87f des Grundgesetzes und Nr. 20 der Europäischen Säule sozialer Rechte könnten Orientie-
rung für das Grundrecht auf Internetzugang bieten. Statt den Staat lediglich zu verpflichten (siehe 
Artikel 87f Grundgesetz), kann die Vorschrift Einzelpersonen jedoch ausdrücklich ein Recht auf 
Internetzugang einräumen.111 Die Musterbestimmungen könnten einfach dahin gehend zusam-
mengefasst werden, dass jeder das Recht auf Zugang und Nutzung einer Internetverbindung in der 
angemessenen Qualität hat, die für die soziale und wirtschaftliche Teilhabe an der Gesellschaft erfor-
derlich ist.112 Um die Wirksamkeit der Bestimmung zu erhöhen, könnte der Gesetzgeber angewiesen 
werden, einen Umsetzungsrahmen zu schaffen, der i) Einzelpersonen einen effektiven Anspruch auf 
Internetzugang verschafft und ii) einer gerichtlichen Prüfung der Anforderungen nach Maßgabe der 
grundsätzlich geschützten Garantien standhält.113 Diese Klarstellung lässt dem mit der Umsetzung 
                                                             

Rechten; N. Jääskinen, „Fundamental Social Rights in the Charter – Are They Rights? Are They Fundamental?“, in 
S. Peers u. a., The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Hart Publishing, 2014, Rn. 61.36; T. von Danwitz  
und K. Paraschas, A Fresh Start for the Charter – Fundamental Questions on the Application of the European Charter 
of Fundamental Rights, Fordham International Law Journal, Bd. 35(5), 2017, S. 1423-1425; A. Peacock, Human Rights 
and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 108-164 (insbesondere S. 117-118); Internet: case-law of the 
European Court of Human Rights, European Court of Human Rights Research Division, Juni 2015, S. 42 und S. 47-53; 
D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 2006, S. 1336-1342. 

110 In der EU sind die Mitgliedstaaten in der Regel für die Umsetzung der von der EU beschlossenen Maßnahme n 
verantwortlich (Artikel 4 Absatz 3 EUV und Artikel 291 Absatz 1 AEUV), und mit den Grundsätzen der begrenzten 
Einzelermächtigung und der Subsidiarität werden Grenzen für die Beteiligung der EU an Exekutivmaßnahme n 
festgelegt. Zu den Exekutivbefugnissen der Union siehe H. Mildebrath und R. Mańko, Complementary executive 
capacity, Briefing, EPRS, Europäisches Parlament, Februar 2021. 

111 Unbeschadet dieser Formulierung können die Gerichte solche „Rechte“ als mittelbar klagbare Grundsätze auslegen. 
Umgekehrt würde diese Formulierung den Gerichten auch die Möglichkeit einräumen, subjektive Rechte abzuleiten, 
siehe entsprechend D. Murswiek, „Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte“, in J. Isensee und P. Kirchhof, 
Handbuch des Staatsrechts IX, C. F. Müller, 30. September 2011, S. 593 und W. Rüfner, „Leistungsrechte“, in D. Merten 
und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 2006, S. 692. Zu subjektiven Rechten siehe 
T. von Danwitz und K. Paraschas, A Fresh Start for the Charter – Fundamental Questions on the Application of the 
European Charter of Fundamental Rights, Fordham International Law Journal, Bd. 35(5), 2017, S. 1410-1414; 
Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, Präsidium des Europäischen Konvents, 14. Dezember 2007, Erläuterung 
zu Artikel 52, Absatz 2; Studie „The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 
Fundamental Rights“, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, 
Januar 2016, S. 16-18. 

112 Die Erschwinglichkeit würde eine implizite Anforderung darstellen. Das portugiesische Modell (Artikel 35 Absatz 6 der 
portugiesischen Verfassung) und das griechische Modell (Artikel 5A Absatz 2 der griechischen Verfassung) könnten 
durchaus einen weiteren Ansatz darstellen. Darüber hinaus haben verschiedene Akteure eine Internet-Grund-
rechtecharta vorgeschlagen, die auch Bestimmungen über Zugangsrechte enthält (siehe L. Gill u. a., Towards digital 
constitutionalism? Mapping attempts to craft an internet bill of rights, Berkman Center Research Publication 
No 2015-15, 9. November 2015, S. 16 ff., und u. a., Pinpoint Version Digital Bills of Rights Matrix (Zugangsrecht). 

113 Ähnlich wie beim Begriff „Recht“ (siehe Fußnote 111) würde dies die Gerichte nicht daran hindern, die Bestimmung 
als Grundsatz auszulegen. Das Mandat zur Schaffung eines Rahmens für den Zugang in Verbindung mit der 
Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung des Rahmens anhand der Grundsätze der EU-Grundrechtecharta würde 
jedoch einen gerichtlich kontrollierten Mindestzugang ermöglichen (siehe N. Jääskinen, „Fundamental Social Rights 
in the Charter – Are They Rights? Are They Fundamental?“, in Peers u. a., The EU Charter of Fundamental Rights: A 
Commentary, Hart Publishing, 2014, Rn. 61.36). Für Einzelpersonen und ihre Rechtsberater könnte es jedoch 
schwieriger oder unmöglich sein, sich in einigen Rechtsordnungen sowie in Fällen, in denen die Mitgliedstaaten 
gänzlich auf gesetzgeberische oder administrative Maßnahmen verzichten, wirksam auf nicht subjektive soziale 
Rechte zu berufen (siehe Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, Präsidium des Europäischen Konvents, 
14. Dezember 2007, Erläuterung zu Artikel 52, Absatz 2; C. Ladenburger, „Artikel 52 GRCh“, in P. J. Tettinger und 
K. Stern, Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen GRCh, C. H. Beck, 2006, Rn. 85-87; D. Hahn, Staats-
zielbestimmungen im integrierten Bundesstaat, Duncker & Humblot, 2010, S. 97-105). Auch wenn es schwierig sein mag, 
subjektive soziale Rechte mit den Verfassungstraditionen in Einklang zu bringen, würden sie doch die Wirksamkeit, 
die Rechtssicherheit und möglicherweise eine größere Kohärenz zwischen den Mitgliedstaaten fördern. Nach 

https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679098
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679098
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32007X1214(01)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uCKs0POcc3fLi1wVuAZjWLmVHztD6VHVCEumlByxRcU/edit#gid=447951568
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32007X1214(01)
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befassten Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Rahmens für den Internetzugang einen weiten 
Ermessensspielraum, stellt aber sicher, dass Einzelpersonen Durchführungsgesetze und Verwal-
tungsmaßnahmen mit der Begründung anfechten können, dass sie die grundsätzlich geschützte 
Mindestkonnektivität nicht gewährleisten.114 Die Gerichte können die grundsätzlich geschützte 
Mindestkonnektivität in der Rechtsprechung quantifizieren, müssen aber auch den weiten Ermes-
sensspielraum des Gesetzgebers respektieren.115 Angesichts des weiten Ermessensspielraums des 
Gesetzgebers, der Investitionskosten,116 der Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit,117 der 
wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen118 und der konkurrierenden Grundrechte und -prinzi-
pien 119 dürften die Gerichte bei der Definition eines angemessenen Internetzugangs aber Zurück-
haltung üben. Daher würde das Recht wahrscheinlich nicht das für die Nutzung von Spitzentech-
nologien erforderliche Konnektivitätsniveau garantieren, sondern eher die für die sozioökonomi-
sche Teilhabe erforderliche Mindestkonnektivität. Nach Schätzungen der Leistungsanforderungen, 

                                                             

O. De Schutter, The Charter of Fundamental Rights as a Social Rights Charter, CRIDHO Working Paper 2018/4, Juli 
2018, S. 17-20, kann ein subjektives Recht spezifische positive Maßnahmen des Gesetzgebers erfordern, während 
Grundsätze ihm einen großen Ermessensspielraum lassen würden. Letztlich könnte ein neues, eigenständiges Recht 
auf Internetzugang in die EU-Grundrechtecharta aufgenommen und als Grundsatz, subjektives Recht oder nicht 
eingestufte Bestimmung gestaltet werden. Im letztgenannten Fall bleibt die Einstufung den Gerichten überlassen (zu 
Auslegungsleitlinien siehe C. Ladenburger, „Artikel 52 GRCh“, in P. J. Tettinger und K. Stern, Kölner Gemein-
schaftskommentar zur Europäischen GRCh, C. H. Beck, 2006, Rn. 96-101. O. De Schutter, Article 52 CFR, in EU-Netz  
unabhängiger Sachverständiger für Grundrechte, Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European  
Union, 2006, S. 408, stuft Artikel 36 EU-Grundrechtecharta, d. h. die Vorschrift der EU-Grundrechtecharta über den 
Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, als Grundsatz ein). In Fällen, in denen die 
EU nicht bereits befugt ist, vorzusehen oder (implizit) vorauszusetzen, dass natürliche oder juristische Personen Hand-
lungen im Internet vornehmen, wäre die Charta allerdings nicht anwendbar (siehe Artikel 51 EU-Grundrechtecharta 
und Abschnitt 3.3.3 „Ebene der Europäischen Union“ einschließlich Fußnote 218). Im Kontext der EMRK wird nicht 
zwischen Grundsätzen und Rechten unterschieden, aber inhaltlich entsprechen die sozialen Rechte am ehesten der 
Europäischen Sozialcharta, die teilweise als programmatisch betrachtet wird. Allerdings könnten soziale Rechte auch 
auf der EMRK beruhen. Bei sozialen Rechten, deren Verwirklichung positive Maßnahmen erfordern kann und die unter 
Umständen schrittweise verwirklicht werden müssen, wird Staaten nach der Konvention ein weiter Ermessens-
spielraum bei der Wahl der Mittel zur Erfüllung der Verpflichtungen eingeräumt (siehe Abschnitt 3.3.2 „Ebene des 
Europarats"). 

114 N. Jääskinen, „Fundamental Social Rights in the Charter – Are They Rights? Are They Fundamental?“, in Peers u. a., The  
EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Hart Publishing, 2014, Rn 61.36). T. von Danwitz und K. Paraschas, 
A Fresh Start for the Charter – Fundamental Questions on the Application of the European Charter of Fundamental  
Rights, Fordham International Law Journal, Bd. 35(5), 2017, S. 1410-1414; Analysis of the legal framework of the Council 
of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat, September 2019, S. 32-33. 

115 Zum Schutz vor einer Verlagerung der institutionellen Zuständigkeiten kann der Anwendungsbereich der Rechte 
ausdrücklich auf eine „offenkundige“ Unterversorgung und „offenkundige“ Rechtsfehler beschränkt werden. Dies 
würde auch sicherstellen, dass die Gerichte nicht damit überfordert werden, immer wieder technische Standards für 
einen vielschichtigen Gegenstand vorzugeben, der einem ständigen gesellschaftlichen Wandel unterliegt (siehe 
Abschnitt 3.1.3 „Ausgestaltung des Anwendungsbereichs – eine Fallstudie“, Unterabschnitt „Der Aspekt der 
Verpflichtung“, Aufzählungspunkt 4). Dadurch würde die Klagbarkeit jedoch streng begrenzt, und mit Blick auf das 
Recht könnte teilweise die gleiche Kritik geäußert werden, die auch gegen die begrenzte Klagbarkeit von Grund-
sätzen vorgebracht wird (O. De Schutter, The Charter of Fundamental Rights as a Social Rights Charter, CRIDHO  
Working Paper 2018/4, Juli 2018, S. 17-20).  

116 Studie „Review of the scope of universal service“, SMART 2014/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, 2016, S. 78-
80. 

117 Staatliches Augenmaß beim Netzausbau, 11. Sektorgutachten Telekommunikation (2019), deutsche Monopol-
kommission, S. 17-21. 

118 Investitionsanreize stärken, Wettbewerb sichern, Sondergutachten 61, Telekommunikation 2011, deutsche Monopol-
kommission, S. 86-87; Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (BREKO), Rechtlich abgesicherter Anspruch auf 
schnelles Internet: Gutachten stellt sinnvolle Umsetzungsszenarien vor; siehe auch T. Fetzer, „Wettbewerb und 
Regulierung auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft“, in J. Kühling und D. Zimmer, Neue Gemeinwohlheraus-
forderungen – Konsequenzen für Wettbewerbsrecht und Regulierung, Nomos, 2020, S. 85. 

119 Dies können auch die unternehmerische Freiheit der Anbieter (Artikel 16 EU-Grundrechtecharta) sowie die 
wirtschaftlichen Ziele wie die Förderung einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft  
(Artikel 3 Absatz 3 EUV) und die Liberalisierung des Telekommunikationssektors (siehe Artikel 106 Absatz 1 AEUV und 
Erwägungsgrund 210 EKEK) sein. 

https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2018-4-EUCFR-Social%20rights-3.pdf
https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Download.Rep/NetworkCommentaryFinal.pdf
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol35/iss5/8/
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2018-4-EUCFR-Social%20rights-3.pdf
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/11sg_telekommunikation.pdf
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s61_volltext.pdf
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.DEU
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die für grundlegende Dienste zur Ermöglichung der sozioökonomischen Teilhabe erforderlich sind, 
könnte die Mindestkonnektivität derzeit mit einer Download-Geschwindigkeit von etwa 10 Mbit/s 
angesetzt werden.120 Dieser Ansatz wird zwar in größtmöglichem Umfang der Verfassungsdoktrin 
gerecht, kann aber (mutmaßlich) hinter den Erwartungen der Bürger an ein schnelleres Internet 
zurückbleiben. Ein solches Recht würde jedoch Gesetzgeber und Verwaltungen zum Handeln veran-
lassen und Einzelpersonen in die Lage versetzen, die betreffenden Maßnahmen unter Berufung auf 
grundlegende Bestimmungen vor Gericht anzufechten.121 Diese Lösung hätte u. a. den Vorteil, dass 
sie die Verfassungstraditionen möglichst weitgehend berücksichtigt, dass sie dem technologischen 
Fortschritt, dem sozioökonomischen Wandel und der Entwicklung von Lehrmeinungen Rechnung 
tragen kann und dass sie Regelungsdruck auf die Staaten ausübt. Die wesentlichen Nachteile 
bestehen darin, dass die Erwartungen von Einzelpersonen enttäuscht werden könnten und dass sie 
in ihren spezifischen Ansprüchen mit Unwägbarkeiten konfrontiert sind, bis die Rechtsprechung 
Orientierung bietet. 

ii) Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht zunächst die Frage, wie der weit verbreiteten Forde-
rung nach einem Recht auf Konnektivität nachgekommen werden kann. Andere Aspekte verdienen 
allerdings ähnliche Aufmerksamkeit. Es ist umstritten, ob das Recht auf einen angemessenen 
Internetzugang beispielsweise auch Folgendes umfassen sollte: 

 ein Recht auf ein bestimmtes Maß an Netzwerksicherheit,122  
 ein Recht auf Zugang zu Schulungsangeboten für digitale Kompetenz, 
 ein Recht auf Bereitstellung eines Endgeräts,123  
 ein Recht auf assistive Technologien (z. B. für Menschen mit Behinderungen),124 
 ein Recht auf unterschiedslosen Zugang zum Internet (offenes Internet / Netzneutralität),125 

                                                             

120 Die Frage, für welche Anwendungen der Internetzugang ausgelegt sein muss, lässt freilich Raum für ausgiebige  
Diskussionen. Wo die Gerichte den Schwellenwert ansetzen würden, bleibt ungewiss. In der Studie „Review of the 
scope of universal service“, SMART 2014/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, 2016, S. 9 und 11, veranschlagten 
Tech4i2 ltd u. a. die für eine Gruppe von mindestens benötigten Diensten (siehe Tabelle 1) erforderliche Download-
Bandbreite für das Jahr 2020 auf 9,6 Mbit/s. Im ursprünglichen Entwurf des deutschen Gesetzes zur Umsetzung des 
EKEK (TKG-Novelle-E), den die Bundesregierung dem Bundestag vorgelegt hat, wurde im Downloadbereich eine 
Bandbreite von mindestens 10 Mbit/s vorgeschlagen [S. 351]; die Ausschüsse des Bundesrats hingegen empfahlen 
eine Download-Geschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s [S. 90-92]; auch der Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
des Bundestages geht davon aus, dass Download-Geschwindigkeiten von 30 Mbit/s erforderlich sind, um die mit 
Telearbeit verbundenen Anforderungen zu erfüllen [S. 465], und die Linke brachte im Bundestag einen Antrag ein, 
die Download-Geschwindigkeit auf mindestens 100 Mbit/s festzulegen [S. 3]. Die slowenische Telekommunikations-
regulierungsbehörde (AKOS) beschloss am 12. Februar 2021, die Download-Geschwindigkeit des Breitband-
Universaldienstes auf mindestens 10 Mbit/s anzuheben. W. Werner, Recht auf schnelles Internet in Zeiten von SARS-
CoV-2, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Extra, Bd. 39(22), 2020, S. 1, setzt die Grenze bei einer Download-
Geschwindigkeit von 16 Mbit/s an. 

121 Die Begründung in Holznagel, „Verbraucherschutz in der Netzregulierung gewinnt an Bedeutung“, Verbraucher und 
Recht, Bd. 34(12), 2019, S. 442, und B. Holznagel und C. Vierling, „Instrumente des Verbraucherschutzes in der 
Netzregulierung“, in T. Brönneke u. a., Verbraucherrechtsvollzug, Nomos, 2020, S. 83, gilt auch auf grundsätzlicher 
Ebene. 

122 W. Hoffmann-Riem, „Freiheitsschutz in den globalen Kommunikationsinfrastrukturen“, in Juristen Zeitung, Bd. 69(2), 
2014, S. 57-61; M. Bartsch, „Die ‚Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme' als sonstiges Recht 
nach § 823 Abs. 1 BGB“, in Computer und Recht, Bd. 24(10), 2008, S. 613 ff.; M. Bartsch, M. Sachs und T. Krings, „Das 
neue ‚Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme‘“, in 
Juristische Schulung, Bd. 48(6), 2008, 481 (S. 486). 

123 Siehe Urteil L 6 AS 297/10 B, Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, 23. April 2010. 
124 C. Crawford, Cyberplace: Defining a Right to Internet Access through Public Accommodation Law, Temple Law Review, 

Bd. 76(2), 2003, S. 260-262. 
125 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 140 und 150; bereits 2011 im OSZE-

Bericht Freedom of Expression on the Internet, S. 37 ff., und später im Bericht „Protecting Human Rights through 
Network Neutrality“, CMSI(2013)misc19E, Steering Committee on Media and Information Society, Europarat , 
3.-6. Dezember 2013, wurde über die Netzneutralität als Paradigma des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit und als Schlüssel zur Verwirklichung der Menschenrechte diskutiert. Kürzlich wurde dieses 

https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926108.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2021/0029-1-21.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/288/1928865.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/271/1927192.pdf
https://www.akos-rs.si/en/
https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/povecanje-prenosne-hitrosti-dostopa-do-interneta-univerzalna-storitev
https://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2020_22.pdf
https://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2020_22.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/sgs/lsg_nrw/j2010/L_6_AS_297_10_Bbeschluss20100423.html
https://core.ac.uk/reader/426937981
https://core.ac.uk/reader/426937981
https://www.osce.org/files/f/documents/e/f/80723.pdf
https://rm.coe.int/16805a09ca
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 ein Recht auf bestimmte Dienste über das Internet 126 und  
 ein Recht auf Zugang zu (angemessen moderierten) Inhalten. 

Die Internet Rights and Principles Coalition (IRPC) versteht das Recht auf Internetzugang als ein 
Recht, das alle anderen Menschenrechte (Meinungsfreiheit, Privatsphäre, Datenschutz usw.) im 
Internet schützt.127 Bemerkenswert ist, dass das Konzept der IRPC u. a. voraussetzt, dass der vorge-
sehene Internetdienst bestimmte Sicherheits- und Neutralitätsstandards erfüllt.128 Die Auswirkun-
gen einer weiteren Ausweitung des Anwendungsbereichs des in Erwägung gezogenen Zugangs-
rechts durch nähere Spezifikationen oder ergänzende Ansprüche sollten gründlich untersucht 
werden. Allerdings sollte auch eingehender geprüft werden, in welchem Umfang ein solches Recht 
auf Internetzugang eingeschränkt werden könnte.129 

                                                             

Thema in der Empfehlung zum Schutz und zur Förderung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf 
Privatleben im Hinblick auf die Netzneutralität, CM/Rec(2016)1, Ministerkomitee (Europarat), 13. Januar 2016, erneut 
aufgegriffen; siehe auch J. Sluijs, „From Competition to Freedom of Expression: Introducing Article 10 ECHR in the 
European Network Neutrality Debate“, in Human Rights Law Review, Bd. 12(3), 2012, S. 509-554. 

126 J.-U. Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, Nomos, 2016, S. 360-361 und 370-378, erwägt die Einführung eines 
Kontrahierungszwangs nach dem Vorbild der Universaldienstbestimmungen und geht davon aus, dass dies mit den 
Grundrechten vereinbar wäre; siehe diesbezüglich auch A. Thierer, The Perils of Classifying Social Media Platforms as 
Public Utilities, in CommLaw Conspectus, Bd. 21(2), 2013, S. 249-297; B. Raue, „Meinungsfreiheit in sozialen 
Netzwerken“, in Juristen Zeitung, Bd. 73(20), 2018, S. 969-970, und D. Holznagel, „Put-back-Ansprüche gegen soziale 
Netzwerke: Quo Vadis?“, Computer und Recht, Bd. 35(8), 2019, S. 522, gehen davon aus, dass in bestimmten Fällen auch 
heute schon ein Kontrahierungszwang besteht; W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of Expression and the internet,  
1. Auflage, Council of Europe Publishing, Dezember 2013, S. 23. 

127 Die aus dem Internet Governance Forum (IGF) der Vereinten Nationen hervorgegangene Internet Rights and 
Principles Dynamic Coalition (IRPC) hat die Charta der Menschenrechte und Prinzipien für das Internet erarbeitet. 
L. Gill u. a. schrieben [S. 14]: [D]as Internet Governance Forum war [...] schon immer ein Ort der Konvergenz und der 
Konsensbildung in Bezug auf Internetrechte und -prinzipien, insbesondere unter Führung der Dynamic Coalition on 
Internet Rights and Principles, die im Anschluss an das IGF in Hyderabad im Jahr 2008 gebildet wurde. Diese Koalition 
war für die Ausarbeitung der Charta der Menschenrechte und Grundsätze für das Internet 2014 verantwortlich und kann 
auf eine Teilnehmerliste mit weltweit über 320 Mitgliedern verweisen. 

128 Jeder hat das gleiche Recht auf Zugang zu einem sicheren und offenen Internet und dessen Nutzung (Hervorhebung 
hinzugefügt). 

129 S. Tully, A Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects, Human Rights Law Review, Bd. 14(2), 2014, 
S. 175-195; wenn Personen mehrfach im Bereich der Cyberkriminalität straffällig geworden sind und wenn die 
Bereitstellung des Internetzugangs einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde, können den betreffenden 
Personen Beschränkungen auferlegt werden. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1e59
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/12/3/509/623987
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/12/3/509/623987
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/12/3/509/623987
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025674
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025674
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
https://internetrightsandprinciples.org/charter/
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=466101127096066113011111016109021109060027010042065026093080083022097080064006077086028026054000053006050099016014096095064002117004093022053109100010095003116066055036014116089122104112104006008014070066075089067105095091107015009025075001021025098&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
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Die Bedeutung eines Anspruchs auf Bildung mit Blick auf digitale Kompetenzen: Im DESI-Bericht zum 
Humankapital 2020 stellte die Europäische Kommission fest, dass die Hauptgründe für den fehlenden 
Internetzugang zu Hause im Jahr 2019 nach wie vor mangelnder Bedarf oder fehlendes Interesse (46 % 
der Haushalte ohne Internetzugang im Jahr 2019), unzureichende Kompetenzen (44 %), die Kosten der 
Ausrüstung (26 %) und hohe Kostenbarrieren (24 %) sind. [...] Die unzureichenden einschlägigen 
Kompetenzen sind unverändert mit Abstand der Hauptgrund dafür, dass Haushalte sich zu Hause keinen 
Internetzugang einrichten. Da daher zudem nur ein eingeschränktes Bewusstsein für die potenziellen 
Vorteile der Digitalisierung besteht, könnte dies auch eine der Ursachen dafür sein, dass viele Haushalte in 
der EU immer noch angeben, zu Hause keinen Internetzugang zu haben, weil sie ihn nicht benötigten.130  

Da der Europäischen Union die Kompetenzen für eine umfassende Bildungspolitik fehlen (Artikel 165 und 
166 sowie Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e AEUV) und in Artikel 14 der EU-Grundrechtecharta auf die Veran-
kerung positiver Rechte weitgehend verzichtet wurde, begründet Artikel 14 der EU-Grundrechtecharta 
keinen positiven Rechtsanspruch von Einzelpersonen auf Bildung in einem bestimmten Bereich (z. B. 
digitale Kompetenzen). 131 Auch Artikel 2 des Protokolls Nr. 1 zur EMRK ist negativ formuliert und bezieht 
sich nicht auf die Bildung in einem bestimmten Bereich. 132 Der EGMR stellte fest, dass die Festlegung und 
Planung von Bildungsinhalten grundsätzlich in die Zuständigkeit der Vertragsstaaten fällt. Dabei gehe es 
vor allem um Fragen der Zweckmäßigkeit, über die der Gerichtshof nicht zu entscheiden hat und deren 
Lösung je nach Land und Zeit berechtigterweise unterschiedlich ausfallen kann. 133 Wenn ein Grundrecht 
auf Internetzugang in der EU-Grundrechtecharta oder der EMRK anerkannt würde und dieses Recht auch 
gewährleisten würde, dass die Vermittlung digitaler Kompetenzen in die schulischen Lehrpläne 
aufgenommen würde, ginge der Anwendungsbereich dieses Rechts doch über den Umfang hinaus, der 
derzeit durch das Grundrecht auf Bildung gewährleistet ist. Die EU könnte zur Einführung dieses Rechts 
nur beitragen, indem sie die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt, koordiniert oder ergänzt 
(Artikel 165 und166 sowie Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e AEUV und Artikel 51 EU-Grundrechtecharta). 
Wenn die Mitgliedstaaten solche (nicht harmonisierenden und weitgehend unverbindlichen) EU-Maß-
nahmen (freiwillig) umsetzen würden, dürfte dies nicht als Umsetzung von Unionsrecht im Sinne von 
Artikel 51 Absatz 1 Satz 1 der EU-Grundrechtecharta anzusehen sein, und die Charta wäre daher nicht 
anwendbar. 134 Solange die Zuständigkeiten der EU nicht erweitert werden, wäre die Anerkennung eines 
solchen Rechts in der EU-Grundrechtecharta ein nicht einlösbares Versprechen. 135 Diese Begründung 
käme allerdings nicht in Betracht, wenn ein solches Recht in der EMRK anerkannt wäre. 

iii) Weitere Herausforderungen ergeben sich aus der Abgrenzung und dem Zusammenwirken 
zwischen dem in Erwägung gezogenen Recht auf Internetzugang und bereits bestehenden Rechten 

                                                             

130 Digital Economy and Society Index Report 2020 – Human Capital, Europäische Kommission. 
131 B. Kempen, „Artikel 14 GRCh“, in P. J. Tettinger und K. Stern, Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen GRCh,  

C. H. Beck, 2006, Rn. 13-15; I. Augsburg, „Artikel 14 GRCh“, in H. von der Groeben u. a., Europäisches Unionsrecht, 
Nomos, 2015, Rn. 2; M. Simm, „Artikel 14 GRCh“, in J. Schwarze u. a., EU-Kommentar, Nomos, 2019, Rn. 2; 
N. Bernsdorff, „Artikel 14 GRCh“, in J. Meyer und S. Hölscheidt, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Nomos, 
2019, Rn. 12; zum Kontext siehe Sammlung der Rechtsprechung zum Recht auf Bildung, EuGH, 14. März 2021. 

132 Guide on Article 2 of Protocol No 1 to the European Convention on Human Rights, EGMR, 31. Dezember 2020, S. 5, 
Fußnote 1. 

133 Urteil des EGMR vom 18. Dezember 1996, Valsamis/Griechenland, Beschwerde Nr. 21787/93, Rn. 28. 
134 A. Schwerdtfeger, „Artikel 51 GRCh“, J. Meyer und S. Hölscheidt, Charta der Grundrechte der EU, Nomos, 2019, Rn. 46; 

C. Latzel, „Die Anwendungsbereiche des Unionsrechts“, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Bd. 26(17), 2015, 
S. 659; D. Thym, „Die Reichweite der EU-Grundrechte-Charta – Zu viel Grundrechtsschutz?“, Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht, Bd. 32(14), 2013, S. 893. 

135 Zu den Zuständigkeiten der EU im Hinblick auf eine Begrenzung der Anwendung der EU-Grundrechtecharta siehe 
Artikel 51 EU-Grundrechtecharta sowie Abschnitt 3.3.3 „Ebene der Europäischen Union“. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
https://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_1/data/index_1_04_03_14.htm
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_Protocol_1_ENG.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58011%22%5D%7D
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wie dem Recht auf freie Meinungsäußerung,136 dem Recht auf Bildung, dem Recht auf Nichtdiskri-
minierung 137 und dem Recht auf Schutz der Privatsphäre und Datenschutz.138 Überschneidungen 
können aus der extensiven Auslegung bereits bestehender Rechte oder aus einem breiten Anwen-
dungsbereich des in Erwägung gezogenen Rechts auf Internetzugang resultieren. Manchmal ist ein 
Internetanschluss eine Voraussetzung für die Ausübung anderer Rechte und könnte daher als 
implizit gewährleistet angesehen werden. Andererseits kann ein Internetzugang ohne einen eini-
germaßen unterschiedslosen Zugang zu Inhalten (Informationen), eine vertrauenswürdige (sichere 
und datenschutzkonforme) Infrastruktur und digitale Kompetenzen (Bildung) an sich nicht als ange-
messen betrachtet werden. Dies würde für eine inhärent umfassende Auslegung eines effektiven 
Rechts auf Internetzugang sprechen.139 In Fällen, in denen menschliche Aktivitäten online ausgeübt 
werden, erfordern die Merkmale des Internets (Ubiquität, Asynchronität, Verstärkungswirkung und 
Ermächtigungspotenzial)140 und seine Bedeutung in der Gesellschaft141 besondere Aufmerksamkeit 
bei der Bewertung der Auswirkungen auf die Grundrechte. In Fällen, in denen bereits bestehende 
Rechte eine progressive Auslegung nicht zulassen und zu ungerechten Ergebnissen führen, kann 
das in Erwägung gezogene Recht auf Internetzugang – für sich genommen oder in Verbindung mit 
anderen Rechten – neue Auslegungsansätze bieten. Aus diesen Wechselbeziehungen ergeben sich 
rechtliche Fragen des Anwendungsvorrangs sowie der übergreifenden, verstärkenden und 
beschränkenden Wirkungen von Rechten. Diese Punkte brauchen nicht vor einer Kodifizierung 
entschieden zu werden, da das Zusammenwirken in der Regel im Laufe der Zeit auch durch die 
Rechtsprechung geklärt wird.142 

 

                                                             

136 Zu den Überschneidungen hinsichtlich der Moderation von Inhalten siehe S. Tully, A Human Right to Access the 
Internet? Problems and Prospects, Human Rights Law Review, Bd. 14(2), 2014, S. 191-192. Bezüglich der positiven 
Dimension kann es zu Überschneidungen kommen, wenn Häftlinge die Bereitstellung eines Internetzugangs in 
Haftanstalten verlangen und noch kein geeigneter Anschluss eingerichtet wurde (siehe Abschnitt 3.1.1 „Erkenntnisse 
aus der Rechtsprechung“). 

137 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 178. 
138 M. Oermann, Gewährleistung der Möglichkeit internetbasierter Kommunikation, Nomos, 2018, S. 141-178. 
139 Siehe B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a Human Right in International Law, in 

A. von Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 280. 
140 Siehe W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of Expression and the internet, 1. Auflage, Council of Europe Publishing, 

Dezember 2013, S. 54; insbesondere unterstützt das Internet die Massenkommunikation (Verstärkung) und die 
unmittelbare und multisensorische bidirektionale Kommunikation, wenn weder andere Telekommunikationsdienst e  
verfügbar sind noch Rundfunk empfangen werden kann.  

141 Siehe Guide on Article 10 ECHR, EGMR, 31. August 2020, S. 100-101; W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of 
Expression and the internet, 1. Auflage, Council of Europe Publishing, Dezember 2013, S. 54. 

142 Siehe Guide on Article 10 ECHR, EGMR, 31. August 2020, S. 100-101, sowie W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of 
Expression and the internet, 1. Ausgabe, Council of Europe Publishing, Dezember 2013, zur Entstehung thematischer 
Cluster in der Rechtsprechung. 

https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
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3.2. Vor- und Nachteile 
Ungeachtet des ungewissen Anwendungsbereichs haben Wissenschaftler begonnen, Argumente 
für und gegen die Anerkennung eines Grundrechts auf Internetzugang zu entwickeln. Mit diesen 
Argumenten kann auch begründet werden, ob die Form und die Merkmale des Internets sowie 
seine weitergehende Bedeutung für den Einzelnen und für die Gesellschaft grundsätzlich die 
Voraussetzungen für die Kodifizierung eines Rechts auf Internetzugang erfüllen.143  

 Das Hauptargument für144 die Emanzipation eines Rechts auf Internetzugang beruht auf einer 
politischen Grundrechtskonzeption und geht von der einzigartigen Bedeutung des Internets 
für den Einzelnen sowie für seine persönliche Entwicklung und seine Teilhabe an der 

                                                             

143 Siehe z. B. S. van Duffel, Moral Philosophy, in D. Shelton, The Oxford Handbook of International Human Rights Law, 
Dezember 2013, S. 32-53 zum dogmatisch-philosophischen Konzept der Ebene der Menschenrechte. Siehe etwa 
B. van der Sloot, Legal Fundamentalism: Is Data Protection Really a Fundamental Right, in R. Leenes u. a., Data  
Protection and Privacy: (In)visibilities and Infrastructures, Springer, 2017, S. 13-19, zum dogmatisch-philosophische n 
Konzept der Rechte der Charta. 

144 B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a Human Right in International Law, in 
A. von Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020; 
O. Pollicino, The Right to Internet Access: Quid Iuris?, in Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights,  
Cambridge University Press, Januar 2020; S. Tully, A Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects, 
Human Rights Law Review, Bd. 14(2), 2014; D. Joyce, Internet Freedom and Human Rights, European Journal of 
International Law, Bd. 26(2), 2015, S. 493-514; J. Thornhill, Internet access is both a human right and a business 
opportunity, Financial Times, 29. Juni 2020; M. Reglitz, The Human Right to Free Internet Access, Journal of Applied 
Philosophy, Bd 37(2), 2019, S. 314-331; M. Best, Can the Internet be a Human Right?, in Human Rights & Human Welfare,  
Bd. 4, 2004, S. 23-31; P. De Hert und D. Kloza, Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights 
framework?, European Journal of Law and Technology, Bd. 3(3), 2012; D. Luch und S. Schulz: Das Recht auf Internet als 
Grundlage der Online-Grundrechte, Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften, 2013, S. 56 ff. 
Bemerkenswert ist, dass diese Kommentare sich auf unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche rechtliche 
Rahmenbedingungen beziehen.  

Zusammenfassung des Abschnitts Abgrenzung des Anwendungsbereichs 

Wenn nach diesen Vorüberlegungen entschieden würde, ein Recht auf Internetzugang in 
Anlehnung an Artikel 87f des deutschen Grundgesetzes und Nr. 20 der Europäischen Säule 
sozialer Rechte zu entwickeln, wäre aus wirtschaftlichen und dogmatischen Erwägungen eine 
Konnektivität nur in dem angemessenen und begrenzten Umfang zu rechtfertigen, der für die 
Gewährleistung der sozioökonomischen Teilhabe erforderlich ist, nicht jedoch in einem Umfang, 
der für Anwendungen der nächsten Generation benötigt würde. Dennoch kann ein solches 
Grundrecht in der Praxis die Akzeptanz des Internets und den Ausbau eines zukunftssicheren 
Netzes fördern und damit gleichzeitig erheblich zur Verbesserung der Konnektivität beitragen. 
Den Staaten bliebe bei der Umsetzung der betreffenden Bestimmung wahrscheinlich ein weiter 
Ermessensspielraum. Daher könnten Einzelpersonen einen Mitgliedstaat nur dann (auf dem 
Rechtsweg) dazu verpflichten, für ihren Zugang Sorge zu tragen, wenn dieser Mitgliedstaat die 
grundsätzlich geschützte Mindestkonnektivität nicht gewährleistet. Nicht zuletzt aufgrund des 
ständigen gesellschaftlichen Wandels und des weiten Ermessensspielraums der Gesetzgeber 
sähen sich die Gerichte immer wieder vor die Herausforderung gestellt, neue Grenzen 
festzulegen. Angesichts möglicherweise nachteiliger Auswirkungen (z. B. einer 
Wettbewerbsverfälschung) beschränken sich die Handlungsmöglichkeiten der Staaten im 
Prinzip darauf, die Konnektivität durch staatliche Maßnahmen (z. B. Finanzierungs- und 
Regulierungsmaßnahmen) sicherzustellen, anstatt selbst Dienste anzubieten. Ob auch 
Merkmale wie Netzsicherheit und Netzneutralität sowie der Zugang zu zusätzlichen Waren und 
Dienstleistungen wie digitale Bildungsangebote, Endgeräte und bestimmten Internetdiensten 
durch den Anwendungsbereich abgedeckt sind, ist durch weitere Untersuchungen zu prüfen. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199640133.001.0001/law-9780199640133-e-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50796-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50796-5
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/ejil/article/26/2/493/423010
https://www.ft.com/content/872dc219-d4d8-4896-92d3-7f9d45a5ce90
https://www.ft.com/content/872dc219-d4d8-4896-92d3-7f9d45a5ce90
https://www.researchgate.net/publication/337164112_The_Human_Right_to_Free_Internet_Access
https://www.du.edu/korbel/hrhw/volumes/2004/best-2004.pdf
http://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/123/268
http://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/123/268
http://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/123/268
https://negz.org/wp-content/uploads/2017/03/Abschlussbericht-ISPRAT_MSV_16_Recht_auf_Internet.pdf
https://negz.org/wp-content/uploads/2017/03/Abschlussbericht-ISPRAT_MSV_16_Recht_auf_Internet.pdf
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Gesellschaft und der wissensbasierten Wirtschaft aus. Zudem unterstützt das Internet die 
Demokratie, den Pluralismus und andere Menschenrechte.145 

 Ein weiteres Argument für ein Recht auf Zugang ist, dass die Menschen ohne dieses Recht 
andere Rechte nicht in vollem Umfang ausüben könnten, insbesondere das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, aber auch das Recht, online zusammenzukommen oder sich zu bilden.146 
Dieses Argument gewinnt besondere Bedeutung, wenn Menschen auf das Internet zurück-
greifen müssen, um beispielsweise ihr Recht auf Bildung oder Freizügigkeit auszuüben (etwa 
während der COVID-19-Pandemie oder in einer künftigen Gigabit-Gesellschaft).147 

 Hinzu kommt, dass das Internet zensiert und kontrolliert wird. Daher wird verschiedentlich 
dafür plädiert, die Schutzmaßnahmen durch ein emanzipiertes, eigenständiges und defen-
sives Recht auf Internetzugang zu unterstützen. Es ist weithin anerkannt, dass das Internet den 
potenziellen Schaden z. B. von Hassreden und Desinformation verstärken kann.148 Allerdings 
können die Anbieter ihre Gatekeeper-Funktion missbrauchen, indem sie Inhalte übermäßig 
blockieren. 

 In letzter Zeit haben Wissenschaftler ein neues Argument für die Anerkennung des Zugangs 
zum Internet als Grundrecht entwickelt, das von der Zahl der Personen ausgeht, die elektro-
nische Behördendienste nutzen. Alle Unionsbürger sollten das Recht haben, ohne unange-
messene Einschränkungen auf die von den öffentlichen Verwaltungen entwickelten elektro-
nischen Behördendienste zuzugreifen.149 

 Szoszkiewicz ist der Auffassung, dass die zahlreichen Empfehlungen der Vereinten Nationen 
zu internetbezogenen Themen Beleg für den Prozess der Anerkennung eines neuen Men-
schenrechts sein könnten und verweist darauf, dass dieser Prozess beim Recht auf Wasser und 
sanitäre Einrichtungen 25 Jahre gedauert habe. Internetbezogene Empfehlungen der VN-
Vertragsorgane im Rahmen des Mechanismus der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung 
sind ebenso zahlreich wie die Empfehlungen zum Recht auf Nahrung und zum Recht auf 
Wasser und häufiger als Empfehlungen zum Bereich Elektrizität.150 

 Durch die Kodifizierung eines Rechts auf Internetzugang auf grundlegender Ebene wären die 
Bürgerinnen und Bürger vor dem Entzug von Rechten infolge regulatorischer Maßnahmen 
des Gesetzgebers geschützt.151 

 Die Befürchtung, dass die Bereitstellung von Konnektivität eine übermäßige Belastung 
darstellen könnte, kann mit dem Hinweis darauf entkräftet werden, dass kein Zugangsrecht in 
absoluter Weise konzipiert ist und für Zugangsrechte allgemeine Beschränkungen gelten: Die 
Pflichten zur schrittweisen Verwirklichung, die Mindestgrundpflichten und der Vorrang für 

                                                             

145 P. De Hert und D. Kloza, Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?, 
European Journal of Law and Technology, Bd. 3(3), 2012; siehe N. Lucchi, The role of internet access in enabling 
individual's rights and freedoms, EUI WP RSCAS 2013/46, Juli 2013, S. 2-3, zur demokratischen Kraft des Internet. Zum 
Zusammenwirken von Pluralismus und einem Recht auf Internetzugang siehe A. Peacock, Human Rights and Digital 
Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 131-150. 

146 W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of Expression and the internet, 1. Auflage, Council of Europe Publishing, 
Dezember 2013, S. 42; ähnlich siehe auch B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a 
Human Right in International Law, in A. Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge  
University Press, Januar 2020, S. 281-282. 

147 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und den Ausschuss der Regionen „Konnektivität für einen wettbewerbsfähigen digitalen Binnen-
markt – Hin zu einer europäischen Gigabit-Gesellschaft“, COM(2016)0587, Europäische Kommission, 14. September 
2016: „[...], in der Netze mit sehr hoher Kapazität zur Verfügung stehen und genutzt werden, so dass Produkte, 
Dienstleistungen und Anwendungen im digitalen Binnenmarkt weite Verbreitung finden“. 

148 Urteil des EGMR vom 5. Mai 2011, Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel/Ukraine, Beschwerde Nr. 33014/05, Rn. 63. 
149 L. Jasmontaite und P. De Hert, Access to the internet in the EU, Brussels Privacy Hub Working Paper, Bd. 6(19), Februar  

2020, S. 18. 
150 Ł. Szoszkiewicz, Internet Access as a New Human Right?, Adam Mickiewicz University Law Review, Bd 8, 2018, S. 51.  
151 O. Pollicino, The Right to Internet Access: Quid Iuris?, in Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights,  

Cambridge University Press, Januar 2020, S. 271. 

http://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/123/268
http://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/123/268
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/27435
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/27435
https://rm.coe.int/prems-167417-gbr-1201-freedom-of-expression-on-internet-web-16x24/1680984eae
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52016DC0587
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-104685&filename=001-104685.pdf
https://brusselsprivacyhub.eu/publications/BPH-Working-Paper-VOL6-N19.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328290234_Internet_Access_as_a_New_Human_Right_State_of_the_Art_on_the_Threshold_of_2020
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/right-to-internet-access/28533B0871DD91BC1C88F66C245A4DAE
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schutzbedürftige Mitglieder der Gesellschaft würden auch für ein Recht auf Internetzugang 
gelten.152 Zudem werden alle Haushalte in der EU mit einem Breitbandanschluss versorgt,153 
und die Regierungen könnten sogar durch die Einführung von Regulierungsinstrumenten die 
Kosten des Netzausbaus mit Akteuren der Privatwirtschaft teilen.154 Einige Wissenschaftler 
vertreten die Auffassung, dass mit sinkenden Kosten die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass 
Regelungen zur Erleichterung des Internetzugangs in den Geltungsbereich der Grundrechte 
aufgenommen werden.155 

 Anhand von Argumenten aus Fällen zum Pluralismus und zum Zugang zu Privateigentum 
haben Wissenschaftler den Nachweis geführt, dass aus dem Recht auf freie Meinungs-
äußerung und Informationsfreiheit ein Recht auf Internetzugang abgeleitet werden kann.156 

Die Argumente gegen157 die Anerkennung eines solchen Rechts sind häufig eher technischer Natur:  

 Der mit den Menschenrechten verbundenen moralischen Doktrin zufolge werden die Men-
schenrechte als Garantien betrachtet, die Menschen in allen Ländern und Kulturen einfach 
aufgrund ihres Menschseins beanspruchen können. Nach dieser Doktrin wird versucht, 
Mindestvoraussetzungen für ein gutes Leben zu ermitteln.158 Manche Vertreter dieser Doktrin 
sind der Auffassung, das Internet sei nur ein Mittel (Werkzeug) zum Zweck und könne daher 
kein Menschenrecht sein.  

 In ähnlicher Weise sehen einige die Technologie als Mittel zur Ausübung von Rechten, nicht 
jedoch als inhärentes Recht an sich.159 Da das Recht auf Zugang zu einer Druckerpresse, einer 
Schreibmaschine oder einem Telefon (wohl) nicht durch Verträge und Verfassungen garan-
tiert wurde, sollte auch davon Abstand genommen werden, ein Recht auf Internet einzu-
führen.  

 Aus praktischer Sicht könnte man argumentieren, dass die Notwendigkeit eines derartigen 
Schrittes nicht ausreichend nachgewiesen wurde und eine eingehendere Untersuchung 
erforderlich ist.160 Es wäre hilfreich zu wissen, warum genau die Download-Geschwindigkeiten 

                                                             

152 B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a Human Right in International Law, in A. Arnauld 
u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 282. 

153 Digital Economy and Society Index Report 2020 – Connectivity, Europäische Kommission, S. 5; auch 
satellitengestütztes Internet wird in ganz Europa zunehmend und zu erschwinglichen Bedingungen angeboten 
(siehe J. Kühling und F. Toros, Übertragung von Rechten und Pflichten, Ausbauanreize für Glasfaser sowie 
ausgewählte infrastrukturbezogene Rechtsfragen zur Umsetzung des europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation, S. 156-175). Allerdings wird berichtet, dass die Stabilität und Qualität von Internetzugängen über 
Satelliten noch nicht ausreichend sei.  

154 Artikel 90 Absatz 1 Buchstabe b EKEK; zu den in ausgewählten Mitgliedstaaten angewandten Finanzierungs-
mechanismen siehe Bericht über bewährte Verfahren der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Definition eines 
angemessenen Breitband-Internetzugangsdienstes, BoR (20) 99, GEREK, 11. Juni 2020, S. 23-24; J. Kühling, und 
K.-H. Neumann, „Ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen zum Ausbau und zur Finanzierung von 
Breitband-Hochleistungsinfrastrukturen in dünn besiedelten Gebieten“, in R. Inderst u. a., Der Ausbau neuer Netze in 
der Telekommunikation, Nomos, 2012, S. 201-204. 

155 Siehe A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 140. 
156 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 108-161. 
157 V. Cerf, Internet access is not a human right, The New York Times, 4. Januar 2012; P. De Hert und D. Kloza, Internet 

(access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?, European Journal of Law and Technology, 
Bd. 3(3), 2012. 

158 A. Fagan, Human Rights, Internet Encyclopedia of Philosophy, und J. Nickel, Human Rights, Stanford Encyclopaedia of 
Philosophy, 11. April 2019. 

159 Diese Argumentation wird in Zweifel gezogen in D. Rothkopf, Is Unrestricted Internet Access a Modern Human Right?, 
Foreign Policy, 2. Februar 2015; B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a Human Right 
in International Law, in A. Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, 
Januar 2020, S. 281-282; K. Mathiesen, Human Rights for the Digital Age, Journal of Mass Media Ethics, Bd. 29(1), 2014, 
S. 4-7. 

160 S. Tully, A Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects, Human Rights Law Review, Bd. 14(2), 2014, 
S. 184, fragt in zugespitzter Form: [V]erdient der Internetzugang eine Anerkennung als eigenständiges 
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bei manchen Nutzern im Jahr 2020 noch immer unter 10 Mbit/s lag.161 Außerdem könnte die 
Wirksamkeit und Effizienz eines Rechts auf Internetzugang mit Blick auf die Sicherung der 
sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe in Zweifel gezogen werden. Da ein Recht auf Zugang 
nie absolut angelegt ist,162 sollte als Maßstab für die Wirksamkeit eines neuartigen Rechts auf 
Internetzugang geprüft werden, ob die verbleibenden Konnektivitätslücken durch ein solches 
Recht überhaupt geschlossen würden. Umgekehrt könnten sozioökonomische Anreize und 
EU-Maßnahmen 163 die Verbreitung des Internets unabhängig von der Kodifizierung eines 
solchen Rechts weiter fördern. Dadurch würden sich grundrechtsbezogene Maßnahmen als 
ineffizient erweisen. Skeptiker könnten auch argumentieren, dass die Einführung eines 
eigenständigen Grundrechts nur dann notwendig sei, wenn die bereits bestehenden Grund-
rechte eine progressive Auslegung nicht zuließen, die ein abgeleitetes Recht auf Internet-
zugang garantieren würde. Zudem wird den Erfordernissen der Konnektivität und des Schut-
zes vor dem Entzug von Rechten durch die nationalen Gesetzgeber bereits durch die Bestim-
mungen über den Universaldienst (Artikel 84-92 EKEK) und die Vorschriften über individuelle 
Rechtsbehelfe für den Fall einer unzureichenden Erfüllung oder einer Nichterfüllung (Artikel 4 
Absatz 4 der Verordnung über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet164 in Verbin-
dung mit nationalen Gesetzen) ausreichend Rechnung getragen.165 Und schließlich sollten die 
Auswirkungen einer weiteren Ausweitung des Anwendungsbereichs des in Erwägung 
gezogenen Zugangsrechts durch nähere Spezifikationen oder ergänzende Ansprüche 
gründlich untersucht werden.166 

 Aus dogmatischer Sicht könnte kommentiert167 werden, dass ein Recht auf Internetzugang, 
insbesondere ein subjektives Recht, mit der Gewaltenteilung und dem Demokratieprinzip 
kollidieren würde, da die Judikative und nicht die Legislative oder Exekutive die Vorgaben für 
eine Mindestkonnektivität festlegen würde. Außerdem könnte dies die Haushaltsautonomie 
der Regierungen beeinträchtigen und bei einer Finanzkrise zu Problemen führen. Allerdings 

                                                             

Menschenrecht oder reicht es aus, dass der Zugang so eng mit einem oder mehreren bestehenden Rechten 
verbunden ist, dass eine förmliche Anerkennung nicht erforderlich ist? Siehe auch J. Gulati und D. Yates, Different 
Paths to Universal Access, TPRC Conference 2011. 

161 Zum Ausgangspunkt eines methodischen Rahmens siehe Haushalte – Gründe, warum kein häuslicher Internet-
Zugang besteht, Website der Europäischen Kommission. In 2020 verfügten 89,0 % aller Haushalte in der EU über einen 
Breitbandzugang. Etwa 77 % aller Haushalte in der EU hatten einen Festnetzbreitbandzugang. Davon wurden 8,4 % 
mit einer Geschwindigkeit von weniger als 10 Mbit/s versorgt. 

162 B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a Human Right in International Law, in A. Arnauld 
u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 282. 

163 Siehe Abschnitt 1 „Der sozioökonomische Hintergrund in der EU“. 
164 Verordnung (EU) 2015/2120 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet. Einzelheiten zur Umsetzung siehe 

Studie „Implementation of the open internet provisions of the Telecoms Single Market Regulation“, SMART 
2017/0011, GD CNECT, Europäische Kommission, 2019, S. 111-117. Siehe Guidelines detailing Quality of Service 
Parameters, BOR 20 (53) final, 6. März 2020, S. 21, und Bericht über die Umsetzung der Bestimmungen zum freien 
Internetzugang der Verordnung (EU) 2015/2120, COM(2019)0203, Europäische Kommission, 30. April 2019, S. 9; siehe 
§ 57 Absatz 4 TKG-Novelle sowie Begründung der TKG-Novelle-E, S. 289-290, zur Umsetzung in deutsches Recht. 

165 Siehe Abschnitt 3.3.3 „Ebene der Europäischen Union“. 
166 Siehe Abschnitt 3.1.3 „Ausgestaltung des Anwendungsbereichs – eine Fallstudie“, Unterabschnitt „Der rechtliche 

Aspekt“. 
167 W. Rüfner. „Leistungsrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 

2006, S. 684-688, D. Luch „Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte“, in J. Isensee und P. Kirchhof, 
Handbuch des Staatsrechts IX, C. F. Müller, 30. September 2011, S. 586-596, D. Merten, „Begriff und Abgrenzung der 
Grundrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte II, C. F. Müller, 18. Dezember 2006, S. 565-566. 
J. Kühling, „Soziale Grundrechte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich unter 
Berücksichtigung des Europäischen Rechts“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon, 
Nomos, 2010, S. 903-918 (insbesondere S. 909-918); J. Iliopoulos-Strangas, „Der Schutz der sozialen Grundrechte in 
den ‚neuen' Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich – Zugleich eine Einführung in die 
mitgliedstaatlichen Allgemeinen Grundrechtslehren“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in den „neuen“ 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Nomos, 2019, S. 1090-1105. 
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wurden die Auswirkungen auf den Haushalt bisher nicht quantifiziert (siehe vorletzter Punkt 
der Argumente für ein Recht auf Internetzugang). 

 Wenn das Recht auf Internetzugang als subjektives Recht konzipiert oder ausgelegt wird, 
könnten sich EU und ihre Mitgliedstaaten mit außervertraglichen Haftungsansprüchen kon-
frontiert sehen. Dieses Risiko wäre bei Formulierung eines Grundsatzes nicht gegeben.168 

 Schließlich argumentieren einige, dass die Zahl der Menschenrechte generell inflationär 
zunehme und dass dies kontraproduktiv sei.169 Obwohl es auch heute noch Menschen an Was-
ser und sanitären Einrichtungen mangelt, würden die Verfechter der digitalen Menschen-
rechte versuchen, den Katalog zu erweitern und so (de facto) die elementarsten Bedürfnisse 
aus dem Blickfeld verdrängen. 

3.3. Rechtliche Grundlage 
Bei der Frage, welcher Text eine maßgebliche und klagbare Rechtsgrundlage für ein Grundrecht 
darstellen könnte, wird in der vorhandenen Literatur häufig auf die EMRK, die EU-Grundrechte-
charta oder die Verfassungen der Mitgliedstaaten verwiesen – nicht zuletzt, weil der EGMR das 
Thema bereits in seinen Urteilen170 aufgegriffen hat und einige Mitgliedstaaten wie Griechenland171 
und Portugal172 das Recht auf Internetzugang ausdrücklich in ihren Verfassungen verankert haben. 
Italienische Abgeordnete haben bereits zwei Mal (zuletzt 2015) diesbezügliche Verfassungs-
änderungen eingebracht.173 Die Verfassungsgerichte können ein Recht auf Internetzugang auch aus 
bereits bestehenden Rechten ableiten.174 Wenn die Grundrechte auf Internetzugang als subjektive 

                                                             

168 T. von Danwitz und K. Paraschas, A Fresh Start for the Charter – Fundamental Questions on the Application of the 
European Charter of Fundamental Rights, Fordham International Law Journal, Bd. 35(5), 2017, S. 1413; K. Lenaerts, La 
solidarité ou le chapitre IV de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Revue trimestrielle des droits  
de l'homme, Bd. 2010(82), 2010, S. 224. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass auch EU-Maßnahmen zur 
Umsetzung von Grundsätzen Haftungsansprüche gegen die Mitgliedstaaten bedingen können (siehe Leitsätze des 
Urteils des Gerichtshofs vom 19. November 1991, Francovich und Bonifaci/Italien, in den verbundenen Rechtssachen 
C-6/90 und C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428). 

169 P. De Hert und D. Kloza, Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?, 
European Journal of Law and Technology, Bd. 3(3), 2012, übertragen die allgemeinen Argumente auf den zu 
bewertenden Einzelfall.  

170 Siehe insbesondere Urteil des EGMR vom 18. Dezember 2012, Ahmet Yıldırım/Türkei, Beschwerde Nr. 3111/10. Dieser 
Fall ist auch deshalb bemerkenswert, weil der EGMR auf mehrere Texte des Europarats, der Europäischen Union und 
der Vereinten Nationen sowie auf eine vergleichende Analyse der nationalen Systeme mit Blick auf das Recht auf 
Internetzugang Bezug nimmt. 

171 Artikel 5A Absatz 2 der griechischen Verfassung: Alle Menschen haben das Recht auf Teilhabe an der Informations-
gesellschaft. Die Erleichterung des Zugangs zu elektronisch übermittelten Informationen sowie der Erstellung, des 
Austauschs und der Verbreitung dieser Informationen ist eine Verpflichtung des Staates, [...]. 

172 Artikel 35 Absatz 6 der portugiesischen Verfassung: Jedem wird freier Zugang zu öffentlich genutzten Netzen der 
Informationstechnologie garantiert, [...]; Portugal closes the digital divide via suite of digital public services, Website 
der Europäischen Kommission. 

173 Siehe O. Pollicino, The Right to Internet Access: Quid Iuris?, in Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human 
Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 269 ff. 

174 Urteil des EGMR vom 18. Dezember 2012, Ahmet Yıldırım/Türkei, Beschwerde Nr. 3111/10, Rn. 31: Eine Umfrage unter 
20 Mitgliedstaaten des Europarats (Aserbaidschan, Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, 
Litauen, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechische  
Republik und Vereinigtes Königreich) ergab, dass das Recht auf Internetzugang theoretisch durch die verfassungs-
rechtlichen Garantien der freien Meinungsäußerung sowie der Freiheit, Ideen und Informationen zu empfangen, 
geschützt ist. [...]. Ein anderer Ansatz wird beschrieben in M. Kettemann, Zugang zum Internet: Ein Grundrecht auch 
für Geflüchtete, iRIGHTSinfo, 16. Oktober 2015; M. Kettemann, Das Internetgrundrecht zwischen Völkerrecht, 
Staatsrecht und Europarecht Teil I, Teil II, Teil III, Völkerrechtsblog, 7.-12. Oktober 2015. 
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soziale Rechte ausgelegt sind, kann es für einige Mitgliedstaaten schwierig sein, sie in ihre 
Verfassungen zu übernehmen.175 

3.3.1. Ebene der Vereinten Nationen 
Auf der Ebene der Vereinten Nationen geben die Unverbindlichkeit der Vorschriften und der 
Vorrang des innerstaatlichen Rechts 176 sowie die Tatsache, dass einige Vertragsparteien soziale 
Rechte als programmatisch begründet und nicht klagbar ansehen, ebenso wie die großen sozio-
ökonomischen Unterschiede zwischen den Vertragsparteien der Erklärung und der Pakte Anlass zu 
Bedenken hinsichtlich der Aussichten auf Anerkennung und der zu erwartenden Wirksamkeit eines 
solchen Menschenrechts. Dennoch sollten die beträchtlichen positiven Auswirkungen der Men-
schenrechtsmechanismen und ihre tiefgreifende moralisch-politische Bedeutung nicht unter-
schätzt werden.177 Auf internationaler Ebene wurde das Konzept des Rechts auf Internetzugang 
durch einen UN-Bericht des Sonderberichterstatters Frank La Rue aus dem Jahr 2011 verstärkt zu 
Bewusstsein gebracht.178 Entgegen der Medienberichterstattung 179 hat der Berichterstatter aller-
dings nicht erklärt, dass es ein Menschenrecht auf Internetzugang gebe, sondern lediglich festge-
stellt, dass jegliche Zugangsbeschränkungen – sofern sie nicht gesetzlich vorgesehen und verhält-
nismäßig sind – gegen die in Artikel 19 Absatz 2 des Internationalen Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte (IPBPR) garantierte Meinungsfreiheit verstoßen. Im Jahr 2016 nahm der Men-
schenrechtsrat der Vereinten Nationen eine nicht bindende Resolution180 an, in der der Internet-
zugang als Mittel zur Ausübung von Menschenrechten (z. B. Meinungsfreiheit, das Recht, sich frei 
und friedlich mit anderen zu versammeln, Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Bildung) darge-
stellt wird. In einer neueren Analyse schlug Szoszkiewicz181 Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b des 
Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR) als eine 
Bestimmung vor, die als rechtlicher Ausgangspunkt zur Entwicklung eines Konzepts von einem 
Recht auf Internetzugang angenommen werden kann.182 

 

                                                             

175 J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale Grundrechte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich unter 
Berücksichtigung des Europäischen Rechts“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon, 
Nomos, 2010, S. 903-918 (insbesondere S. 909-918); J. Iliopoulos-Strangas, „Der Schutz der sozialen Grundrechte in 
den ‚neuen' Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich – Zugleich eine Einführung in die 
mitgliedstaatlichen Allgemeinen Grundrechtslehren“, in J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in den „neuen“ 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Nomos, 2019, S. 1090-1105; B. Hüpers, und B. Reese, „Vorbemerkung zu 
Titel IV“, in J. Meyer und S. Hölscheidt, Charta der Grundrechte der EU, Nomos, 2019, Rn. 20-21 über das „Opt-out“-
Protokoll für Polen und das Vereinigte Königreich. 

176 V. Shikehlman, Implementing Decisions of International Human Rights Institutions, European Journal of International 
Law, Bd. 30(3), 2019, S. 753-777. 

177 P. Leach, The Continuing Utility of International Human Rights Mechanisms?, EJIL:Talk!, 1. November 2017. 
178 Bericht des Sonderberichterstatters über die Förderung und den Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie 

Meinungsäußerung, Frank La Rue, A/HRC/ 17/ 27, Menschenrechtsrat, 16. Mai 2011. 
179 S. Psaila, „UN declares Internet access a human right“ – did it really?, DiPLO, 10. Juni 2011.  
180 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, A/HRC/32/L.20, Menschenrechtsrat, 

27. Juni 2016. 
181 Ł. Szoszkiewicz, Internet Access as a New Human Right?, Adam Mickiewicz University Law Review, Bd 8, 2018. 
182 In OHCHR, Fact Sheet No16, The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, heißt es auf S. 2: Wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte werden oft als „Rechte zweiter Klasse“ betrachtet – nicht durchsetzbar, nicht klagbar  
und nur „schrittweise“ im Laufe der Zeit zu erfüllen. 

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/30
https://academic.oup.com/ejil/article/30/3/753/5673315
https://www.ejiltalk.org/the-continuing-utility-of-international-human-rights-mechanisms/
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
https://www.diplomacy.edu/blog/%E2%80%98un-declares-internet-access-human-right%E2%80%99-%E2%80%93-did-it-really
https://undocs.org/A/HRC/32/L.20
https://www.researchgate.net/publication/328290234_Internet_Access_as_a_New_Human_Right_State_of_the_Art_on_the_Threshold_of_2020
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf
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3.3.2. Ebene des Europarats 
Auf der Ebene des Europarats lässt sich die Thematik am besten mit der Europäischen Sozialcharta 
(ESC) vereinbaren. Angesichts der inhärenten Durchsetzungslücken rückt jedoch ein maßgebliche-
res System in den Vordergrund, das ein positives Recht auf Internetzugang begründen kann:183 die 
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Obwohl die EMRK die wirksamere Grundlage dar-
stellt, ist die Durchsetzung auch aufgrund der EMRK unzureichend.184 Dennoch sollten die beträcht-
lichen positiven Auswirkungen der Menschenrechtsmechanismen und ihre tiefgreifende moralisch-
politische Bedeutung nicht unterschätzt werden.185 Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) leitet aus der Freiheit der Meinungsäußerung (Artikel 10 EMRK)186 und dem Recht auf 
Bildung (Artikel 2 des Protokolls Nr. 1)187 vorläufig ein Recht auf Internetzugang für Häftlinge ab, 
stellte aber auch klar,188 dass Artikel 10 EMRK die Staaten nicht generell verpflichtet, allen Häftlingen 
(und erst recht nicht der Allgemeinheit) Zugang zum Internet zu gewähren.189 Dennoch könnte der 
Gerichtshof eines Tages aus Artikel 10 der EMRK 190 ein solches Recht ableiten, oder es könnte ein 
eigenständiges Recht auf Internetzugang eingeführt werden. Ein Recht auf Internetzugang mit 
bestimmten moralischen Auffassungen von Menschenrechten in Einklang zu bringen, könnte sich 
als schwierig erweisen,191 ließe sich aber eher in eine rechtliche/politische Auffassung von Men-
schenrechten integrieren.192 Bei sozialen Rechten, deren Verwirklichung positive Maßnahmen 
erfordern kann und die unter Umständen schrittweise verwirklicht werden müssen, wird Staaten 
nach der Konvention ein weiter Ermessensspielraum bei der Wahl der Mittel zur Erfüllung der 
Verpflichtungen eingeräumt.193 

 

 

                                                             

183 Urteil des EGMR vom 6. Februar 1981, Airey/Irland, Beschwerde Nr. 628973, Rn. 26: Wenn die Konvention auch im 
Wesentlichen bürgerliche und politische Rechte aufführt, haben viele von ihnen doch Implikationen sozialer oder 
wirtschaftlicher Natur. [...] [E]ine Auslegung der Konvention [könnte] in die Sphäre sozialer und wirtschaftlicher Rechte 
hineinwirk[en], [...] [da es] [...] keine wasserdichte Trennwand [gibt], die jene Sphäre von dem Anwendungsbereich 
der Konvention abgrenzt [Zitat Ende]. Eine Untersuchung der Urteile des Gerichtshofs zu den sozialen Rechten der 
EMRK ist der Veröffentlichung Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social  
rights in Europe, Europarat, September 2019, S. 85 ff., zu entnehmen. 

184 G. Stafford, The Implementation of Judgments of the European Court of Human Rights: Worse Than You Think – Teil 1 
und Teil 2, EJIL:Talk!, 7. und 8. Oktober 2019; V. Shikehlman, Implementing Decisions of International Human Rights 
Institutions, European Journal of International Law, Bd. 30(3), 2019, S. 753-777. 

185 P. Leach, The Continuing Utility of International Human Rights Mechanisms?, EJIL:Talk!, 1. November 2017.  
186 Urteil des EGMR vom 17. Januar 2017, Jankovskis/Litauen, Beschwerde Nr. 21575/08. 
187 Urteil des EGMR vom 18. Juni 2019, Mehmet Reşit Arslan und Orhan Bingöl/Türkei, Beschwerden Nr. 47121/06, 13988/07 

und 34750/07. 
188 Urteil des EGMR vom 19. Januar 2016, Kalda/Estland, Beschwerde Nr. 17429/10, Rn. 45; Urteil des EGMR vom 

17. Januar 2017, Jankovskis/Litauen, Beschwerde Nr. 21575/08, Rn. 55. 
189 Siehe auch Abschnitt 3.1.1. „Erkenntnisse aus der Rechtsprechung“. 
190 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 108-161. 
191 K. Mathiesen, Human Rights for the Digital Age, Journal of Mass Media Ethics, Bd. 29(1), 2014, S. 6-7, im Gegensatz zu 

V. Cerf, Internet access is not a human right, The New York Times, 4. Januar 2012. Zur Theorie der sozialen Rechte siehe 
J. Nickel, Human Rights, Stanford Encyclopaedia of Philosophy, 11. April 2019; S. van Duffel, Moral Philosophy, in 
D. Shelton, The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Dezember 2013, S. 32-53. 

192 B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a Human Right in International Law, in A. Arnauld 
u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 281; P. De Hert und 
D. Kloza, Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?, European Journal of 
Law and Technology, Bd. 3(3), 2012. 

193 Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat , 
September 2019, S. 32-33. 
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https://www.ejiltalk.org/the-implementation-of-judgments-of-the-european-court-of-human-rights-worse-than-you-think-part-2-the-hole-in-the-roof/
https://academic.oup.com/ejil/article/30/3/753/5673315
https://academic.oup.com/ejil/article/30/3/753/5673315
https://www.ejiltalk.org/the-continuing-utility-of-international-human-rights-mechanisms/
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08900523.2014.863124
https://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html
https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199640133.001.0001/law-9780199640133-e-3
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
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Entstehung und Auswirkungen der ESC: Die Europäische Sozialcharta (ESC) ist zusammen mit der EMRK 
eine der wichtigsten Übereinkünfte des Europarates. 194 Nach heutiger Auffassung enthält die ESC positive 
Verpflichtungen195 und erweitert den Anwendungsbereich der bereits in der EMRK garantierten Rechte.196 
Da soziale Rechte verhältnismäßig neu und im Nachkriegskontext schwierig zu definieren sind, wurden 
die Konvention und die Charta getrennt voneinander angenommen. 197 Das zuständige Aufsichtsgremium, 
der Europäische Ausschuss für soziale Rechte (ECSR), stellt klar, dass die Charta als ein Menschenrechts-
instrument zur Ergänzung der Europäischen Menschenrechtskonvention gedacht war. [...] [D]ie Charta [ist] 
so auszulegen, dass sie die sozialen Grundrechte mit Leben und Sinn erfüllt.198 Bislang haben alle 28 EU-
Mitgliedstaaten entweder die Charta von 1961 oder die revidierte Charta ratifiziert; acht von ihnen haben 
die revidierte Charta nicht ratifiziert. 199 Die EU selbst hat die Europäische Sozialcharta nicht ratifiziert, und 
nach Ansicht einiger Kommentatoren ist es sehr unwahrscheinlich,200 dass sie dies noch tun wird. Im 
Gegensatz zu den in der EMRK enthaltenen Rechten erstrecken sich die in der ESC beschriebenen Rechte 
nicht auf alle Personen, die der Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaates unterliegen, sondern gelten nur für die 
Staatsangehörigen des betreffenden Staates sowie für die Staatsangehörigen anderer Vertragsstaaten, die 
sich rechtmäßig in diesem Staat aufhalten oder dort regulär arbeiten. [...]. Die Rechte gelten eindeutig für 
Unionsbürger, die die meisten Freiheiten des Binnenmarkts ausüben.201 Da die Schlussfolgerungen des 
ECSR rechtlich nicht bindend sind, entfaltet die Charta ihre Wirkung nur dann, wenn sie in innerstaatliches 
Recht umgesetzt wurde.202 Einige Mitgliedsstaaten haben ein programmatisches Verständnis der sozialen 
Rechte, das eine Klagbarkeit nicht vorsieht.203 

 

                                                             

194 C. Benelhocine, The European Social Charter, Council of Europe Publishing, Februar 2012, S. 12; zu einem 
grundlegenden Vergleich der ESC und des ECHR siehe The evolution of the Charter and the Convention within the 
Council of Europe: a comparative overview, Website des Europarats. 

195 Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat , 
September 2019, S. 55. 

196 C. Benelhocine verweist in The European Social Charter, Council of Europe Publishing, Februar 2012, S. 28 ff., u. a. auf 
den umfassenderen Anwendungsbereich des Rechts auf Bildung in der Charta. Analysis of the legal framework of the 
Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat, September 2019, S. 30-31. 

197 C. Benelhocine, The European Social Charter, Council of Europe Publishing, Februar 2012, S. 12. 
198 Entscheidung des ECSR vom 8. September 2004, International Federation of Human Rights Leagues (FIDH)/Frankreich ,  

Beschwerde Nr. 14/2003, Rn. 27-29. 
199 Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat , 

September 2019, S. 77. 
200 U. Khaliq, The EU and the European Social Charter in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 15, 2013, 

S. 181 ff., nennt drei Gründe: 1. Das Gleichgewicht, das der EuGH zwischen den Grundrechten und den Marktfrei-
heiten herstellt, ist unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzes möglicherweise nicht ideal. 2. Das Verhältnis 
zwischen EuGH, ECSR und EGMR müsste geklärt werden. 3. Länder wie Polen (und das Vereinigte Königreich) betonen 
nach wie vor den „anderen“ Charakter der wirtschaftlichen und sozialen Rechte im Vergleich zu den bürgerlichen und 
politischen Rechten. Zu Einzelheiten über einen potenziellen Beitrittsprozess siehe Studie „European Social Charter 
in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights“, Fachabteilung Bürgerrechte und 
konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, S. 44. 

201 U. Khaliq, The EU and the European Social Charter, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 15, 2013, S. 174. 
202 Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat , 

September 2019, S. 41. 
203 U. Khaliq, The EU and the European Social Charter in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 15, 2013, 

S. 184, Fußnote 63: Länder wie Polen und das Vereinigte Königreich scheinen zu einem eher programmatischen, 
ambitionierten Verständnis zu tendieren, das keine Klagbarkeit begründet. 
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https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/the-evolution-of-the-charter-and-the-convention-within-the-council-of-europe-a-comparative-overview
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/the-evolution-of-the-charter-and-the-convention-within-the-council-of-europe-a-comparative-overview
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048b05a
https://rm.coe.int/improving-the-protection-of-social-rights-in-europe-volume-i-en/168097adf1
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https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048b05a
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-14-2003-dmerits-en
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/abs/eu-and-the-european-social-charter-never-the-twain-shall-meet/07711FC0F4022F1EBD5F42B8069B0478#access-block
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
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Aufnahme der ESC durch die Unionsorgane: Die Europäische Sozialcharta erfährt seitens der Unions-
organe nicht so viel Aufmerksamkeit wie die EMRK,204 und einige Wissenschaftler205 sprechen sogar davon, 
dass der ESC und ihrem Kontrollorgan, dem ECSR, mit Gleichgültigkeit begegnet und wiederholt sogar 
Geringschätzung zum Ausdruck gebracht wurde. Der Gerichtshof hat gelegentlich eingeräumt, dass die 
Europäische Sozialcharta als Richtschnur für die Auslegung des EU-Rechts herangezogen werden kann. 
Dies ist jedoch weiterhin die Ausnahme. 206 Dass Rechte aus der ESC beliebig übernommen werden 
können, 207 könnte nach Ansicht von Wissenschaftlern208 verhindern, dass sich die ESC zu einer maßgeb-
lichen Quelle für den EuGH entwickelt. Nur wenn ein soziales Recht nach der EU-Grundrechtecharta nicht 
bloß ein „Handlungsziel der Union“ wäre, würde auch ein Verweis auf den Europarat als angemessen 
betrachtet. 209 Insoweit erfüllt die EU-Grundrechtecharta eine Gatekeeper-Funktion und begrenzt die 
möglichen Auswirkungen der ESC. Außerdem wird die ESC eher über den ECSR als über ein Gericht 
durchgesetzt. Die Generalanwälte beziehen sich häufiger auf die ESC als der Gerichtshof, stellen sie in der 
Regel aber nicht in den Mittelpunkt ihrer Argumentation. Generalanwalt Francis G. Jacobs äußerte die 
(fragliche) Auffassung, dass die ESC keine Rechte begründe, sondern „politische Ziele“ vorsehe.210 

 

3.3.3. Ebene der Europäischen Union 
Auf der Ebene des abgeleiteten EU-Rechts gelang es den Mitgesetzgebern, sich auf einen 
Kompromiss in Bezug auf die Bestimmungen zum Universaldienst (Internet) zu verständigen (EKEK 
und vorherige Rahmenregelungen). Ein subjektives Recht wurde bisher jedoch noch nicht einge-
führt. Allerdings „ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass sich der 
Einzelne in all den Fällen, in denen die Bestimmungen einer Richtlinie inhaltlich unbedingt und 
hinreichend genau sind, vor nationalen Gerichten gegenüber dem Staat auf diese Bestimmungen 
berufen kann, wenn dieser die Richtlinie nicht fristgemäß oder nur unzulänglich in das nationale 
Recht umgesetzt hat“ („unmittelbare Wirkung von Richtlinien“).211 Wenn der EuGH die Universal-
dienstbestimmungen des EKEK als bedingungslos und hinreichend präzise betrachten würde, 

                                                             

204 U. Khaliq, The EU and the European Social Charter, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 15, 2013, 
S. 174 ff. Studie „The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental  
Rights“, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, 
S. 19 ff.; European Social Charter and European Union law, Website des Europarats; Working Document on The  
relationship between European Union law and the European Social Charter, Europäischer Ausschuss für soziale 
Rechte, 15. Juli 2014. 

205 U. Khaliq, The EU and the European Social Charter, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 15, 2013, S. 180. 
206 Studie „The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights“, 

Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, S. 19 ff.; 
Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat , 
September 2019, S. 82: [...] nur dann, wenn die durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union geschützten 
Rechte sich tatsächlich an der Charta der Grundrechte der Europäischen Union orientieren, wie dies insbesondere bei 
Kapitel IV der EU-Charta mit dem Titel „Solidarität“ der Fall ist. 

207 Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, Europarat , 
September 2019, S. 10: Anders als die Konvention beruht die (revidierte) Charta auf einem System der subjektiven 
Akzeptanz ihrer Bestimmungen, bei dem die Staaten bis zu einem gewissen Grad auswählen können, welche 
Bestimmungen sie als völkerrechtliche Verpflichtungen anzunehmen bereit sind. 

208 Studie „The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights“, 
Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, S. 21. 

209 Studie „The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of Fundamental Rights“, 
Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, S. 21. 

210 U. Khaliq, The EU and the European Social Charter: [...], S. 177; Studie „The European Social Charter in the context of 
implementation of the EU Charter of Fundamental Rights“, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, S. 13, beide Bezug nehmend auf den Schlussantrag von 
Generalanwalt Francis G. Jacobs im Zusammenhang mit dem Urteil des Gerichtshofs vom 21. September 1999, Albany 
International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430. 

211 Urteil des Gerichtshofs vom 24 Januar 2012, Dominguez, C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, Rn. 33. Nach W. Schroeder, 
„Artikel 288 AEUV“, in R. Streinz, EUV/AEUV, C. H. Beck, 2018, Rn. 95, ist nicht erforderlich, dass dem Einzelnen mit der 

https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/abs/eu-and-the-european-social-charter-never-the-twain-shall-meet/07711FC0F4022F1EBD5F42B8069B0478#access-block
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-social-charter-and-european-union-law
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806544ec
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https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/abs/eu-and-the-european-social-charter-never-the-twain-shall-meet/07711FC0F4022F1EBD5F42B8069B0478#access-block
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-67/96
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-67/96
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könnten sich die Verbraucher tatsächlich auf den EKEK berufen, um von einem Mitgliedstaat, der die 
Bestimmungen nicht angemessen umsetzt, einen Internetzugang zu verlangen. In der Praxis hätte 
man so auch in Bezug auf die vorangegangene Universaldienstrichtlinie212 argumentieren können. 
Dieser Mechanismus scheint jedoch nicht zur Schließung von Konnektivitätslücken beigetragen zu 
haben. Die Möglichkeit einer Berufung auf die unmittelbare Wirkung von Universaldienstbestim-
mungen ist also offenbar nicht bewusst, bzw. erweist sich als nicht praktikabel oder scheitert, – oder 
aber Einzelpersonen sind generell nicht sehr auf Rechtsstreitigkeiten aus.213 Zudem haben das 
Europäische Parlament, der Rat und die Kommission die europäische Säule sozialer Rechte (Nr. 20 
der europäischen Säule sozialer Rechte) in nicht verbindlicher Form proklamiert. Daher sind die dort 
enthaltenen Bestimmungen über wesentliche Dienste nicht durchsetzbar.214 

Auf primärrechtlicher Ebene kann die Charta der Grundrechte der Europäischen Union als 
Grundlage für ein Grundrecht auf Internetzugang dienen. Diejenigen, die die EU-Grundrechte als 
Menschenrechte (moralische Rechte) verstehen,215 hätten Schwierigkeiten, ein Recht auf Internet-
zugang in die EU-Grundrechtecharta zu integrieren (siehe vorstehender Abschnitt). Artikel 36 der 
EU-Grundrechtecharta (Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) 
könnte eine überzeugende Grundlage für ein Recht auf Internetzugang darstellen, gewährleistet 
aber lediglich Folgendes: „Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften [...] 
geregelt ist [...]“ (Hervorhebung durch Kursivschrift hinzugefügt). Daher begründet Artikel 36 EU-
Grundrechtecharta kein positives Recht auf ein Tätigwerden, sondern verankert lediglich den 
Grundsatz der Achtung des nationalen Rechts durch die Union. 216 Allerdings könnte ein neues, 
eigenständiges Recht auf Internetzugang in die EU-Grundrechtecharta aufgenommen und als 
Grundsatz, subjektives Recht oder nicht eingestufte Bestimmung gestaltet werden 217 (siehe 
Abschnitt 3.1.3 „Ausgestaltung des Anwendungsbereichs – eine Fallstudie“, Unterabschnitt „Der 
rechtliche Aspekt“). Der Geltungsbereich des Rechts sollte mit Blick auf die Zuständigkeiten der 
Union ausgelegt werden. Dies ist insoweit der Fall, als die Charta den Anwendungsbereich des 
Unionsrechts nicht ausweitet und die EU daher nur im Rahmen ihrer in den Verträgen festgelegten 
Zuständigkeiten und Aufgaben tätig werden kann (Artikel 51 EU-Grundrechtecharta). Selbst wenn 

                                                             

Richtlinie an sich ein subjektives Recht verliehen wird. M. Nettesheim, „Artikel 288 AEUV', in E. Grabitz u. a., Das Recht 
der EU, C. H. Beck, 2021, Rn. 143, vertritt die Auffassung, dass Einzelpersonen sich dann nicht auf diesen Mechanismus 
berufen könnten, wenn eine Richtlinie im Allgemeinen ordnungsgemäß umgesetzt werde; die Berufung auf eine 
Richtlinie sei nur bei fehlerhafter Anwendung im Einzelfall möglich.  

212 Die Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, geändert durch Richtlinie 2009/136/EG und 
Verordnung (EU) 2015/5120, enthält strukturell ähnliche Bestimmungen wie der EKEK. 

213 Zeitweise war die vorgeschriebene Internetleistung („funktionales Internet“) angesichts der Bedürfnisse der Bürger 
so unrealistisch, dass auf dem Rechtsweg nicht gelungen wäre, einen ausreichend leistungsfähigen Internetzugang 
zu erwirken (siehe Studie „Review of the scope of universal service“, SMART 2014/0011, GD CNECT, Europäische  
Kommission, 2016, Rn. 27-28). 

214 Mitteilung zur Einführung einer Säule sozialer Rechte, COM(2017)0250, Europäische Kommission, 26. April 2017, S. 7, 
und Staff working document on Establishing a European Pillar of Social Rights, SWD(2017)0201, Europäische  
Kommission, 26. April 2017, S. 4; Stellungnahmen von Interessenträgern zur angemessenen Rechtsnatur siehe 
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zur Einführung einer europäischen Säule sozialer Rechte, 
SWD(2017)0206, Europäische Kommission, 26. April 2017, S. 14. Siehe Erwägungen zur europäischen Säule sozialer 
Rechte in Abschnitt 5 „Abgeleitete Rechtsvorschriften und Maßnahmen der EU“. 

215 B. van der Slot, Legal Fundamentalism: Is Data Protection Really a Fundamental Right, in R. Leenes u. a., Data  
Protection and Privacy: (In)visibilities and Infrastructures, Springer, 2017, S. 13-19; The European Union and international 
human rights law, Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, 2011, S. 9. 

216 Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, Präsidium des Europäischen Konvents, 14. Dezember 2007, Erläuterung 
zu Artikel 36. Es ist umstritten, ob auch die Mitgliedstaaten an diese Bestimmung gebunden sind. Ein Literatur-
verzeichnis enthält K. Rohleder, „Artikel 36 GRCh“, in J. Meyer und S. Hölscheidt, Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Nomos, 2019, Rn. 15. Siehe im Unterschied dazu E. Szyszczak, „Article 36 CFR“, in S. Peers u. a., The  
EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Hart Publishing, 2014, Rn. 36.13. 

217 In diesem Fall bleibt die Einstufung den Gerichten überlassen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02002L0022-20160430
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009L0136
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32015R2120
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6eee3cb7-9adf-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2017:0250:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017SC0201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0206
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50796-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50796-5
https://europe.ohchr.org/Documents/Publications/EU_and_International_Law.pdf
https://europe.ohchr.org/Documents/Publications/EU_and_International_Law.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32007X1214(01)
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ein subjektives Recht auf Internetzugang in die EU-Grundrechtecharta aufgenommen würde, 
könnten Einzelpersonen von der EU keine Maßnahmen unter Berufung auf die EU-Grundrechte-
charta verlangen, wenn die EU nicht zuständig ist.218 Ebenso ist zu beachten, dass sich 
Einzelpersonen gegenüber den Mitgliedstaaten nur dann auf Grundrechte berufen können, wenn 
diese EU-Recht umsetzen. Vor allem wird die Einführung eines abgeleiteten oder eigenständigen 
Rechts auf Internetzugang in die EU-Grundrechtecharta immer mit Herausforderungen – nicht 
zuletzt dogmatischer Art – verbunden sein. 

Jasmontaite und de Hert 219 beschreiben drei Szenarien dazu, wie es zur Anerkennung des Rechts 
auf Internetzugang als EU-Grundrecht kommen könnte:  

(1) Der EuGH könnte es als allgemeinen Grundsatz des EU-Rechts anerkennen, der sich aus den 
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 EUV 
ergibt;220  

(2) der EuGH und der EGMR könnten innovative Elemente einführen, wenn sie sich mit den 
modernen Belangen der digitalen Gesellschaft befassen, und sich möglicherweise sogar auf 
politische Vereinbarungen auf hoher Ebene stützen;  

                                                             

218 Vor dem Hintergrund von Artikel 84 des Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (EKEK) dürfte die 
EU ein Recht auf Internetzugang für Verbraucher zumindest mit einer Maßnahme unterstützen können. Rechts-
grundlage der maßgeblichen Bestimmungen ist Artikel 114 AEUV (in Verbindung mit Artikel 169 Absatz 1 und 
Absatz 2 Buchstabe a AEUV). In einer Verordnung könnte auch der Erlass eines einschlägigen subjektiven Rechts 
vorgeschrieben werden (C. Ladenburger, „Artikel 52 GRCh“, in P. J. Tettinger und K. Stern, Kölner Gemeinschafts-
kommentar zur Europäischen GRCh, C. H. Beck, 2006, Rn. 88; M. Ruffert, „Artikel 288 AEUV“, in C. Calliess und M. Ruffert, 
EUV AEUV, C. H. Beck, 2016, Rn. 42-45). L. Jasmontaite und P. De Hert verweisen auf die Artikel 170-172 AEUV. 
Artikel 172 AEUV bildet die Rechtsgrundlage für Regulierungsmaßnahmen zur Förderung der Einrichtung und des 
Ausbaus transeuropäischer Netze im Bereich der Telekommunikation, stellt nach herrschender Meinung von 
Rechtswissenschaftlern aber keine Grundlage für Zugangsrechte dar (C. Calliess, „Artikel 170 AEUV“, in C. Calliess und 
M. Ruffert, EUV AEUV, C. H. Beck, 2016, Rn. 21; P. van Vormizeele, „Artikel 170 AEUV“, in J. Schwarze u. a., EU-
Kommentar, Nomos, 2019, Rn. 16; D. Buschle, „Artikel 170 AEUV“, in H. von der Groeben u. a., Europäisches Unionsrecht,  
Nomos, 2015, Rn. 22-23). Auf den ersten Blick scheint die EU nicht befugt zu sein, einen Zugangsrecht für reine 
Freizeitzwecke zu gewährleisten. In der Praxis kann derselbe Zugang, der einer Person als Verbraucher bereitgestellt 
wird, auch für andere Zwecke genutzt werden. Zu den Zuständigkeiten der EU im Hinblick auf eine Begrenzung der 
Anwendung eines Rechts auf Internetzugang, einschließlich der Verankerung der Vermittlung digitaler Kompetenzen 
in den Lehrplänen der Schulen, siehe Kasten „Die Bedeutung eines Anspruchs auf Bildung mit Blick auf digitale 
Kompetenzen“. 

219 L. Jasmontaite und P. De Hert, Access to the internet in the EU, Brussels Privacy Hub Working Paper, Bd. 6(19), Februar  
2020, S. 11 ff. 

220 Im Urteil des EGMR vom 18. Dezember 2012, Ahmet Yıldırım/Türkei, Beschwerde Nr. 3111/10, Rn. 31, wurde eine 
Erhebung unter 20 Mitgliedstaaten des Europarats zitiert, der zufolge das Recht auf Internetzugang theoretisch durch 
die für die freie Meinungsäußerung und die Freiheit des Empfangs von Ideen und Informationen maßgeblichen 
verfassungsrechtlichen Garantien geschützt ist. Das Recht auf Internetzugang wird als inhärenter Bestandteil des 
durch die nationalen Verfassungen geschützten Rechts auf Zugang zu Information und Kommunikation angesehen 
und umfasst das Recht jedes Einzelnen auf Teilhabe an der Informationsgesellschaft sowie die Verpflichtung der Staa-
ten, ihren Bürgerinnen und Bürgern Zugang zum Internet zu gewährleisten. Aus allen allgemeinen Garantien zum 
Schutz der Meinungsfreiheit lässt sich daher ableiten, dass auch ein Recht auf ungehinderten Zugang zum Internet 
anerkannt werden sollte. [Zitat Ende] Für ein negatives Recht auf Internetzugang mag dies zutreffen. Fraglich ist 
allerdings, inwieweit verfassungsrechtliche Bestimmungen, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Bestimmungen über öffentliche Dienstleistungen, ein subjektives soziales Recht auf Internet garantieren; siehe 
M. Butt u. a., Fundamental social rights in the constitutions of the Member States, EPRS, Europäisches Parlament, 
Februar 2000; J. Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon, Nomos, 2010; J. Iliopoulos-Strangas, 
Soziale Grundrechte in den „neuen“ Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Nomos; J. Iliopoulos-Strangas, „Soziale 
Grundrechte“, in D. Merten und H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte VI/1, C. F. Müller, 27. Mai 2010, S. 300-302. 

https://brusselsprivacyhub.eu/publications/BPH-Working-Paper-VOL6-N19.pdf
https://brusselsprivacyhub.eu/publications/BPH-Working-Paper-VOL6-N19.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115705
https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/104/part3_en.htm
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845297019/soziale-grundrechte-in-den-neuen-mitgliedstaaten-der-europaeischen-union
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(3) die Mitgesetzgeber oder der EuGH könnten auf internationaler Ebene anerkannte Rechte in 
den Grundrechterahmen der EU „übernehmen“. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die 
EMRK und den EGMR 221 sowie in Ausnahmefällen in Bezug auf die ESC und den ECSR 222). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

221 Mit Artikel 52 Absatz 3 der EU-Grundrechtecharta soll die Kohärenz zwischen den Ansätzen des EuGH und des EGMR 
gefördert werden. 

222 Der EuGH verweist nur in Ausnahmefällen auf die Europäische Sozialcharta und die Rechtsprechung des 
Europäischen Ausschusses für soziale Rechte. Siehe Studie „The European Social Charter in the context of 
implementation of the EU Charter of Fundamental Rights“, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten, Europäisches Parlament, Januar 2016, S. 19 ff. 

Zusammenfassung des Abschnitts: Rechtliche Grundlage 

Als Grundlage für ein Recht auf Internetzugang können mehrere Rechtsrahmen herangezogen 
werden. Ein europäisches Recht auf Internetzugang könnte in der Europäischen Menschen-
rechtskonvention oder in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union kodifiziert 
werden. Bestrebungen, ein solches Recht in die EU-Grundrechtecharta aufzunehmen, wären 
jedoch in dogmatischer Hinsicht problematisch.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
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4. Stellungnahmen von Interessenträgern 

Insgesamt bewerten Interessenträger die Idee der Gewährleistung eines Internetzugangs für die 
Bevölkerung eher positiv. Ihre Unterstützung einer uneingeschränkten Konnektivität spiegelt die 
sozioökonomische Bedeutung dieses Mediums wider, und einige plädieren sogar ausdrücklich für 
ein Grundrecht auf Internetzugang. 

Förderung einer uneingeschränkten Konnektivität – Aus der Konsultation 223 zur Strategie 2020 
des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) geht 
hervor, dass die Branche die Digitalisierung und uneingeschränkte Konnektivität Europas unter-
stützt. Viele Vertreter (Telefónica, Microsoft, Facebook und Huawei) befürworten eine uneinge-
schränkte Konnektivität, insbesondere durch zuverlässige Netze mit hoher Kapazität (z. B. 5G). Nach 
ausdrücklicher Empfehlung von DIGITALEUROPE sollte das GEREK bestrebt sein, [...] Festnetz-
anschlüsse für ALLE Haushalte, ALLE Unternehmen und den öffentlichen Sektor und 5G-Anschlüsse 
in ALLEN Regionen (und nicht nur entlang der Verkehrswege und in den wichtigsten Städten) zu 
fördern. Das Europäische Büro der Verbraucherverbände (EBV) unterstützt die Konnektivität im 
Allgemeinen und spricht sich im Besonderen für eine Konnektivität mit hohen Übertragungs-
geschwindigkeiten aus.224 In diesem Sinne erklärte Sir Timothy Berners-Lee kürzlich stolz, dass mehr 
als 1 300 Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft – von Microsoft bis zu Reporter 
ohne Grenzen – den „Contract for the Web“ unterzeichnet haben.225 

Recht auf Internetzugang – In einer Umfrage des BBC World Service von 2009/2010226 meinten 
87 % der mehr als 27 000 Befragten, der Zugang zum Internet sollte ein „Grundrecht aller Menschen“ 
sein. Eine Umfrage der Internet Society aus dem Jahr 2012227 ergab, dass 83 % der mehr als 10 000 
Befragten eher oder voll und ganz der Aussage zustimmten, dass der Zugang zum Internet als 
grundlegendes Menschenrecht angesehen werden sollte. In ihrer Analyse von 30 verschiedenen 
Entwürfen einer Internet-Grundrechtecharta stellten L. Gill u. a. fest,228 dass ein Recht auf Internet-
zugang als Mittel zur sozialen Teilhabe sechsmal und ein Recht auf Internetzugang in Verbindung 
mit Bildung 24-mal erwähnt wurde.229 Dass diese Gesetzesentwürfe überwiegend von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und von Regierungen verfasst wurden, zeigt, dass dieses Konzept allge-
mein bekannt ist und berücksichtigt wird. Bislang haben sich nur wenige Vertreter der Branche zu 
diesem Thema geäußert: Facebooks CEO Zuckerberg veröffentlichte ein 10-seitiges Dokument,230 in 
dem er einen Internetzugang ausdrücklich als ein Menschenrecht bezeichnet. Und Microsoft-CEO 
Nadella meinte kürzlich in einem CNN-Interview: [...] Deshalb ist Breitband ein solches Grundrecht.231 

                                                             

223 Bericht über das Ergebnis der öffentlichen Konsultation zum Entwurf der GEREK-Strategie 2021-2025, BoR (20) 107, 
GEREK, 11. Juni 2020, S. 8 und 12 ff. 

224 Öffentliche Konsultation zur GEREK-Strategie 2021-2025, BEUC-X-2020-022, 14. April 2020, Europäisches Büro der 
Verbraucherverbände (EBV). 

225 Sir Tim Berners-Lee, Videodebatte mit David Sassoli, Präsident des Europäischen Parlaments: „Internet access: a new 
human right“, 28. Oktober 2020, 14:45-14:57. 

226 Internet access is „a fundamental right“, BBC News, 8. März 2010; Four in Five Regard Internet Access as a Fundamental  
Right (detaillierte Ergebnisse).  

227 Global Internet User Survey Summary Report, rep-GIUS2012global-201211-en, Internet Society, 2012. 
228 L. Gill u. a., Towards digital constitutionalism? Mapping attempts to craft an internet bill of rights, Berkman Center 

Research Publication No. 2015-15, 9. November 2015, S. 16 ff., und L. Gill u. a., Pinpoint Version Digital Bills of Rights 
Matrix zu Referenzzählungen („Zugangsrecht“). 

229 L. Gill u. a., Towards digital constitutionalism? Mapping attempts to craft an internet bill of rights, Berkman Center 
Research Publication No 2015-15, 9. November 2015, S. 8 ff.: In einigen Fällen wird dies als positive Verpflichtung der 
Staaten zur Gewährung von Zugang formuliert, in anderen Fällen als Freiheit von willkürlicher oder diskriminierender 
Verweigerung des Zugangs. 

230 M. Zuckerberg, Is Connectivity A Human Right?, S. 2. 
231 C. Duffy, Microsoft CEO: Broadband internet access is a 'fundamental right', CNN, 2015.  

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9280-berec-report-on-the-outcome-of-the-public-consultation-on-the-draft-berec-strategy-2021-2025
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-022_berec_consultation_2021-25_strategy_2021_work_programme.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/-ideas-for-a-new-world-internet-a-new-human-right_I197966-V_v?EPV_EDITED_VIDEOS=false&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/-ideas-for-a-new-world-internet-a-new-human-right_I197966-V_v?EPV_EDITED_VIDEOS=false&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/-ideas-for-a-new-world-internet-a-new-human-right_I197966-V_v?EPV_EDITED_VIDEOS=false&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/-ideas-for-a-new-world-internet-a-new-human-right_I197966-V_v?EPV_EDITED_VIDEOS=false&EPV_REPLAY=true&EPV_PHOTO=true&EPV_AUDIO=true
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8548190.stm
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf
https://wayback.archive-it.org/9367/20170907075228/https:/www.internetsociety.org/sites/default/files/rep-GIUS2012global-201211-en.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uCKs0POcc3fLi1wVuAZjWLmVHztD6VHVCEumlByxRcU/edit#gid=447951568
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uCKs0POcc3fLi1wVuAZjWLmVHztD6VHVCEumlByxRcU/edit#gid=447951568
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120
https://www.facebook.com/isconnectivityahumanright
https://edition.cnn.com/2020/07/15/tech/microsoft-land-olakes-broadband-access/index.html
https://edition.cnn.com/2020/07/15/tech/microsoft-land-olakes-broadband-access/index.html
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Wissenschaftler sind offenbar entweder unschlüssig 232 oder sprechen sich explizit dafür aus,233 das 
Recht auf Internetzugang als Grundrecht anzuerkennen. In jedem Fall gewinnt das Thema zuneh-
mend an Prominenz.234 

 

                                                             

232 N. Lucchi, The role of internet access in enabling individual's rights and freedoms, EUI WP RSCAS 2013/46, Juli 2013. 
233 Siehe Abschnitt 3.2 „Vor- und Nachteile“.  
234 Auf der Umsetzungsebene wird die Branche eher einen auf Gutscheinen beruhenden Ansatz unterstützen als die 

Einführung eines Rechts auf Abschluss eines Vertrags mit einem Internetdienstanbieter. Bei dem Gutscheinansat z  
würden Personen mit unzureichender Konnektivität eine Zusage des Staates über eine finanzielle Unterstützung in 
Form eines Gutscheins erhalten. Einzelpersonen können diese Gutscheine den Anbietern als Anreiz für die Bereit-
stellung von Konnektivität anbieten. Die Anbieter können aber den Abschluss von Verträgen verweigern. Siehe dazu 
T. Rudl, Abgesang auf eine gute Idee, Netzpolitik.org, 7. Dezember 2020, und Rechtlich abgesicherter Anspruch auf 
schnelles Internet: Gutachten stellt sinnvolle Umsetzungsszenarien vor, Bundesverband Breitbandkommunika-
tion e. V. (BREKO), 1. Februar 2019, S. 6. 

Zusammenfassung des Abschnitts: Stellungnahmen von Interessenträgern 

Viele Interessenträger befürworten die Anerkennung eines neuen Rechts oder nehmen eine 
abwartende Haltung ein. 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/27435
https://netzpolitik.org/2020/recht-auf-schnelles-internet-abgesang-auf-eine-gute-idee/
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
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5. Abgeleitete Rechtsvorschriften und Maßnahmen der EU 

Im letzten Abschnitt vor der Schlussfolgerung werden in einem Überblick die Rechtsvorschriften 
und Maßnahmen der EU behandelt, die für ein neuartiges Recht auf Internetzugang von Belang sein 
könnten. In diesem Zusammenhang wird auf die potenziell vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 
sowie auf Aspekte dieses Rechts hingewiesen, die noch einer weiteren Klärung bedürfen. Die 
meisten internetbezogenen Rechtsvorschriften und Maßnahmen der EU unterstützen ein hypothe-
tisches Recht auf einen angemessenen Internetzugang, aber einige Bestimmungen scheinen im 
Widerspruch zu einem solchen Recht zu stehen.235 Um künftige Diskussionen zu diesem Thema zu 
unterstützen und gegenseitige Anregungen zu fördern, werden in diesem Abschnitt nicht aus-
schließlich Aspekte der Konnektivität behandelt, sondern auch abgeleitete Rechtsvorschriften im 
Zusammenhang mit der Beschränkung von Inhalten und mit digitaler Bildung. Während das 
abgeleitete Recht bei der Diskussion über ein Grundrecht auf Internetzugang berücksichtigt werden 
kann (nicht zuletzt bei der Ausarbeitung und dem Vergleich politischer Optionen),236 sollten aktuelle 
und künftige Initiativen das übergeordnete Ziel der sozioökonomischen Teilhabe durch eine 
angemessene Konnektivität im Auge behalten. Die umfangreichen EU-Maßnahmen sind Ausdruck 
der einzigartigen Bedeutung des Internets und sprechen (wohl) für die Anerkennung als eigenes 
Grundrecht. Wenngleich die Grundrechte nur ausnahmsweise in privatrechtlichen Beziehungen 
(z. B. zwischen Einzelpersonen und Anbietern von Internetzugängen oder von Online-Diensten) 
gelten, können Rechtsvorschriften und Maßnahmen als Durchführungs- oder Begleitmaßnahmen 
des angestrebten Rechts auf Internetzugang angesehen werden.237 Je nachdem, wie weit oder eng 
der Anwendungsbereich des Rechts gefasst wird,238 fallen mehr oder weniger Rechtsvorschriften 
und Maßnahmen darunter.  

5.1.1. Angenommene Initiativen 
Was die verabschiedeten Initiativen betrifft, so stehen insbesondere die Urheberrechtsrichtlinie, die 
Verordnung über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und vor allem die europäischen 

                                                             

235 Einige Bestimmungen unterstützen nicht eindeutig einen angemessenen Zugang und können sich sogar nachteilig 
auf die Zugangsmöglichkeiten auswirken. Insbesondere Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie kann so ausgelegt 
werden, dass er in das Grundrecht des Einzelnen auf freie Meinungsäußerung eingreift. In diesem Fall stellt sich die 
Frage, ob Einzelpersonen durch ein eigenständiges Recht auf Internetzugang ausreichend geschützt sind oder ein 
weiter gehender Schutz eingeräumt werden muss. Ein praktisches Beispiel für diese Dynamik sind die Debatten um 
das Hadopi-Gesetz (siehe Erwägungen zu Artikel 100 EKEK in Abschnitt 5.1.1 „Angenommene Initiativen“).  

236 Im Bericht Freedom of Expression on the Internet, OSZE, 15. Dezember 2011, S. 37, wurden die Möglichkeiten zum 
einen der Anerkennung des Internetzugangs als grundlegendes oder universelles Menschenrecht und zum anderen 
des Erlasses von Rechtsvorschriften bereits 2011 einander gegenübergestellt; siehe auch J. Gulati und D. Yates, 
Different Paths to Universal Access, TPRC Conference 2011. 

237 Die Gesetzgebung kann durch Grundrechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit und 
das angestrebte Recht auf Internetzugang gefördert, vorgegeben (d. h. parametrisiert) oder sogar vorgeschrieben 
werden („staatlich vermittelte Wirkung“/„Schutzpflicht“). Selbst wenn eine Rechtsvorschrift nicht prima facie mit 
Grundrechten in Zusammenhang steht, kann sie bewirken, dass deren Wirkung auf privatrechtliche Beziehungen 
übertragen wird („mittelbare horizontale Wirkung“). Umgekehrt können Rechtsvorschriften mit Grundrechten 
derjenigen kollidieren, die einer Regulierung unterliegen oder anderweitig betroffen sind. Siehe E. Frantziou, The  
Horizontal Effect of the Charter, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 22, 2020; O. De Schutter, The  
Charter of Fundamental Rights as a Social Rights Charter, CRIDHO Working Paper 2018/4, Juli 2018, S. 17-20; 
A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 108-164 (insbesondere S. 117-118). In 
anderen Zusammenhängen wurde in Kommentaren als möglich erachtet, dass abgeleitetes Recht (zumindest de 
facto) im Zusammenhang mit Grundrechten berücksichtigt wird und dazu beitragen kann, die Bedingungen und 
Grenzen für ihre Anwendung festzulegen (Y. Ivanova, The Role of the EU Fundamental Right to Data Protection in an 
Algorithmic and Big Data World, in D. Hallinan u. a., Data Protection and Privacy, Bd. 13, 2020, S. 5-6). 

238 Siehe Abschnitt 3.1.3 „Ausgestaltung des Anwendungsbereichs – eine Fallstudie“, Unterabschnitt „Der rechtliche 
Aspekt“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.DEU
https://www.osce.org/fom/80723
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1985792
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/horizontal-effect-of-the-charter-towards-an-understanding-of-horizontality-as-a-structural-constitutional-principle/DAFE056FAFFF75F1905708E82E41DED5
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/horizontal-effect-of-the-charter-towards-an-understanding-of-horizontality-as-a-structural-constitutional-principle/DAFE056FAFFF75F1905708E82E41DED5
https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2018-4-EUCFR-Social%20rights-3.pdf
https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2018-4-EUCFR-Social%20rights-3.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3697089
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3697089
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Vorschriften über die elektronische Kommunikation sowie die Europäische Säule sozialer Rechte in 
Zusammenhang mit einem potenziellen Recht auf einen angemessenen Internetzugang.  

Im Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation stechen zwei Bestimmungen in 
Bezug auf ein hypothetisches Recht auf Internetzugang hervor: die Artikel 100 und 84 EKEK. 
Während Artikel 100 EKEK darauf abzielt, einzelstaatliche Maßnahmen in Bezug auf den Zugang zu 
oder die Nutzung von Internetdiensten zu begrenzen, die die Ausübung der in der Charta aner-
kannten Rechte oder Freiheiten einschränken, verpflichtet Artikel 84 EKEK die Mitgliedstaaten zur 
Gewährleistung eines universellen Internetzugangs. Daher könnte man annehmen, dass durch 
diese Bestimmungen ein hypothetisches Grundrecht auf Internetzugang auf EU-Ebene harmonisiert 
wird. Es könnte sogar argumentiert werden, dass die Erleichterung der universellen Konnektivität 
durch regulatorische Maßnahmen eine positive Verpflichtung des Staates gemäß einem poten-
ziellen Grundrecht auf Internetzugang darstellen würde.239  

Artikel 100 EKEK: Im Rahmen des Telekommunikationspakets 2009240 nahm das Europäische 
Parlament Änderung 138241 an, die Schutzmaßnahmen gegen nationale Maßnahmen vorsieht, um 
den Internetzugang der Nutzer unangemessen einzuschränken.242 Die Änderung wurde vom 
Parlament als Reaktion auf den Entwurf des französischen Hadopi-Gesetzes angenommen, der es 
der nationalen Verwaltungsbehörde „Hadopi“ ermöglichte, Maßnahmen gegen Internetnutzer zu 
ergreifen, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen, und zwar nach dem Three-Strikes-Ansatz, 
jedoch ohne vorherige gerichtliche Entscheidung. Änderung 138 zielte darauf ab, eine vorherige 
gerichtliche Entscheidung verbindlich zu machen, und wurde fast zwei Jahre lang intensiv disku-
tiert. Schlagworte wie das „Recht auf Internetzugang“243 und die „Gewährleistung der Freiheit des 
Internets“244 führten zu einer Polarisierung der Debatte. In den Debatten des Europäischen 
Parlaments 245 wurde häufig auf die Grundrechte Bezug genommen, insbesondere auf das Recht auf 
freie Meinungsäußerung, das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf gerichtliche Prüfung. Einige 
traten für ein – offenbar eigenständiges – Recht auf freien Zugang zum Internet ein. Schließlich 
wurde Artikel 1 Absatz 3a der geänderten Rahmenrichtlinie246 angenommen, mit dem die nationa-
len Maßnahmen in Bezug auf den Internetzugang der Endnutzer strengen Anforderungen247 unter-
worfen werden, die jedoch nicht unbedingt eine vorherige gerichtliche Entscheidung erfordern. Die 
Mitgesetzgeber haben diese Bestimmung in Artikel 100 der Neufassung von 2018 (EKEK) 

                                                             

239 Siehe A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 151. 
240 Richtlinie 2009/140/EG im Verfahren 2007/0247(COD) zur Änderung des Rechtsrahmens von 2003 für die 

elektronische Kommunikation. 
241 M. Schraa, Telecoms Regulatory Report September 2009, Cullen-International, 29. September 2009. 
242 Background – FAQs on internet access safeguards and the telecoms package, Website des Europäischen Parlaments; 

siehe A. Ferti, The Internet Freedom Provision of the EU Telecoms Package, Computer Law Review International,  
Bd. 11(1), 2013, zum Zusammenhang mit Grundrechten. 

243 Europäisches Parlament beschließt Reform des EU-Telekommunikationsrechts mit 1 Abänderung: Reaktion der 
Kommission, MEMO/09/219, Europäische Kommission, 6. Mai 2009; M. Schraa, Stakeholders debate internet access as 
a fundamental right, Cullen-International, 9. September 2009. 

244 EU-Telekommunikationsreform: 12 Reformen zur Stärkung der Verbraucherrechte, für ein offenes Internet, einen 
Telekom-Binnenmarkt und schnelle Internetanschlüsse für alle Bürger, MEMO/09/491, Europäische Kommission, 
20. November 2009, und Elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Aussprache), CRE 23/11/2009 – 117, 
Europäisches Parlament, 23. November 2009. 

245 Elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Aussprache), CRE 23/11/2009 – 117, Europäisches Parlament, 
23. November 2009. 

246 Richtlinie 2002/21/EG, geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG. 
247 Alle [...] Maßnahmen [...] dürfen nur dann auferlegt werden, wenn sie [...] angemessen, verhältnismäßig und 

notwendig sind, und ihre Anwendung ist angemessenen Verfahrensgarantien [...] zu unterwerfen, einschließlich des 
Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein faires Verfahren. [...] Ein vorheriges, faires und unparteiisches Verfahren 
[...] wird gewährleistet, [...] [das je nach nationalem Recht ein Verwaltungsverfahren oder ein Verfahren unter 
Beteiligung eines Richters sein kann]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009L0140
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/0247(COD)&l=en
https://www.cullen-international.com/product/documents/RRTEEU20090008
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20091105BKG63887&secondRef=0&language=DE#title1
https://www.degruyter.com/view/journals/cri/11/1/article-p1.xml?language=de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_09_219
https://www.cullen-international.com/product/documents/FLMEEU20090047
https://www.cullen-international.com/product/documents/FLMEEU20090047
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_09_513
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-7-2009-11-23-ITM-017_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-7-2009-11-23-ITM-017_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1597943031436&uri=CELEX:32002L0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009L0140
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übernommen. Artikel 100 EKEK kann als Kodifizierung eines (defensiven) Rechts auf Internetzugang 
unterhalb der Verfassungsebene verstanden werden. 

Artikel 84 EKEK: Die Universaldienstrichtlinie248 und der daran anknüpfende Europäische Kodex für 
die elektronische Kommunikation249 (EKEK) enthalten Bestimmungen, die die Mitgliedstaaten ver-
pflichten, Einzelpersonen auf Antrag einen Internetzugang zu gewähren (siehe Abschnitt 3.1.3 
„Ausgestaltung des Anwendungsbereichs – eine Fallstudie“).250 Diese Bestimmungen räumen 
Einzelpersonen nicht ausdrücklich Rechte251 ein, sondern erlegen den Mitgliedstaaten Pflichten auf. 
Während die frühere Universaldienstrichtlinie252 die Mitgliedstaaten dazu verpflichtete, einen 
funktionsfähigen Internetzugang für Nutzer an einem festen Standort zu gewährleisten, müssen die 
Mitgliedstaaten nach der Neufassung von Artikel 84 des EKEK von 2018 „sicher[stellen], dass alle 
Verbraucher [...] zu einem erschwinglichen Preis Zugang zu einem [...] angemessenen 
Breitbandinternetzugangsdienst [...] haben, [der] mit der in ihrem Gebiet angegebenen Qualität [...] 
an einem festen Standort verfügbar [ist]“253 (Hervorhebung hinzugefügt). In der Folgen-
abschätzung254 zum Entwurf des EKEK vertrat die Kommission die Auffassung, dass eine solche 
Universaldienstverpflichtung einen besseren Zugang zu wesentlichen elektronischen Diensten 
(elektronische Behördendienste, VoIP, elektronische Bankgeschäfte usw.) ermöglichen und die 
soziale Teilhabe der Bürger und die Ausübung ihrer Grundrechte, z. B. das Recht auf Information, die 
unternehmerische Freiheit und das Recht auf Bildung, verbessern würde. Für schutzbedürftige 
Verbrauchergruppen (Geringverdiener, ältere Menschen, Menschen, die weniger mobil sind oder 
aufgrund der Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben weniger imstande sind, aus dem Haus zu 
gehen) kann ein erschwinglicher Breitbandzugang die soziale Isolation verringern, das Gemein-
schaftsgefühl verbessern und die soziale Inklusion fördern. In der Arbeitsunterlage der Kommis-
sionsdienststellen255 zur Europäischen Säule sozialer Rechte256 ging die Europäische Kommission 
noch einen Schritt weiter und verknüpfte die Universaldienstverpflichtung mit der EU-Grundrechte-
charta, d. h. mit Artikel 36 der Grundrechtecharta (Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem 

                                                             

248 Richtlinie 2002/22/EG, zweimal geändert und zuletzt zusammen mit anderen Rechtsvorschriften im Telekommu-
nikationsbereich (Rahmen-, Universaldienst-, Zugangs- und Genehmigungsrichtlinie) im EKEK konsolidiert und 
geändert.  

249 Richtlinie (EU) 2018/1972 in Verfahren 2016/0288(COD); die Umsetzungsfrist endete am 21. Dezember 2020. 
250 Zum Hintergrund siehe R. Davies, Briefing – Broadband as a Universal Service, Briefing, EPRS, Europäisches Parlament, 

April 2016; M. Szczepanski, Briefing – The New European Electronic Communications Code, Briefing EU Legislation in 
Progress, EPRS, Europäisches Parlament, 16. Januar 2019. 

251 „[A]us der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs [ergibt sich jedoch], dass sich der Einzelne in all den Fällen, in 
denen die Bestimmungen einer Richtlinie inhaltlich unbedingt und hinreichend genau sind, vor nationalen Gerichten 
gegenüber dem Staat auf diese Bestimmungen berufen kann, wenn dieser die Richtlinie nicht fristgemäß oder nur 
unzulänglich in das nationale Recht umgesetzt hat“ (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 24. Januar 2012, Dominguez, 
C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, Rn. 33, und Abschnitt 3.3.3 „Ebene der Europäischen Union“. Inwieweit Einzelpersonen 
einen Anspruch auf Internetzugang aus einem Recht auf Gleichbehandlung durch die Verwaltung ableiten können, 
ist nicht klar. 

252 Siehe Artikel 4 der Universaldienstrichtlinie 2002/22/EG. 
253 Die Anforderungen werden im Überblick beschrieben in M. Mattera, Universal service – scope, affordability and 

funding, Cullen-International, 19. Juli 2020, sowie in Abschnitt 3.1.3 „Ausgestaltung des Anwendungsbereichs – eine 
Fallstudie“, Unterabschnitt „Der rechtliche Aspekt“. 

254 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zum EKEK und zur Einrichtung des GEREK Teil 2/3 (Anhang 4), 
SWD(2016)0303, Europäische Kommission, 14. September 2016, S. 253. 

255 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zur Einführung einer europäischen Säule sozialer Rechte, 
SWD(2017)0201, Europäische Kommission, 26. April 2017, S. 73 ff. 

256 Interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte, 2017/C 0428/09, Europäisches Parlament, 
Rat und Europäische Kommission, 13. Dezember 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1597851573719&uri=CELEX:32018L1972
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581977/EPRS_BRI(2016)581977_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2012:33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002L0022
https://www.cullen-international.com/product/documents/TRTEEU20200174
https://www.cullen-international.com/product/documents/TRTEEU20200174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:303:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0201&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32017C1213(01)
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wirtschaftlichem Interesse)257. Letztlich könnte Artikel 84 EKEK als Umsetzung eines Grundrechts auf 
Internetzugang verstanden werden. 

In diesem Sinne ist auch eine Bestandsaufnahme hinsichtlich der Europäischen Säule sozialer 
Rechte258 von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz zu Artikel 84 EKEK sieht Nr. 20 der 
Europäischen Säule sozialer Rechte ausdrücklich ein Recht auf Zugang zu hochwertigen essenziellen 
Dienstleistungen vor, einschließlich der digitalen Kommunikation (d. h. des Internet). Streng 
genommen ist diese Bestimmung nicht rechtsverbindlich 259 und verschafft Einzelpersonen daher 
keine klagbaren Rechte. Dieses Instrument könnte jedoch als Auslegungshilfe für den EuGH heran-
gezogen werden und auf lange Sicht Rechtskraft erlangen (was allerdings unwahrscheinlich ist)260. 
Vor Kurzem hat sich die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, in ihrer Rede vor dem 
Parlament im Juli 2019 zur Säule bekannt261 und in ihren politischen Leitlinien für die Europäische 
Kommission weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Grundsätze und Rechte angekündigt.262 

Die Rechtsnatur der europäischen Säule sozialer Rechte: Die europäische Säule sozialer Rechte wurde 
am 17. November 2017 gemeinsam vom Parlament, dem Rat und der Kommission unterzeichnet. 
Aufgrund ihrer politischen, nicht bindenden Rechtsnatur ist die Säule nicht direkt durchsetzbar und erfor-
dert eine Umsetzung in spezielle Maßnahmen oder eigene Rechtsvorschriften.263 Die Kommission orien-
tierte sich an der Charta der Grundrechte und schlug eine interinstitutionelle Proklamation vor, die inzwi-
schen die endgültige Fassung darstellt.264 Es scheint jedoch nicht beabsichtigt zu sein, die Säule ähnlich 
der EU-Grundrechtecharta weiterzuentwickeln, da ihre Durchsetzung durch die Proklamation begrenzt 
ist265 und da sie keine Bestimmung wie Artikel 51 Absatz 1 der EU-Grundrechtecharta enthält, die eine Ver-
pflichtung für die Unionsorgane und die Mitgliedstaaten begründen würde.266 Der EuGH267 und nationale 
Gerichte können sich bei der Auslegung des Unionsrechts auf die dort verankerten Rechte und Grundsätze 
stützen. 268 Selbst wenn die Säule juristische Bedeutung erlangen sollte, ist es fraglich, wie die Gerichte 
zwischen Rechten und (typischerweise) unverbindlichen Grundsätzen unterscheiden würden.269 

                                                             

257 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über die Zugänglichkeit der Websites von öffentlichen Stellen, 
SWD(2012)0401, Europäische Kommission, 3. Dezember 2012, S. 48 ff. 

258 Interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte, 2017/C 0428/09, Europäisches Parlament, 
Rat und Europäische Kommission, 13. Dezember 2017 im Verfahren 2016/2095(INI); zu Hintergrundinformationen 
siehe Z. Rasnača, (Any) relevance of the European Pillar of Social Rights for EU law?, European Law Blog, 17. November  
2017; N. Milotay, Die europäische Säule sozialer Rechte, Auf einen Blick, EPRS, Europäisches Parlament, Januar 2017; 
N. Milotay, Umsetzung der sozialen Säule, Auf einen Blick, EPRS, Europäisches Parlament, Dezember 2017. 

259 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zur Einführung einer europäischen Säule sozialer Rechte, 
SWD(2017)0201, Europäische Kommission, 26. April 2017, S. 73 ff. 

260 Z. Rasnača, (Any) relevance of the European Pillar of Social Rights for EU law?, European Law Blog, 17. November 2017. 
261 Präsidentin U. von der Leyen, Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Europäischen Parlaments, 16. Juli 2019. 
262 Präsidentin U. von der Leyen, Politische Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019-2024, 16. Juli 2019, 

S. 9-10. 
263 Mitteilung zur Einführung einer europäischen Säule sozialer Rechte, COM(2017)0250, Europäische Kommission, 

26. April 2017, S. 7; zu Stellungnahmen von Interessenträgern zu diesem Aspekt siehe Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen zur Einführung einer europäischen Säule sozialer Rechte, SWD(2017)0206, Europäische  
Kommission, 26. April 2017, S. 14. 

264 Mitteilung zur Einführung einer europäischen Säule sozialer Rechte, COM(2017)0250, Europäische Kommission, 
26. April 2017, S. 6. 

265 Erwägungsgründe 17 bis 19, Interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte, 2017/C 0428/ 
09, Europäisches Parlament, Rat und Europäische Kommission, 13. Dezember 2017. 

266 Z. Rasnača, (Any) relevance of the European Pillar of Social Rights for EU law?, European Law Blog, 17. November 2017. 
267 Wie der EuGH vor dem Vertrag von Lissabon mit Blick auf die Charta: Urteil des Gerichtshofes vom 27. Juni 2006, 

Parlament/Rat, C-540/03, ECLI:EU:C:2006:429. 
268 Z. Rasnača, (Any) relevance of the European Pillar of Social Rights for EU law?, European Law Blog, 17. November 2017. 
269 Dieser Punkt wurde von Interessengruppen in der öffentlichen Konsultation angesprochen (siehe Arbeitsunterlage 

der Kommissionsdienststellen SWD(2017)0206, S. 15). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52012SC0401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32017C1213(01)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2095(INI)&l=en
https://europeanlawblog.eu/2017/11/17/any-relevance-of-the-european-pillar-of-social-rights-for-eu-law/#_ednref2
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595871/EPRS_ATA(2017)595871_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614622/EPRS_ATA(2017)614622_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0201&from=EN
https://europeanlawblog.eu/2017/11/17/any-relevance-of-the-european-pillar-of-social-rights-for-eu-law/#_ednref2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_19_4230
https://ec.europa.eu/info/files/political-guidelines-next-commission-2019-2024-union-strives-more-my-agenda-europe_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2017:0250:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0206&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2017:0250:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32017C1213(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32017C1213(01)
https://europeanlawblog.eu/2017/11/17/any-relevance-of-the-european-pillar-of-social-rights-for-eu-law/#_ednref2
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55770&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1110904
https://europeanlawblog.eu/2017/11/17/any-relevance-of-the-european-pillar-of-social-rights-for-eu-law/#_ednref2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0206&from=EN
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Die Verordnung über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet270 gewährleistet die 
unterschiedslose und diskriminierungsfreie Behandlung des Internetverkehrs und fördert die Quali-
tät der Internetzugangsdienste durch Transparenzmaßnahmen und Regulierungsaufsicht. Insoweit 
sorgt sie für die Bereitstellung eines angemessenen Internetzugangs. Ein Wissenschaftler ist der 
Ansicht, dass Vorschriften – beispielsweise zur Netzneutralität – Teil der positiven Verpflichtungen 
eines Staates zur Gewährleistung der Meinungsfreiheit werden könnten.271 Die gleiche Schluss-
folgerung könnte hinsichtlich eines Grundrechts auf Internetzugang gezogen werden. 

Durch die Verordnung erhalten die Endnutzer in der EU das individuelle und klagbare Recht, 
Internetinhalte und Dienste ihrer Wahl zu nutzen und bereitzustellen. In der Verordnung ist auch 
der Grundsatz der nichtdiskriminierenden Behandlung des Datenverkehrs verankert.272 Abgesehen 
von genau definierten Ausnahmen sind nach diesen Vorschriften die Sperrung, Drosselung und 
Diskriminierung des Internetverkehrs durch Internetdienstanbieter in der EU nicht zulässig.273 
Obwohl die Debatten im Europäischen274 Parlament über das offene Internet und die Netzneutra-
lität weniger von Verweisen auf die Grundrechte geprägt waren als die Debatte über die Urheber-
rechtsrichtlinie (siehe unten), war von Anfang an klar, dass die Grundrechte berücksichtigt werden 
müssen. Der Kommission zufolge ging es mit Blick auf die Neutralität und die Fragen, die der 
entsprechenden Debatte zugrunde lagen, im Wesentlichen darum, wie die Offenheit des Internets 
gewährleistet und gleichzeitig ein Beitrag zur Wahrnehmung und Achtung der Grundrechte wie der 
Meinungsfreiheit und der unternehmerischen Freiheit geleistet werden kann.275 In ihrer Folgen-
abschätzung stellte die Kommission fest, dass jede Einschränkung des Zugangs zum offenen 
Internet das Recht der Endnutzer auf freie Meinungsäußerung und die Art und Weise, wie sie 
Informationen erhalten und weitergeben können, beeinträchtigen kann.276 Belli und van Bergen 
(Europarat)277 analysierten ferner den Schutz der Menschenrechte durch die Netzneutralität und 
stellten unter anderem fest, dass die marktorientierte Behandlung von Informationsströmen die 
freie Meinungsäußerung massiv beeinträchtigen könnte. Aus diesem Grund enthält die Verordnung 
Schutzklauseln wie das Recht der Endnutzer auf Zugang und Verbreitung von Informationen und 
Inhalten sowie die Verpflichtung der Anbieter zur Gleichbehandlung des [Internet-]Verkehrs und 
zur Wahrung der Integrität des Netzes.278  

Die Verordnung eröffnet Einzelpersonen auch die Möglichkeit, bei Leistungsabweichungen 
wirksam Abhilfemaßnahmen zu verlangen. Es könnte argumentiert werden, dass dies aufgrund der 
Begründung einer Rechenschaftspflicht zu zuverlässigeren Internetverbindungen führt und 
dadurch zur Einrichtung angemessener Internetzugänge beiträgt. Nach Artikel 4 Absatz 4 der 
Verordnung über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet gilt jede Abweichung der 
Geschwindigkeit oder anderer Parameter für die Dienstqualität als nicht vertragskonforme Leistung, 
                                                             

270 Verordnung (EU) 2015/2120. 
271 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 140 und 150. 
272 Open Internet, Website der Europäischen Kommission. 
273 Open Internet, Website der Europäischen Kommission. 
274 Europäischer Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation [...] (Aussprache), CRE 02/04/2014 – 16, Europäisches 

Parlament, 2. April 2014; Europäischer Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation (Aussprache), CRE 
27/10/2015 – 2, Europäisches Parlament, 27. Oktober 2015.  

275 Mitteilung „Offenes Internet und Netzneutralität in Europa“, KOM(2011)0222, Europäische Kommission, 19. April 
2011. 

276 Impact Assessment on measures concerning the European Single Market for electronic communications and to 
achieve a Connected Continent, SWD(2013)0331, Europäische Kommission, 11. September 2013.  

277 Protecting Human Rights through Network Neutrality, CMSI(2013)misc19E, Steering Committee on Media and 
Information Society, Europarat, 3.-6. Dezember 2013; kürzlich wurde dieses Thema in der Empfehlung CM/Rec(2016)1 
des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über den Schutz und die Förderung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung und des Rechts auf Privatsphäre im Hinblick auf Netzneutralität (Ministerkomitee (Europarat), 13. Januar  
2016) erneut aufgegriffen. 

278 Siehe Leitlinien zur Umsetzung der Verordnung über den offenen Internetzugang, BoR (20) 112, GEREK, 11. Juni 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R2120
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/open-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/open-internet
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140402+ITEM-016+DOC+XML+V0//EN&language=DE
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-10-27-ITM-002_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-10-27-ITM-002_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0222&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2013:331:FIN
https://rm.coe.int/16805a09ca
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806c9db8
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation


Internetzugang als Grundrecht 

  

47 

bei der die Verbraucher Rechtsbehelfe geltend machen können.279 Die Bestimmung sieht auch eine 
Erleichterung der Beweislast der Verbraucher vor, wenn die Abweichungen „durch einen von der 
[nationalen Regulierungsbehörde] bereitgestellten oder von ihr oder einem von ihr beauftragten 
Dritten zertifizierten Überwachungsmechanismus ermittelt wurden“. Bislang war es für die Verbrau-
cher nahezu unmöglich, eine abweichende Leistung nachzuweisen, um Abhilfemaßnahmen zu 
erwirken; dies wird nun durch zertifizierte Überwachungsmechanismen erleichtert, mit denen lang-
same Download- und Upload-Geschwindigkeiten ermittelt werden können.280 Das GEREK vertritt 
die Auffassung, dass die nationalen Regulierungsbehörden nicht verpflichtet sind, diese 
Mechanismen einzurichten oder zu zertifizieren. Wenn sie Überwachungsmechanismen für die 
Überwachung von Leistungsabweichungen bereitstellen, sollten sie aber als zertifiziert angesehen 
werden können. 281 Die Verordnung regelt an sich nicht die Internetzugangsrechte im engeren 
Sinne, leistet aber durch die Festlegung von Zugangs- und Leistungsmodalitäten dennoch einen 
wichtigen Beitrag dazu, wie das Konzept eines angemessenen Internetzugangs zu verstehen ist. 

Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen – Auch die Vorschriften282 zur Förderung der Barrierefreiheit im Internet, insbe-
sondere für Menschen mit Behinderungen, könnten so verstanden werden, dass sie in den 
Anwendungsbereich eines Menschenrechts283 oder Grundrechts284 auf Zugang zum Internet fallen. 
In Begleitdokumenten und in Erwägung 12 der Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu den 
Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen nimmt die Kommission zwar nicht auf die 
EU-Grundrechtecharta, wohl aber auf das (internationale) Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen285 Bezug. Darüber hinaus unterstützt die Kommission die Forschung 
zur Barrierefreiheit im Internet und die Einführung von Lösungen durch Finanzierungen und durch 
Pilotprojekte.286 

Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie287 kann so verstanden werden, dass er die Einhaltung der 
Urheberrechtsgesetze sicherstellt und somit zu einem rechtmäßigen digitalen Umfeld beiträgt, d. h. 
zu einem angemessenen Zugang zum Internet. Die meisten Kommentatoren sehen in der 

                                                             

279 Siehe § 57 Absatz 4 TKG-Novelle sowie Begründung der TKG-Novelle-E, S. 289-290, als Beispiel für eine Umsetzung 
auf nationaler Ebene. Im EKEK wird eine ähnliche Position vertreten. Artikel 105 Absatz 5 EKEK gilt jedoch nicht für 
Internetzugangsdienste oder nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste (Webmail, 
Nachrichtenübermittlungsdienste und Internet-Telefonie) und sieht keine Erleichterung der Beweislast vor. Die 
Bestimmung besagt, dass eine abweichende Leistung von nummernbasierten interpersonellen Kommunikations-
diensten (herkömmliche Festnetz- und Mobilfunk-Sprachdienste) und von Diensten, die ganz oder überwiegend in 
der Übertragung von Signalen bestehen (Rundfunk- und M2M-Dienste), „als Anlass für die Inanspruchnahme der 
Rechtsbehelfe [gelten], die dem Verbraucher nach nationalem Recht [...] zur Verfügung stehen“.  

280 B. Holznagel, „Verbraucherschutz in der Netzregulierung gewinnt an Bedeutung“, in Verbraucher und Recht,  
Bd. 34(12), 2019, S. 442, sowie B. Holznagel und C. Vierling, „Instrumente des Verbraucherschutzes in der 
Netzregulierung“, in T. Brönneke u. a., Verbraucherrechtsvollzug, Nomos, 2020, S. 75 ff. (83). 

281 Leitlinien zur Umsetzung der Verordnung über den offenen Internetzugang, BoR (20) 112, GEREK, 11. Juni 2020, S. 45; 
Mitteilung zur Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe „erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig 
wiederkehrende Abweichung bei der Geschwindigkeit“ bei Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download gemäß 
Art. 4 Abs. 4 Verordnung (EU) 2015/2120, Mitteilung Nr. 485/2017, Bundesnetzagentur (BNetzA), 12. Juli 2017; Fragen 
zu bestehenden und geplanten rechtlichen Vorgaben für Anbieter von Internetzugangsdiensten im Zusammenhang 
mit Netzneutralität und Qualitätstransparenz, WD 5 - 3000 - 115/16, Bundestag WD, 27. Januar 2017, S. 13-14. 

282 Richtlinie (EU) 2016/2102. 
283 Artikel 9 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (VN-BRK); Erwägung 12 der 

Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen. 

284 Artikel 26, 29 und 36 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.  
285 VN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (VN-BRK). 
286 Web Accessibility, Website der Europäischen Kommission.  
287 Richtlinie (EU) 2019/790 in Verfahren 2016/0280(COD); die Umsetzungsfrist endete am 7. Juni 2021. 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0301-0400/325-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926108.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018L1972-20181217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018L1972-20181217
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Breitband/Breitbandgeschwindigkeiten/Mitteilung_Konkretisierung.pdf;jsessionid=40C9B5740C964532C2A13B5718BE44C9?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=E4C6D992C4E713844B60D4A64793878A
https://www.bundestag.de/resource/blob/494536/45de30ef4e00dda94ba348f3153ce223/wd-5-115-16-pdf-data.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj?locale=de
http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf?__blob=publicationFile
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf?__blob=publicationFile
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L0790
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
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Bestimmung jedoch eine Gefährdung des Zugangs zu Inhalten, da die durch Artikel 17 der Urheber-
rechtsrichtlinie288 geförderten Maßnahmen gleichzeitig den Zugang zu rechtmäßigen Online-
Inhalten einschränken können („Overblocking“).289 Daher sehen viele Kommentatoren und Interes-
senvertreter die Bestimmung als Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informa-
tionsfreiheit an.290 Die Bestimmung könnte auch ein (hypothetisches) Recht auf Internetzugang 
beeinträchtigen, wenn ihr Anwendungsbereich über die Konnektivität hinaus auf die Möglichkeit 
des Empfangs und der Weitergabe von Online-Inhalten ausgedehnt würde.291 Gemäß Artikel 17 
Absatz 4 Buchstabe b der Urheberrechtsrichtlinie müssen Plattformen für das Teilen von Inhalten 
Urheberrechte verletzendes Material nach Maßgabe hoher branchenüblicher Anforderungen an die 
berufliche Sorgfalt sperren und filtern, um eine Haftung zu vermeiden. Artikel 17 Absatz 4 
Buchstabe b der Urheberrechtsrichtlinie berührt nicht nur die Rechte von Plattformen für das Teilen 
von Inhalten und von Urheberrechtsinhabern, sondern auch die Rechte von Nutzern, die Inhalte 
erstellen, deren Daten allgemein 292 und wahllos analysiert oder sogar fälschlicherweise entfernt 
werden 293 („Overblocking“), und von Nutzern, die Inhalte nutzen, deren Informationsquellen infolge 
der Quote falsch-positiver Ergebnisse294 beeinträchtigt werden. Aus der Folgenabschätzung der 

                                                             

288 Früher Artikel 13 des Vorschlags für eine Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. 
289 G. Spindler beispielsweise äußert sich im Artikel The Liability system of Art. 17 DSMD and national  

implementation – contravening prohibition of general monitoring duties?, Journal of Intellectual Property, Information 
Technology and Electronic Commerce Law (jipitec), Bd. 10(3), 2019, kritisch zu Artikel 17 Absatz 4 Buchstabe a der 
Urheberrechtsrichtlinie. 

290 Siehe z. B. W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of Expression and the internet, 2. Auflage, Council of Europe  
Publishing, August 2020, S. 147-148. 

291 Ein derart weit gefasster Ansatz würde sich mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 
überschneiden. Ob dies erstrebenswert wäre, ist nicht klar. Man könnte argumentieren, dass ein Internetzugang an 
sich ohne ein vertrauenswürdiges Online-Umfeld einschließlich eines weitgehend beliebigen Zugangs zu legalen 
Inhalten wertlos sei. Darüber hinaus können Fälle, die beide Rechte berühren, einen thematischen Cluster mit 
spezieller Betonung der Besonderheiten des Internets bilden (siehe Fußnote 140). Dies würde zur Kohärenz und 
Systematisierung der Rechtsprechung beitragen. Die Gerichte haben jedoch bereits eine einschlägige Recht-
sprechung entwickelt, die inhalts- und kontextbezogene Aspekte, einschließlich der Merkmale von Kommunikations-
medien, im Rahmen des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit berücksichtigt (Guide on 
Article 10 of the ECHR, EGMR, 31. August 2020; W. Benedek und M. Kettemann, Freedom of Expression and the internet,  
2. Auflage, Council of Europe Publishing, August 2020, S. 139-146; Sammlung der Rechtsprechung zum Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, EuGH, 14. März 2021). Als Kompromiss könnte die Auffassung vertreten 
werden, dass Maßnahmen zur Moderation von Inhalten nur dann einen Eingriff in das Recht auf Internetzugang 
darstellen, wenn bei vernünftiger Betrachtungsweise festzustellen ist, dass sie Einzelpersonen in erheblichem 
Umfang davon abhalten, elektronische Kommunikationsdienste zu nutzen, die den Zugang zum Internet 
gewährleisten, oder wenn sie mit der Sperrung von Endpunkten oder Websites (mit legalen Inhalten) gleichzusetzen 
sind. Diese Erwägungen sprengen jedoch den Rahmen dieser Studie und werden lediglich als Diskussionsanstöße  
berücksichtigt.  

292 G. Spindler, The Liability system of Art. 17 DSMD and national implementation – contravening prohibition of general 
monitoring duties?, jipitec, Bd. 10(3), 2019. In ihrer Folgenabschätzung betrachtet die Europäische Kommission die 
Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern (insbesondere zur Bereitstellung von Daten wie z. B. Identifikations-
merkmalen („Fingerabdrücken“)) als erforderlich für das effiziente Funktionieren der Filtertechnologien. 

293 Laut der Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, 
SWD(2020)0348 Teil 1/2, Europäische Kommission, 15. Dezember 2020, S. 2, wird als „versehentliche Entfernung“ eine 
Entfernung von online angebotenen Inhalten, Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, die nicht durch die 
Rechtswidrigkeit der Inhalte, Waren oder Dienstleistungen oder die Bedingungen des Online-Dienstes oder durch 
einen anderen Grund gerechtfertigt war, aus dem Inhalte, Waren oder Dienstleistungen rechtmäßig entfernt werden 
können. Dem Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, 
SWD(2016)0301, Europäische Kommission, 14. September 2016, S. 153-153, zufolge kann dies der Fall sein, wenn die 
Dienste vom Nutzer hochgeladene Inhalte in ungerechtfertigter Weise einschränken (z. B. wenn eine 
Ausnahmeregelung oder eine Beschränkung des Urheberrechts gilt oder ein Inhalt gemeinfrei ist) oder wenn die 
Inhalte durch die Technologien nicht korrekt identifiziert werden. 

294 D. h. in Fällen, in denen Inhalte fälschlich identifiziert und entfernt werden. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52016PC0593
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5041
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5041
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf
https://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_1/data/index_1_04_03_11.htm
https://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_1/data/index_1_04_03_11.htm
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5041
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0301:FIN
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Kommission295 und Erwägung 70 der Urheberrechtsrichtlinie wird bereits deutlich, dass mit 
Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie versucht wird, bei Beteiligung mehrerer Interessenträger die 
heikle Balance zwischen der unternehmerischen Freiheit (Artikel 16 EU-Grundrechtecharta), dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung296 (Artikel 11 EU-Grundrechtecharta), der Freiheit der Kunst 
(Artikel 13 EU-Grundrechtecharta) und dem Recht auf (geistiges) Eigentum (Artikel 17 Absatz 2 EU-
Grundrechtecharta) zu wahren. Nach Erwägung 70 der Urheberrechtsrichtlinie und der Folgen-
abschätzung der Kommission297 werden negative Auswirkungen auf die Grundrechte durch 
Ausnahmen und Beschränkungen (z. B. Artikel 17 Absatz 7 der Urheberrechtsrichtlinie) sowie 
Verfahrensgarantien (z. B. Artikel 17 Absatz 9 der Urheberrechtsrichtlinie) abgemildert.298 
Wenngleich sich die Mitgesetzgeber letztlich auf einen Kompromiss verständigten und die 
Richtlinie verabschiedeten, sehen Wissenschaftler Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie immer 
kritisch, und Polen hat Artikel 17 Absatz 4 Buchstaben b und c der Urheberrechtsrichtlinie sogar vor 
dem EuGH als Verstoß gegen das in Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta garantierte Recht auf freie 
Meinungsäußerung angefochten.299 Je nach Anwendungsbereich kann diese Argumentation auch 
in Bezug auf ein eigenständiges Recht auf Internetzugang übernommen werden. 

                                                             

295 Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, SWD(2016)0301, 
Europäische Kommission, 14. September 2016, Abschnitt 5, insbesondere Abschnitt 5.2.3, S. 153 ff. 

296 G. Spindler, stellt in The Liability system of Art. 17 DSMD and national implementation – contravening prohibition of 
general monitoring duties?, jipitec, Bd. 10(3), 2019, klar, dass nicht nur das Recht auf freie Meinungsäußerung (von 
Nutzern, die Inhalte erstellen), sondern auch das Recht auf Information (von Nutzern, die Inhalte abrufen), dadurch 
verletzt werden kann, dass Zugangsanbieter zur Sperrung von Websites verpflichtet sind. Die Europäische  
Kommission geht davon aus, dass sich die Genauigkeit mit der Zeit verbessern wird. 

297 Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, SWD(2016)0301, 
Europäische Kommission, 14. September 2016, Abschnitt 5, insbesondere Abschnitt 5.2.3, S. 153 ff. 

298 Siehe dazu The European Copyright Society, Comment of the European Copyright Society Selected Aspects of 
Implementing Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market into National Law, jipitec, Bd. 11(2), 
2020, Rn. 35 ff.; J. Quintas, u. a., Safeguarding User Freedoms in Implementing Article 17 of the Copyright in the Digital 
Single Market Directive: Recommendations from European Academics, jipitec, Bd. 10(3), 2019. 

299 Siehe Klage vom 24. Mai 2019, Gerichtshof, Polen/Parlament und Rat, C-401/19; B. Jütte, und C. Geiger, Regulating 
freedom of expression on online platforms? Poland's action to annul Article 17 of the Directive on Copyright in the 
Digital Single Market Directive, European Law Blog, 3. Februar 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0301:FIN
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5041
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0301:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0301:FIN
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-2-2020/5104
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-2-2020/5104
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5042
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5042
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5042
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216823&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8371710
https://europeanlawblog.eu/2021/02/03/regulating-freedom-of-expression-on-online-platforms-polands-action-to-annul-article-17-of-the-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-directive/
https://europeanlawblog.eu/2021/02/03/regulating-freedom-of-expression-on-online-platforms-polands-action-to-annul-article-17-of-the-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-directive/
https://europeanlawblog.eu/2021/02/03/regulating-freedom-of-expression-on-online-platforms-polands-action-to-annul-article-17-of-the-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-directive/
https://europeanlawblog.eu/2021/02/03/regulating-freedom-of-expression-on-online-platforms-polands-action-to-annul-article-17-of-the-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-directive/
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Weitere Rechtsvorschriften, die den Einsatz von Inhaltsfiltern fördern, sind die kürzlich verabschiedete 
Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte 300 und die Richtlinie zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern301. Die Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste, 302 die sich unter anderem mit Hassreden und Gewalt befasst, erfordert keine 
Ex-ante-Kontrollmaßnahmen. 303 Darüber hinaus ergreifen Unternehmen freiwillige Maßnahmen zur 
Bekämpfung schädlicher und illegaler Inhalte, 304 und durch Initiativen wie den jüngsten Vorschlag zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet (COM(2020)0568)305 sowie durch die 
Unterstützung der Erforschung neuer Technologien, einschließlich der automatischen Verhinderung des 
Hochladens von terroristischen Inhalten, möchte die Kommission solche Ansätze unterstützen.306 Wenn 
mächtige Unternehmen nach eigenem Ermessen übermäßig filtern, können Einzelpersonen versuchen, 
sich auf ihre Grundrechte zu berufen (horizontale Wirkung oder Schutzpflicht).307 

Über diese Initiativen hinaus fördert die EU die Konnektivität durch Maßnahmen wie die Aufbau- 
und Resilienzfazilität, den 5G-Aktionsplan, WiFi4EU, den Connecting-Europe-Breitbandfonds, die 
Fazilität „Connecting Europe“ und die Kommissionsvorschriften für staatliche Beihilfen zum 
Breitbandausbau.308 

5.1.2. Aktuelle und künftige Initiativen 
Ähnlich wie bei den bestehenden Rechtsvorschriften haben mehrere aktuelle und künftige 
Initiativen einen Bezug zum Grundrecht auf Internetzugang. Wie bereits in der Vergangenheit (siehe 
                                                             

300 Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte; siehe auch 
D. Keller, The CJEU's new filtering case, the terrorist content regulation, and the future of filtering mandates in the EU, 
CIS Blog, 2. Dezember 2019, und L. Dutkiewicz und N. Krack zum Vorschlag für eine Verordnung zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Online-Inhalte, Teile I, II, III, CiTiP Blog, 24. und 25. November 2020. 

301 Artikel 25 der Richtlinie 2011/93/EU zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern; siehe insbesondere Bericht über die Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen nach Artikel 25 der 
Richtlinie 2011/93/EU vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie, COM(2016)0872, Europäische Kommission, 16. September 
2016. 

302 Artikel 28b Absätze 1 und 3 der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste, geändert durch Richtlinie 
(EU) 2018/1808. 

303 Siehe auch Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, 
SWD(2020)0348 Teil 2/2, Europäische Kommission, 15. Dezember 2020, S. 97-98 und 130-137. 

304 Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, SWD(2020)0348 
Teil 2/2, Europäische Kommission, 15. Dezember 2020, S. 182-195. 

305 Verfahren 2020/0259 (COD); zum Kontext siehe Proposal for a Regulation on a temporary derogation from certain 
provisions of the e-Privacy Directive for the purpose of combating child sexual abuse online, Legislative Train 
Schedule, Europäisches Parlament; Studie Commission proposal on the temporary derogation from the e-Privacy 
Directive for the purpose of fighting online child sexual abuse. Targeted substitute impact assessment, EPRS, 
Europäisches Parlament, Februar 2021. 

306 Vorschlag für eine Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte, COM(2018)0640, 
Europäische Kommission, 12. September 2018, S. 10: „Zudem werden mit Horizont 2020 Forschungsarbeiten zur 
Entwicklung neuer Techniken unterstützt, mit denen beispielsweise das Hochladen terroristischer Inhalte 
automatisch unterbunden werden kann.“ 

307 Siehe E. Frantziou, The Horizontal Effect of the Charter, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Bd. 22, 2020; 
Die Auswirkungen von Algorithmen zur Filterung oder Moderation von Online-Inhalten, Fachabteilung Bürgerrechte 
und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, September 2020, S. 55-56, zum Recht auf freie 
Meinungsäußerung; siehe Studie Commission proposal on the temporary derogation from the e-Privacy Directive for 
the purpose of fighting online child sexual abuse. Targeted substitute impact assessment, EPRS, Europäische s 
Parlament, Februar 2021, S. 25-26, zur Berufung auf das Recht auf Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre  
gegen einen Rechtsakt, der de facto freiwillige Maßnahmen unterstützt (d. h. der Unterstützung zum Ausdruck 
bringt), de jure aber die bestehende Unsicherheit aufrechterhält, statt die Datenverarbeitung zu legalisieren 
(unveränderte Anwendbarkeit der DSGVO); Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta, insbesondere in Verbindung mit 
Artikel 16 AEUV, hat horizontale Wirkung; S. Knebel, Die Drittwirkung der Grundrechte und -freiheiten gegenüber 
Privaten, Nomos, 2018, S. 90-104. 

308 Broadband Europe, Website der Europäischen Kommission. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_19_2021_INIT&from=EN
http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2019/12/cjeu%E2%80%99s-new-filtering-case-terrorist-content-regulation-and-future-filtering-mandates-eu
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3276088&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3276089&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3276091&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1598012531184&uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0872
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1598013095676&uri=CELEX:32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32018L1808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0259(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-temporary-derogation-from-the-e-privacy-directive-for-ott-services
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-temporary-derogation-from-the-e-privacy-directive-for-ott-services
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662598
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662598
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662598
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0640
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/horizontal-effect-of-the-charter-towards-an-understanding-of-horizontality-as-a-structural-constitutional-principle/DAFE056FAFFF75F1905708E82E41DED5
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2020)657101
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662598
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662598
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662598
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe
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vorstehender Abschnitt, Unterabschnitt „Artikel 100 EKEK“) könnte das Recht auf Internetzugang in 
Debatten über aktuelle Initiativen wie das Gesetz über digitale Dienste und der Aktionsplan für 
digitale Bildung erneut zum Thema werden – angesichts des aktuellen Rechtsrahmens möglicher-
weise eher mittelbar im Zusammenhang mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit. 

Der Vorschlag für das Gesetz über digitale Dienste (Vorschlag für eine Verordnung über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste) kann als Beitrag zu einem sicheren und rechtmäßigen Online-
Umfeld und damit zu einem angemessenen Internetzugang verstanden werden. Allerdings kann die 
Angemessenheit eines Internetzugangs durch (übermäßiges) Overblocking auch gefährdet werden. 
Zudem könnte ein Grundrecht auf Internetzugang durch Vorschriften beeinträchtigt werden, wenn 
ihr Anwendungsbereich auf die Möglichkeit des Empfangs und der Weitergabe von Online-Inhalten 
ausgeweitet würde.309 Diejenigen, die der Auffassung sind, dass der Vorschlag für eine Verordnung 
über einen Binnenmarkt für digitale Dienste allenfalls entfernt mit einem hypothetischen Recht auf 
Internetzugang zu tun habe, erhalten mit dieser Zusammenfassung vielleicht einen Einblick in die 
umfassendere Debatte über die Internet-Governance, nicht zuletzt in Anbetracht der potenziellen 
übergreifenden Auswirkungen. Am 15. Dezember 2020 legte die Kommission den Vorschlag für 
einen Rechtsakt über digitale Dienste vor,310 der „ein verantwortungsvolles und sorgfältiges Ver-
halten der Anbieter von Vermittlungsdiensten [fördern soll], um für ein sicheres Online-Umfeld zu 
sorgen, das es den Bürgerinnen und Bürgern der Union und anderen Betroffenen ermöglicht, ihre 
Grundrechte, insbesondere ihre [sic] Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit, frei 
auszuüben“.311 Dazu werden in dem Vorschlag i) Haftungsausschlüsse für Anbieter von Vermitt-
lungsdiensten312 im Hinblick auf von ihnen übermittelte oder gespeicherte Informationen Dritter 
aufgezählt (Artikel 3-5 des Vorschlags), ii) asymmetrische313 Sorgfaltspflichten, unter anderem in 
Bezug auf die Moderation von Inhalten, Online-Werbung 314 und algorithmische Systeme315 
(Kapitel III des Vorschlags) auferlegt, und iii) Bestimmungen über die Umsetzung und Durchsetzung 

                                                             

309 Obwohl diese Vorschriften zur Moderation von Inhalten hauptsächlich Anbieter von Online-Diensten (nicht aber 
Internetzugangsanbieter) betreffen und sich eindeutig auf das Recht auf freie Meinungsäußerung (und nicht auf das 
angestrebte Recht auf Internetzugang) beziehen, hat zumindest ein Wissenschaftler Regeln zur Moderation von 
Inhalten im Zusammenhang mit dem Recht auf Internetzugang erörtert (S. Tully, A Human Right to Access the 
Internet? Problems and Prospects, Human Rights Law Review, Bd. 14(2), 2014, S. 191-192). Bestimmte Vorschriften 
dieses Vorschlags gelten auch für Internetdienstanbieter und können (prima facie) als Anreiz für Instrumente zur 
Moderation von Inhalten verstanden werden (Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 des Vorschlags für eine Verordnung 
über einen Binnenmarkt für digitale Dienste). 

310 Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, COM(2020)0825, Europäische  
Kommission, 15. Dezember 2020.  

311 Begründung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, COM(2020)0825, 
Europäische Kommission, 15. Dezember 2020, S. 6. 

312 Zu Vermittlungsdiensten siehe Artikel 2 Buchstabe f und Erwägung 19 des Vorschlags für eine Verordnung über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste. Eine eingehende Beschreibung ist der Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine 
Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, SWD(2020)0348 Teil 2/2, Europäische Kommission, 
15. Dezember 2020, S. 167-181, zu entnehmen. 

313 Erwägung 35 des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste: „In dieser Verordnung 
werden [...] grundlegende Verpflichtungen festgelegt, die für alle Anbieter von Vermittlungsdiensten gelten, sowie 
zusätzliche Verpflichtungen für Anbieter von Hosting-Diensten und, im Einzelnen, für Online-Plattformen und sehr 
große Online-Plattformen [die keine Kleinstunternehmen oder kleinen Unternehmen sind].“ Eine Übersicht über die 
Sorgfaltspflichten ist der Begründung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste, S. 14-15, sowie der Abbildung in der Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Bin-
nenmarkt für digitale Dienste, SWD(2020)0348 Teil 1/2, Europäische Kommission, 15. Dezember 2020, S. 73, zu 
entnehmen. 

314 Zu Risiken in Verbindung mit Werbung siehe Erwägung 52 des Vorschlags für eine Verordnung über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste.  

315 Zu Risiken in Verbindung mit Empfehlungssystemen siehe Erwägung 62 des Vorschlags für eine Verordnung über 
einen Binnenmarkt für digitale Dienste. 

https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
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der Verordnung vorgesehen (Kapitel IV des Vorschlags).316 Die Haftungsausschlüsse für Online-Ver-
mittler, die die von ihnen übermittelten Informationen nicht kennen bzw. nicht kontrollieren 
können, sind nach wie vor notwendig, damit die Anbieter sich nicht auf Strategien zur Risikoaver-
sion verlegen, beispielsweise durch übermäßige Filterung, restriktive Bedingungen für Geschäfts-
partner oder den völligen Verzicht auf Geschäftstätigkeiten.317 Um die Anbieter nicht vom Einsatz 
freiwilliger Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Inhalte abzuhalten,318 wird in der Verordnung 
klargestellt, dass der Haftungsausschluss bei Anwendung dieser Maßnahmen (ungeachtet einer 
wahrscheinlichen Gefährdung) weiterhin gilt.319 Umgekehrt sollen die vorgeschlagenen asymmetri-
schen Sorgfaltspflichten das Verhalten der Vermittler beschränken und sicherstellen, dass die Ver-
mittler verantwortungsvoll handeln. Die Sorgfaltspflichten würden Transparenz schaffen und Ver-
pflichtungen von Organisationen begründen, um die Prüfung von Maßnahmen zur Moderation von 
Inhalten zu erleichtern und die Erfüllung der Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Darüber hinaus 
sieht der Verordnungsentwurf strengere Verpflichtungen für Anbieter von Hosting-Diensten und 
für Plattformbetreiber sowie eine Reihe grundlegender Verfahren zur Moderation von Inhalten vor. 
Diese Verfahren würden unmittelbar320 und mittelbar321 Anreize für Vermittler schaffen, gegen ille-
gale Inhalte vorzugehen. Um die Grundrechte der Nutzer zu schützen, beinhalten sie Informations-
pflichten und Beschwerdemechanismen sowie Transparenzverpflichtungen. Im Allgemeinen 
                                                             

316 Ein knapper Überblick ist der Begründung des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste, S. 13-16, zu entnehmen. 

317 Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, SWD(2020)0348 
Teil 1/2, Europäische Kommission, 15. Dezember 2020(DSA), S. 48 und 52; zum Hintergrund siehe T. Madiega, Reform 
der EU-Haftungsregelung für Online-Vermittler, Eingehende Analyse, EPRS, Europäisches Parlament, Mai 2020. 

318 Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, SWD(2020)0348 
Teil 2/2, Europäische Kommission, 15. Dezember 2020(DSA), S. 158: Einige Anbieter wiesen auf die rechtlichen Risiken 
der Umsetzung freiwilliger Maßnahmen hin: Die Plattformen befürchten im Allgemeinen, dass solche freiwilligen 
Maßnahmen ihnen eine Einschränkung ihrer Haftung nach dem „Safe-Harbour-Prinzip“ verwehren oder zu anderen 
rechtlichen Problemen führen könnten (z. B. Verletzung der Privatsphäre ihrer Nutzer). Infolge dieser freiwilligen pro-
aktiven Maßnahmen könnten Vermittler als nicht mehr neutral, passiv und fachlich orientiert angesehen wer-
den – und daher den Vorteil der beschränkten Haftung für Hosting-Anbieter einbüßen. [...] [Zitat Ende] Siehe 
SWD(2020)0348 Teil 2/2, S. 182-195 zu freiwilligen Maßnahmen bei Instrumenten zur Steuerung der Nutzung und zur 
Moderation von Inhalten. 

319 Artikel 6 des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste. In Erwägungsgrund 25 
heißt es: „Jegliche Tätigkeiten und Maßnahmen, die ein Anbieter möglicherweise [auf freiwilliger Basis zur Erkennung 
und Feststellung von illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen dagegen] durchgeführt bzw. ergriffen hat, sollten daher 
nicht berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob der Anbieter einen Haftungsausschluss in Anspruch nehmen kann, 
insbesondere in Bezug darauf, ob der Anbieter die Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt und die einschlägige 
Vorschrift daher für ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch bedeutet, dass sich der Anbieter zwangsläufig darauf berufen 
kann“. In Erwägungsgrund 22 hingegen wird festgestellt: „Der Anbieter kann diese tatsächliche Kenntnis oder dieses 
Wissen insbesondere durch Untersuchungen aus eigener Initiative oder durch Meldungen erhalten, die bei ihm von 
Personen oder Stellen im Einklang mit dieser Verordnung eingehen, sofern diese Meldungen ausreichend präzise und 
hinreichend begründet sind, damit ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die mutmaßlich illegalen Inhalte angemes-
sen erkennen und bewerten und gegebenenfalls dagegen vorgehen kann“ (Hervorhebung hinzugefügt). Zum Para-
doxon des guten Samariters siehe Studie „Hosting intermediary services and illegal content online“, SMART 
2018/0033, GD CNECT, Europäische Kommission, 2018, S. 40-42. 

320 Siehe Artikel 20 Absatz 1 des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste: „Online-
Plattformen setzen die Erbringung ihrer Dienste für Nutzer, die häufig und offensichtlich illegale Inhalte bereitstellen, 
für einen angemessenen Zeitraum nach vorheriger Warnung aus.“ 

321 Siehe Artikel 14 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 5 des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste. Sobald die Plattformen Kenntnis von illegalen Inhalten erhalten, können sie sich nicht mehr auf einen 
Haftungsausschluss berufen und nach nationalem Recht zur Verantwortung gezogen werden. Nach Erwägungs-
grund 22 gilt: „Der Anbieter kann diese tatsächliche Kenntnis oder dieses Wissen insbesondere durch Untersuchun-
gen aus eigener Initiative oder durch Meldungen erhalten, die bei ihm von Personen oder Stellen im Einklang mit 
dieser Verordnung eingehen, sofern diese Meldungen ausreichend präzise und hinreichend begründet sind, damit  
ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die mutmaßlich illegalen Inhalte angemessen erkennen und bewerten und 
gegebenenfalls dagegen vorgehen kann.“ Mögliche Strafmaßnahmen, einschließlich Sanktionen (Artikel 42 und 
Erwägungsgrund 80), Geldbußen (Artikel 59) und Zwangsgelder (Artikel 60), halten die Anbieter davon ab, bei 
Verstößen wegzuschauen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649404/EPRS_IDA(2020)649404_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649404/EPRS_IDA(2020)649404_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://www.ivir.nl/publicaties/download/hosting_intermediary_services.pdf
https://www.ivir.nl/publicaties/download/hosting_intermediary_services.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
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unterliegen sehr große Plattformen (> 45 Millionen Nutzer)322 strengeren Transparenz- und Auf-
sichtsmaßnahmen und sind zum Management systemischer Risiken323 verpflichtet, insbesondere 
derjenigen, die mit dem Einsatz algorithmischer Systemen einhergehen.324 Es bleibt ungewiss, ob 
sehr große Plattformen die Risiken mindern müssen, die sich aus der Verbreitung schädlicher Inhalte 
ergeben, die zwar nicht gegen ihre Geschäftsbedingungen verstoßen, aber die Ausübung der 
Grundrechte beeinträchtigen (Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b des Vorschlags für eine Verordnung 
über einen Binnenmarkt für digitale Dienste). Aufgrund der potenziell schädlichen Auswirkungen 
von Werbung 325 würden die Plattformen auch in Bezug auf Werbung Transparenzverpflichtungen 
mit unterschiedlichem Umfang unterliegen.326 

Wie ein eigener Initiativbericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des 
Europäischen Parlaments (LIBE)327 sowie zahlreiche Verweise in zwei weiteren Legislativberichten 
von zwei Ausschüssen des Europäischen Parlaments (IMCO und JURI)328 und ein ausführlicher Ab-
schnitt in der Folgenabschätzung329 der Kommission zeigen, haben Grundrechtserwägungen die 
politische Debatte und die Gestaltungsentscheidungen erheblich beeinflusst. Die Verordnung soll 
Grundrechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, das Recht 
auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und das Recht auf unterneh-
merische Freiheit sowie das Recht auf Achtung der Würde des Menschen, die Rechte des Kindes und 
das Recht auf Schutz des (geistigen) Eigentums in Situationen unter Beteiligung mehrerer Interes-
sengruppen miteinander in Einklang bringen. Zu den Betroffenen gehören Vermittler, Geschäfts-
kunden von Vermittlern (Händler und Werbetreibende), Nutzer, die Inhalte weitergeben, Nutzer, die 
Inhalte empfangen, und Personen, die mit Inhalten in Zusammenhang stehen („Inhalte nutzende 
Subjekte“). Um die Achtung der Grundrechte zu gewährleisten, schlägt die Kommission eine Reihe 
von Schutzmaßnahmen vor, beispielsweise das Verbot allgemeiner Überwachungsanforderungen, 

                                                             

322 Zur Begriffsbestimmung siehe Artikel 25 und Erwägung 54 des Vorschlags für eine Verordnung über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste. Zur Unterscheidung zwischen sehr großen Plattformen und Gatekeeper-Plattfor-
men siehe Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, 
SWD(2020)0348 Teil 1/ 2, Europäische Kommission, 15. Dezember 2020, S. 71. Zur Begründung der Definition des 
Begriffs „sehr große Plattformen“ siehe SWD(2020)0348 Teil 2/2, S. 62-67. 

323 Erwägungen 56 und 57 des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste. 
324 Insbesondere zu Empfehlungs-, Moderations- und Werbesystemen siehe Artikel 26 Absatz 2 des Vorschlags für eine 

Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste: Risiken können im Zusammenhang mit angemessene m 
Verhalten (z. B. inhärent diskriminierenden Algorithmen), vertragswidrigem Verhalten (Inhalte, die nicht mit den 
Bedingungen einer Plattform vereinbar sind) und illegalem Nutzerverhalten (z. B. Verbreitung illegaler Hassreden) 
entstehen. 

325 Erwägung 52 des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste: „Online-Werbung 
kann [...] erhebliche Risiken bergen – von Werbung, die selbst illegale Inhalte aufweist, bis hin zu Beiträgen zu finan-
ziellen Anreizen für die Veröffentlichung oder Verstärkung illegaler oder anderweitig schädlicher Online-Inhalte 
und -Tätigkeiten oder einer diskriminierenden Darstellung von Werbung, die der Gleichbehandlung und Chancen-
gleichheit der Bürgerinnen und Bürger zuwiderläuft.“ Erwägung 63 des Vorschlags für eine Verordnung über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste: „Sehr große Online-Plattformen sollten Archive für Werbung, die auf ihren Online-
Schnittstellen angezeigt wird, öffentlich zugänglich machen, um die Aufsicht und die Forschung zu neu entstehen-
den Risiken im Zusammenhang mit der Online-Verbreitung von Werbung zu unterstützen; dies betrifft etwa illegale 
Werbung oder manipulative Techniken und Desinformation mit realen und absehbaren negativen Auswirkungen auf 
die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit, den gesellschaftlichen Diskurs, die politische Teilhabe und die Gleich-
behandlung.“ 

326 Artikel 24 und 30 des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste. 
327 Bericht über das Gesetz über digitale Dienste sowie über die Grundrechte betreffende Fragen, A9-0172/2020, 

Europäisches Parlament, 1. Oktober 2020. 
328 Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zum Gesetz über digitale Dienste: Verbesserung der Funktionsweise  

des Binnenmarkts, A9-0181/2020, Europäisches Parlament, 7. Oktober 2020, und Bericht mit Empfehlungen an die 
Kommission zum Gesetz über digitale Dienste: Anpassung der handels- und zivilrechtlichen Vorschriften für online 
tätige Unternehmen, A9-0177/2020, Europäisches Parlament, 5. Oktober 2020. 

329 SWD(2020)0348 Teil 1/2, S. 60-66. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0172_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
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obligatorische Beschwerdeverfahren und Aufsichtsmechanismen. Darüber hinaus sieht der Vor-
schlag eine „Put-back-Verpflichtung“330 für den Fall vor, dass der Beschwerde eines Nutzers gegen 
Entscheidungen über a) die Entfernung der Informationen oder die Sperrung des Zugangs zu den 
Informationen, b) die vollständige oder teilweise Aussetzung oder Kündigung des Dienstes oder 
c) die Aussetzung oder Schließung eines Nutzerkontos stattgegeben wurde. Ungeachtet dieser 
Regelungen können die Plattformen den Umfang ihrer Moderationsmaßnahmen selbst bestimmen, 
indem sie in ihren Geschäftsbedingungen und Community-Leitlinien Äußerungen definieren, die 
zwar legal, aber nicht erwünscht sind.331 Je nach Anwendungsbereich können diese Regelungen zur 
Moderation von Inhalten auch ein eigenständiges Recht auf Internetzugang beeinträchtigen. 

Ein Recht auf Zugang zu bestimmten Online-Diensten? Obwohl Artikel 17 Absatz 3 des Vorschlags für eine 
Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und eine (grundrechtskonforme) Anwendung des 
Vertragsrechts die Nutzer vor der willkürlichen Aussetzung bzw. Kündigung von Konten und Diensten schützen 
würden, ist es ungewiss, ob jemand Zugang zu einer Plattform erhalten könnte, wenn der Anbieter von Anfang an 
einen Vertrag ablehnen würde. Auch wenn dies eher als Gedankenexperiment denn als übliche Praxis anzusehen ist, 
könnte die Zugänglichkeit im engeren Sinne Anlass zu Bedenken geben, wenn Anbieter infolge von sozialem Profiling 
von vornherein Verträge ablehnen oder (unverhältnismäßig) nachteilige Bedingungen auferlegen.332 Mit anderen 
Worten: Problematisch wäre, wenn die Plattformen nach dem Ergebnis einer Prüfung des sozialen Hintergrunds über 
den Abschluss von Verträgen entscheiden würden. Der Ausschluss von solchen Diensten kann Einzelpersonen 
erheblich beeinträchtigen, da sehr große Plattformen die Rolle von öffentlichen Räumen für Meinungsäußerung und 
wirtschaftliche Transaktionen übernehmen.333 Selbst wenn Vermittler solche Praktiken anwenden würden, könnte die 
indirekte Wirkung bereits bestehender Grundrechte (z. B. das Recht auf Nichtdiskriminierung und das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Information) sicherstellen, dass Einzelpersonen Zugang zu Diensten erhalten.334 Je nach dem 
angestrebten Anwendungsbereich kann ein Recht auf Internetzugang die weitere Entwicklung dieser bestehenden 
Rechte verstärken. 

                                                             

330 Artikel 17 Absatz 3 des Vorschlags für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste. Allgemein zu 
diesem Thema siehe D. Keller, Who Do You Sue?, Aegis Series Paper Nr. 1902, 29. Januar 2019, sowie M. Kettemann 
und S. Tiedke, Back up: can users sue platforms to reinstate deleted content?, Internet Policy Review, Bd. 9(2), 4. Juni 
2020, mit Erörterungen u. a. der Anwendbarkeit des Diskriminierungsverbots und des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung in den Beziehungen zwischen privatrechtlichen juristischen Personen (horizontale Wirkung) unter beson-
derer Berücksichtigung der jüngsten Entscheidung des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum 
Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den Ausschluss einer rechten Partei von Facebook, Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 22. Mai 2019, 1 BvQ 42/19, Der III. Weg, ECLI:DE:BVerfG:2019:qk20190522.1bvq004219. 
Ähnlich siehe D. Holznagel, „Put-back-Ansprüche gegen soziale Netzwerke: Quo Vadis?, Computer und Recht, 
Bd. 35(8), 2019, S. 518. 

331 J. van Hoboken und D. Keller, Design Principles for Intermediary Liability Laws (Arbeitsunterlage der Transatlantic  
High Level Working Group on Content Moderation Online and Freedom of Expression), 8. Oktober 2019, S. 5, formu-
lieren den folgenden Vorschlag: Um die Rechte der Nutzer auf freie Meinungsäußerung zu schützen und eine unange-
messene Voreingenommenheit bei der Moderation von Inhalten zu verhindern, könnte versucht werden, die Durch-
setzung von Geschäftsbedingungen gegen geschützte Äußerungen gesetzlich einzuschränken (möglicherweise in-
dem gleichzeitig der im vorherigen Abschnitt erörterte „private due process“ vorgeschrieben wird). Damit Regierun-
gen nicht gegen ihre eigenen Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte verstoßen, könnte ihnen verwehrt 
werden, sich bei der Regulierung des Sprachgebrauchs statt auf Rechtsvorschriften auf die Geschäftsbedingunge n 
der Unternehmen zu verlassen. Eine Einschränkung der Durchsetzung von Geschäftsbedingungen ginge im Hinblick 
auf die Bekämpfung illegaler und schädlicher Aktivitäten jedoch eindeutig auch mit einigen Nachteilen einher. [...]. 

332 Schon heute werden bestimmte Bonitätseinstufungen oder Versicherungsprämien auf der Grundlage des Lebensstils 
oder des Fahrverhaltens oder der Zugehörigkeit zu bestimmten „sozialen Clustern“ aufgrund der ethnischen oder 
geografischen Herkunft berechnet, siehe Algorithmic discrimination in Europe, GD Justiz und Verbraucher, Europäi -
sche Kommission, 2021, S. 86. Inhalte in sozialen Medien könnten als Datenquelle herangezogen und berücksichtigt 
werden, um „unerwünschte“ Nutzer auszusperren.  

333 SWD(2020)0348 Teil 1/2, S. 27-28. 
334 J.-U. Pille, Meinungsmacht sozialer Netzwerke, Nomos, 2016, S. 360-361 und 370-378, erwägt die Einführung eines 

Kontrahierungszwangs nach dem Vorbild der Universaldienstbestimmungen und geht davon aus, dass dies mit den 
Grundrechten vereinbar wäre; siehe dazu A. Thierer, The Perils of Classifying Social Media Platforms as Public Utilities, 
in CommLaw Conspectus, Bd. 21(2), 2013; B. Raue, „Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken“, in Juristen Zeitung, 
Bd. 73(20), 2018, S. 969-970, und D. Holznagel, „Put-back-Ansprüche gegen soziale Netzwerke: Quo Vadis?“, Computer 
und Recht, Bd. 35(8), 2019, S. 522, gehen davon aus, dass in bestimmten Fällen auch heute schon ein 
Kontrahierungszwang besteht. Siehe darüber hinaus Richtlinien 2004/113/EG und 2000/43/EG. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://www.hoover.org/research/who-do-you-sue
https://policyreview.info/articles/analysis/back-can-users-sue-platforms-reinstate-deleted-content
https://policyreview.info/articles/analysis/back-can-users-sue-platforms-reinstate-deleted-content
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/05/qk20190522_1bvq004219.html
https://www.ivir.nl/publicaties/download/Intermediary_liability_Oct_2019.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/082f1dbc-821d-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025674
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32004L0113
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/43/oj?locale=de
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Mit ihrem Aktionsplan für digitale Bildung (2021-2027)335 fördert die Kommission digitale 
Kompetenzen und geht damit eines der größten Hindernisse für den Internetzugang an. Im DESI-
Bericht zum Humankapital 2020 stellte die Europäische Kommission fest, dass die Hauptgründe für 
den fehlenden Internetzugang zu Hause im Jahr 2019 nach wie vor mangelnder Bedarf oder fehlen-
des Interesse (46 % der Haushalte ohne Internetzugang im Jahr 2019), unzureichende Kompetenzen 
(44 %), die Kosten der Ausrüstung (26 %) und hohe Kostenbarrieren (24 %) sind. [...] Die unzu-
reichenden einschlägigen Kompetenzen sind unverändert mit Abstand der Hauptgrund dafür, dass 
Haushalte sich zu Hause keinen Internetzugang einrichten. Da aus diesem Grund zudem nur ein 
eingeschränktes Bewusstsein für die potenziellen Vorteile der Digitalisierung besteht, könnte dies 
auch eine der Ursachen dafür sein, dass viele Haushalte in der EU immer noch angeben, zu Hause 
keinen Internetzugang zu haben, weil sie ihn nicht benötigten.336 Der Aktionsplan für digitale 
Bildung (2021-2027) sieht als strategische Prioritäten die Förderung eines leistungsfähigen digitalen 
Bildungsökosystems (Apps, Plattformen und Software) und die Verbesserung der digitalen Kompe-
tenzen (Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen) vor. Zum erstgenannten Aspekt plant die Kommis-
sion, die Gigabit-Netzanbindung von Schulen zu fördern und einen Vorschlag für eine Empfehlung 
des Rates auszuarbeiten, der u. a. bestehende Defizite hinsichtlich der Konnektivität und Aus-
stattung beheben soll. In einem diesbezüglichen Bericht des Europäischen Parlaments heißt es: 
„[Das Europäische Parlament] beharrt darauf, dass ein Breitband-Internetzugang als ein öffentliches 
Gut betrachtet und die entsprechende Infrastruktur angemessen finanziert werden sollte, damit er 
allgemein zugänglich und erschwinglich ist, da er einen entscheidenden Schritt zur Schließung der 
digitalen Kluft darstellt“.337 Außerdem fordert das Parlament „angesichts der wachsenden Bedeu-
tung und des Potenzials der innovativen Technologien spezifische Maßnahmen und Finanzierungs-
programme, um den Zugang für alle Bildungseinrichtungen zu verbessern, insbesondere in entle-
genen und ländlichen Gebieten sowie in Berggebieten mit geringer Konnektivität [...]“. Mit Blick auf 
den Ausbau digitaler Kompetenzen plant die Kommission, u. a. die Entwicklung von Leitlinien „zur 
Förderung digitaler Kompetenzen und zur Bekämpfung von Desinformation im Rahmen der allge-
meinen und beruflichen Bildung“, unter anderem durch Investitionen in die berufliche Weiter-
bildung von Lehrkräften. In diesem Zusammenhang betont die Kommission: „[Durch den Erwerb] 
digitaler Kompetenzen bekommen Menschen aller Altersgruppen die Möglichkeit, ihre Resilienz zu 
stärken, sich mehr am demokratischen Leben zu beteiligen und im Internet sicher und geschützt zu 
bleiben“.338 Die Bekämpfung von Desinformation und schädlichen Äußerungen durch allgemeine 
und berufliche Bildung ist von entscheidender Bedeutung für eine wirksame Beteiligung an der 
Gesellschaft und an demokratischen Prozessen, insbesondere für junge Menschen. In ihrer Arbeits-
unterlage zur Mitteilung über den Aktionsplan für digitale Bildung (2018-2020) bezeichnete die 
Kommission digitale Kompetenzen als „Lebenskompetenzen“, vergleichbar mit Lese-, Schreib- und 
Rechenkenntnissen.339  

                                                             

335 Mitteilung „Aktionsplan für digitale Bildung 2021-2027 – Neuaufstellung des Bildungswesens für das digitale 
Zeitalter“, COM(2020)0624, Europäische Kommission, 30. September 2020. 

336 Report on DESI 2020 – Human capital, Europäische Kommission. 
337 Entschließung zur Gestaltung der Politik im Bereich digitale Bildung, P9_TA(2021)0095, Europäisches Parlament, 

25. März 2021, Rn. 15.  
338 Mitteilung „Aktionsplan für digitale Bildung 2021-2027 – Neuaufstellung des Bildungswesens für das digitale 

Zeitalter“, COM(2020)0624, Europäische Kommission, 30. September 2020.  
339 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zum Aktionsplan für digitale Bildung, SWD(2018)0012, Europäische  

Kommission, 17. Januar 2018; nach COM(2020)0624 werden 90 % aller Arbeitsplätze in allen Branchen in Zukunft  
bestimmte digitale Kompetenzen erfordern. 35 % der Arbeitskräfte in Europa verfügen aber nicht über diese 
Kompetenzen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0095_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1554989352936&uri=CELEX:52018SC0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624
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ePrivacy-Verordnung Diskussionen über die Grundrechte im Zusammenhang mit der ePrivacy-
Verordnung340 betreffen in erster Linie den Datenschutz und die Vertraulichkeit der Kommunikation. 
Beide Aspekte werden in der Regel nach Einrichtung des Zugangs relevant. Man könnte argumen-
tieren, dass das Internet angemessen sicher und vertraulich sein muss, damit ein angemessener 
Zugang gegeben ist.341 Dies würde allerdings komplizierte Fragen über die Abgrenzung verschie-
dener Grundrechte aufwerfen (potenzielle übergreifende Wirkungen). 

 

                                                             

340 Vorschlag für eine Verordnung über die Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in der 
elektronischen Kommunikation, COM(2017)0010, Europäische Kommission, 10. Januar 2017. 

341 B. Çalı, The Case for the Right to Meaningful Access to the Internet as a Human Right in International Law, in 
A. von Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, Cambridge University Press, Januar 2020, S. 280. 

Zusammenfassung des Abschnitts: Abgeleitete Rechtsvorschriften und Maßnahmen 

Der Überblick über die abgeleiteten Rechtsvorschriften der EU und die Konnektivitäts-
maßnahmen zeigt, dass die EU bereits entscheidende Schritte unternommen hat, um angemes-
sene Internetzugänge in ganz Europa zu gewährleisten. Artikel 100 des Europäischen Kodex für 
die elektronische Kommunikation ist der wichtigste Mechanismus zur Gewährleistung der 
universellen Konnektivität. Während Maßnahmen wie die Verordnung über Maßnahmen zum 
Zugang zum offenen Internet und der Aktionsplan für digitale Bildung Nutzern den notwen-
digen Schutz garantieren und dazu beitragen, dass sie die für die Nutzung des Zugangs erfor-
derlichen Kompetenzen erlangen, zielt der Vorschlag für das Gesetz über digitale Dienste darauf 
ab, die Gefährdung der Nutzer durch illegale Aktivitäten und systemische Risiken im Internet zu 
verringern. Je nachdem, ob der Anwendungsbereich des Grundrechts umfassender oder enger 
ausgelegt wird (siehe Abschnitt 3.1.3 „Ausgestaltung des Anwendungsbereichs – eine Fall-
studie“, Unterabschnitt „Der rechtliche Aspekt“), können mehr oder weniger Rechtsvorschriften 
als Maßnahmen zur Umsetzung dieses Rechts betrachtet werden. 

Insbesondere die Universaldienstbestimmungen des Europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation lassen Zweifel aufkommen, ob ein europäisches Grundrecht auf Internetzugang 
benötigt wird. Er verpflichtet die Staaten zwar, den Internetzugang zu gewährleisten, verleiht 
den Nutzern aber prima facie kein klagbares Recht.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0010
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/case-for-the-right-to-meaningful-access-to-the-internet-as-a-human-right-in-international-law/6E775EDD9E9FC008612521FBA68CE4CF
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6. Schlussfolgerung 

In dieser Analyse wird untersucht, ob ein eigenständiges europäisches Recht auf Internetzugang auf 
der Grundlage bestehender Bestimmungen auf nationaler und europäischer Ebene ausgestaltet 
werden könnte. Insbesondere auf der Grundlage von Artikel 87f des deutschen Grundgesetzes, 
Artikel 84 des Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation und Nr. 20 der Europäi-
schen Säule sozialer Rechte wird ein Recht auf Konnektivität vorgeschlagen, nach dem Einzel-
personen vom Staat tatsächlich verlangen könnten, für die Bereitstellung elektronischer Kommu-
nikationsdienste zu sorgen, die einen Zugang zum Internet ermöglichen. Auf Grundlage dieses 
Rechts könnten Einzelpersonen die Mitgliedstaaten nur dann (auf dem Rechtsweg) verpflichten, für 
Zugangsmöglichkeiten zu sorgen, wenn die Mitgliedstaaten die grundsätzlich geschützte 
Mindestkonnektivität nicht gewährleisten (siehe Zusammenfassung des Abschnitts „Abgrenzung 
des Anwendungsbereichs“). Durch weitere Untersuchungen ist zu klären, ob sich der Anwen-
dungsbereich auf Merkmale wie Netzsicherheit und Netzneutralität sowie auf zusätzliche Waren 
und Dienstleistungen wie digitale Bildungsangebote, Endgeräte und den Zugang zu bestimmten 
Diensten im Internet erstreckt.342 Auch die Abgrenzung und das Zusammenspiel mit anderen 
Grundrechten, insbesondere dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
bedürfen weiterer Aufmerksamkeit. Auf europäischer Ebene können die Europäische Menschen-
rechtskonvention oder die EU-Charta der Grundrechte als Rechtsgrundlage für das in Erwägung 
gezogene Recht fungieren. Bestrebungen, ein solches Recht in die EU-Grundrechtecharta aufzu-
nehmen, wären jedoch in dogmatischer Hinsicht problematisch.  

Allerdings lassen insbesondere die Artikel 84-92 EKEK und die zahlreichen europäischen 
Konnektivitätsmaßnahmen Zweifel an der Notwendigkeit und Effizienz eines solchen Ansatzes 
aufkommen. Artikel 84 EKEK verpflichtet die Mitgliedstaaten, den Verbrauchern in ihrem Hoheits-
gebiet ein Mindestmaß an Breitbandkonnektivität zu gewährleisten. Stellt die Europäische Union 
Umsetzungsdefizite fest, kann sie Vertragsverletzungsverfahren einleiten (Artikel 258 AEUV)343 oder 
darüber hinaus Bürgerinnen und Bürgern durch ein subjektives Recht in Artikel 84 EKEK die Befugnis 
verleihen, die Bereitstellung eines Anschlusses zu erzwingen und die für eine Grundversorgung 
erforderliche Konnektivität zu erwirken.344 Neuere Studien zur Ausgestaltung eines positiven Rechts 
auf Internetzugang,345 die im Zuge der Umsetzung des EKEK in deutsches Recht in Auftrag gegeben 
wurden, zeigen Gestaltungsmöglichkeiten für ein Recht auf, das sich in einen komplexen 
Rechtsrahmen einfügen würde. 

Allerdings könnte eine Kodifizierung auf grundlegender Ebene die einzigartige Bedeutung des 
Internets für den Einzelnen besser widerspiegeln und wirksam zur Überwindung der digitalen Kluft 
beitragen.346 Als Grundrecht würde eine solche Kodifizierung die Bedeutung jeglicher 

                                                             

342 S. Tully stellt in A Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects, Human Rights Law Review, Bd. 14(2), 
2014, S. 186, fest: Es gibt keine gemeinsame Vorstellung davon, wie ein solches Recht definiert werden könnte oder 
sollte. Worauf genau sollten Einzelpersonen Anspruch haben: Zugang zu einem Computer, zur Infrastruktur, zu 
Informationen, zu Kommunikationsmöglichkeiten oder zu einem umfassenden Dienst? [...]. 

343 Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen 24 Mitgliedstaaten wegen Nichtumsetzung neuer EU-
Telekommunikationsvorschriften ein, IP/21/206, Pressemitteilung, Europäische Kommission, 4. Februar 2021. 

344 B. Holznagel, „Verbraucherschutz in der Netzregulierung gewinnt an Bedeutung“, Verbraucher und Recht, Bd. 34(12), 
2019, S. 442, und B. Holznagel und C. Vierling, „Instrumente des Verbraucherschutzes in der Netzregulierung“, in 
T. Brönneke u. a., Verbraucherrechtsvollzug, Nomos, 2020, S. 83. Andere Möglichkeiten wie die öffentliche Durch-
setzung durch Aufsichtsbehörden können geprüft werden. 

345 Rechtliche Herausforderungen bei der Schaffung von Anreizen für einen flächendeckende Ausbau von 
Glasfaserinfrastrukturen, Z30/SEV/288.3/1784/DG13, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI), 25. Juli 2019; Rechtlich abgesicherter Anspruch auf schnelles Internet: Gutachten stellt sinnvolle 
Umsetzungsszenarien vor, Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (BREKO), 1. Februar 2019; B. Holznagel, 
„Verbraucherschutz in der Netzregulierung gewinnt an Bedeutung“, Verbraucher und Recht, Bd. 34(12), 2019, S. 441. 

346 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020. 

https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/14/2/175/615750
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_206
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/rechtsgutachten-ausbauanreize-glasfaser-goldmedia-kuehling.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/rechtsgutachten-ausbauanreize-glasfaser-goldmedia-kuehling.html
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
https://www.pressebox.de/inaktiv/breko-bundesverband-breitbandkommunikation-ev/Rechtlich-abgesicherter-Anspruch-auf-schnelles-Internet-Gutachten-stellt-sinnvolle-Umsetzungsszenarien-vor/boxid/943756
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sektorspezifischer Rechtsvorschriften oder Maßnahmen übertreffen und erheblich zur Bewusst-
seinsbildung beitragen. Einzelpersonen nehmen ihren Anspruch vielleicht bewusster wahr und 
machen ihr Recht entschiedener geltend, unter Umständen sogar auf dem Rechtsweg. Dennoch 
kann ein solches Grundrecht die Akzeptanz des Internets und den Ausbau eines zukunftssicheren 
Netzes fördern und damit gleichzeitig erheblich zur Verbesserung der Konnektivität der nächsten 
Generation beitragen. Darüber hinaus wäre die Einführung eines Grundrechts auf Internetzugang 
ein wirksames politisches Instrument und als solches Ausdruck des digitalen Wandels und der 
diesbezüglichen Souveränität Europas347 sowie der Fortschrittsorientierung und der Handlungs-
fähigkeit der Organisation, die dieses Recht einführt. Die zuständige Organisation würde die Ent-
wicklungen im Bereich der „digitalen Rechte“ aktiv prägen, anstatt der Entwicklung der Recht-
sprechung passiv zu folgen. Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit 348 sowie in Bezug auf das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, insbesondere was die Rechtmäßigkeit 
von Einschränkungen der Konnektivität und von Inhalten angeht, dürften sich bei den Verhand-
lungen über die Einführung eines eigenständigen Rechts auf Internetzugang als Stolpersteine 
erweisen. 

In der Zwischenzeit sollte Europa seine ehrgeizigen digitalen Ziele 2030349 weiterverfolgen, u. a. 
durch öffentliche Maßnahmen wie die Aufbau- und Resilienzfazilität und den Aktionsplan für 
digitale Bildung. Regierungen, Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft, die die 
Konnektivität fördern wollen, können sich auch am Fahrplan der Vereinten Nationen für digitale 
Zusammenarbeit350 oder an Industrieprojekten zur Anbindung entlegener Gebiete orientieren 
(etwa Starlink von SpaceX351 oder die Konnektivitätsinitiativen von Facebook).352 

Auch wenn dies in dieser Untersuchung nicht weiter erörtert wird, ist darauf hinzuweisen, dass die 
Einführung eines solchen Rechts drastisch an Bedeutung gewinnt, wenn die Perspektive von der 
europäischen auf die globale Ebene verlagert wird: Fast die Hälfte der Weltbevölkerung hatte 2019 
keinen Internetzugang und konnte sich daher die transformative Kraft der Informations- und 
Kommunikationstechnologien nicht zunutze machen.353

                                                             

347 T. Madiega, Digital Sovereignty for Europe. Briefing, EPRS, Europäisches Parlament, Juli 2020.  
348 A. Peacock, Human Rights and Digital Divide, Routledge, 18. Dezember 2020, S. 158. 
349 Nach der Mitteilung über den Digitaler Kompass 2030, COM(2021)0118, Europäische Kommission, 9. März 2021, S. 6, 

schlägt die Kommission das ehrgeizige Ziel vor, bis 2030 alle europäischen Haushalte an ein Gigabit-Netz anzubinden 
und alle bewohnten Gebiete mit 5G zu versorgen.  

350 Road map for digital cooperation, A/74/821, Generalversammlung der Vereinten Nationen, 29. Mai 2020, S. 17. 
351 Starlink, Website von SpaceX. Siehe auch Phasa-35, Website von BAE Systems. 
352 Connectivity, Website von Facebook. 
353 More urgent than ever: Universal connectivity to bring 3.7 billion people online“, Pressemitteilung, Internationale 

Fernmeldeunion, 11. Dezember 2020. 
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Angesichts der Tatsache, dass die digitalen Technolo-
gien alle Lebensbereiche durchdringen und das 
Internet zu einer Voraussetzung für die Ausübung einer 
ganzen Reihe von Grundrechten wird, spielt das Inter-
net während der Coronavirus-Pandemie, aber auch 
darüber hinaus, eine entscheidende Rolle für jeden 
Einzelnen. Da zunehmend wieder Forderungen nach 
einem Grundrecht auf Internetzugang erhoben werden, 
wäre nur natürlich, wenn sich auch die Gesetzgeber 
eingehender mit dem Thema befassen und politische 
und gesetzgeberische Optionen prüfen würden. 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind vor 
diesem Hintergrund i) die Gestaltungs- und Funktions-
parameter für ein potenzielles Grundrecht auf Internet-
zugang, ii) die Beschreibung einer möglichen Ausge-
staltung, iii) die Prüfung der Vor- und Nachteile einer 
möglichen Anerkennung eines solchen Grundrechts 
und iv) ein kurzer Überblick über die EU-Gesetzgebung 
und über Maßnahmen, die für ein solches neuartiges 
Recht von Bedeutung sein könnten. 
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